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Generalversammlung - Neunundvierdgste '1Qgrtng 

n. RESOLUTIONEN OHNE ilBERWElSUNG AN EINEN HAUPTAUSSCBUSS1 

ÜBERSICHT 

-Gewllhrung des BeobachtmsIlIIo in derGeneralversammbmg an das SlkIpazlfiscbe 

Porum (A/491L1 und Add.l) ••••.••.•••••••••••••••.••••••••••••• 
GewIIhrung des BeobachtmsIlIIo in der General"""""""'bmg an den Wellbund der 

Rotlaeuz- und Rotbalbmond.(JeseJlschaften (A/491L3 und Add.l) •••••.• 
FUnfundzwanzlgster Jahrestag der TIIIIgkeit des BevOlkerungsfonds der VereIotim 

Nationen (A/49/L.S undAdd.l) ••••.••.••.•••••••••.•••••••••••.•• 
Vol1macinan der Vertreter auf der neunundvletZ!gsten 'IlIgung der <Jene. 

ralversammlung 
Resolution A (A/49/S17) •••••••••••••.•••••.••.••.•...•••••••••••• 
ResolutIonB (A/49/S17/Add.l) •••••••••••.••••••••••••••••••••••••. 
:msammemuilelt zwiscbeu den Vereinten Nationen und der OrganIsation der 

IIIIIIlrlkaniscben Staaten (A/491L6) .••••.••.••.••••••.••••••••.•••• 
"Ä,"""'""""It zwIscben den Verelnten NatIonen und dem I ate!namerIIgmlscben 
~(A/491L7) ••.••.•..•.•...••..••.•••••••••••••• 

ReglonaJkonferenz über HlJfe ffIr PlUchtlinge, Rt1ckkebrer und Vertriebene Im 
ostafdkmdschen Zwlschenseengebiet (A/49ILI0 und Add.l) •••••••••••• 

Zusammenarbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und dem AsIutIsch-afrIkanI
schen Rechtsberatongsausscb (A/491L4 und Add.l) •.•••••.••••••••• 

Notwendigkeit der BeendIgung der von den Vereinigten Staaten von Amerlka 
gegen Kuba verhlIngten WirtscbafIlI-. HandeJs.. und PlnanzbIockade (A/491L9) 

Die Situutlon in Bosnien und Hetzegowina (A/49/L.I4/Rev.l und Rev.l/Add.l) 
Begehung des fIInfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen (A49/48) •.•••• 
Tilligkelt des Vorbereitungsaus ffIr den flInfzigsten Jabreslag der 

VereintenNationen(A/49/48) ••.••.••.••••••••••••••••••.•••••••• 
Z"sammBwuilelt zwiscbeu den Vereinten Nationen und der Kmämenz über 

Slcherlteit und "Ä,samm"narbeit in Buropa (A/491L2O und Add.l) ••••.•• 
Zusammenarbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und der Liga der ambischen 

Staaten (A/491L16 und Add.l) ••••••.••.•••••••••••••••.•••••.••• 
Zusammenatbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und der OrganIsation der 

Islamischen KonfeJenz (A/49IL23) ••••••••••.••.••••.••.••.••••••• 
Internationale HlJfe ffIr die NormallsiC1Ußg und den Wiederaufbau Nicaraguas: 

Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastrophe (A/49IL2S/Rev.l und 
Rev.lIAdd.l) •••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••.••••• 

Bildungs- und Ausbildungsprogmmm der Vereinten Nationen ffIr das sildJiche 
Afrika (A/491L27 und Add.l) •.••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prage der KomoreninBeI Mayotte (A/491L38 und Add.l) .•••••••••.•••••• 
Wirtscbaftssondhilfe ffIr he.thnmle Länder oder Regionen 
A. WlrtschaftsbIJf tl1r Staaten, die von der Don:bflIbnmg der Resolutionen des 

Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen SanktIonen gegen die Bundllsre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verhllngt wurden (A/49IL28 
und Add.l) •••.••••••••••••.••••.••.•..••.••..••.•••••.••••• 

B. FlnanziC1Ußg der pal!!stinensiscben PoRzei (A/491L30 und Add.l) ••••• 
C. BesoncIC1e Notbilfe tl1r die wirIscbaftllche Clesllommg und den Wiederaufbau 

Bunmdis (A/491L311Rev.l und Rev.l/Add.l) .•.••.••••.••••••••••. 
D. lIDfe ffIr Mosambik (A/491L26IRev.l) .••••.•••••.•.••.••.••••••• 
B. HlJfe bei der NormaJlsierung der Varhg!tnisse und beim Wiederaufbau in 

Liberia (A/491L321Rev.l) ••••••.••.•••••••••.••.••.••••••••••• 
R Hilfe ffIr den Wiederaufbau und die llntwIcldung DschibntIs 

(A/491L34IRev.1) ••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
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G. Internationale ZUsammenmbeit und Hilfe zur Milderung der FoJgen des 
Krieges in Kroatien und zur Erlelchterung des Wiederaufbaus 
(N49/L.36/Rev.1 und Rev.1IAdd.1) •••••.•••••.••••••••••••••••• 

lL Sonderplan fIIr die wIrtschaftIlche ZUsammenmbeit mit ZentraIamerlka 
(N491L.37IRev.1 und Rev.lIAdd.1) •••••••••••••••••••••.••.•••• 

I. Internationale Hilfe und zusammenarbeit zugunsten der Allianz fIIr 
die bestandflIblge Bntwh:Idung ZentraIamerIkas (N491L.37IRev.1 und 
Rev.1IAdd.1) •••••••••...•••••••••••.•••••••.••••••••••••••• 

J. Hilfe fIIr den Wiedenwfbau und die BntwicJdung m Salvadors 
(N491L.39IRev.1 und Rev.1/Add.1) ••••.••.••••••••••••••••••••• 

K. Nothilfe fIIr Sudan (N49/L.411Rev.1) ••••••••.••••••••••••••••••• 
L. UntersUIIzuDg mit dem Ziel der humanitilren Hilfe und des wIrtschaftIlchen 

und sozialen Wiederaufbaus In Soma1ia (N491L.421Rev.1) •••••••••••• 
M. SunderhiJfe zugunsten der Fron_ten und anderer NacllbamtzatIm 

(N491L.48IRev.2) •••••••.••.•..•••••••••••••.••••.•••••••••• 
N. Hilfe fIIr das palDstinensische Volk (N491L.SO) •••••••••••••••.•••• 
Intemationale Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung 
A. Intemationale Dekade fIIr Katastrophenvorbengung (N49/L.21) ••••••• 
B. FrOhwamkapazitJlten des Systems der Vereinten Nationen in bezog auf 

NaturkatlIs1roph (N491L.29lRev.1 und Rev.1IAdd.1) •.••.••••••••• 
lntemaIIonaIe Notbilfe fIIr eioe Lösung des FlOchtJingsproblems, die WiederheJ'o 

stellung des allgemeinen Friedens, den Wiedenwfbau und die sozloöJrono.. 
mische BntwicJdung im krlegszetsUbten Ruanda (N49fL.241Rev.2 I1nd 
Rev.21Add.I) •••••••••••••..•••.•••••••••••••.•.••••••••••.••. 

Sonderbilfe fIIr LIInder, die F1ficbtlinge aus Ruanda aufnehmen (N491L.17IRev.3) 
Begehung des flInfzlgsten Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs 

(N491L.33 und Korr.2 und Add.1) •..••••.••.••••••..••.•••••.•••. 
SOdatlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit (N491L.18/Rev.l) 
Die Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (N491L.4O und 

Add.l) •••.•••••••••.•••••.••.••••••••••••••••.••••••••••.••• 
Seerecht(N49/L.47undAdd.l) ••••••••••••••.•••.•.••.••.••••.•••• 
Das olympische Ideal (N491L.46 und Add.l) •.••.••.••••••..•••••.•••• 
Unterstlllzung der Bemühungen der RegIerungen um die Förderung und 

Konsolidierung neuer oder wiederllergestellter DemoJaatien durch das System 
der Vereinten Nationen (N491L.49 und Add.l) ••.••.••••••••••••.••.• 

Pa1lIstinafrage 
A. A\l8llCbuß fIIr die AnsfIbung der unverllußerlichen Rechte des palDstinensi

sehen Volkes (N491L.53 und Add.1) ••••••.••.••.••••.••••••••••• 
B. Sekretariats-AbtelJung fIIr die Rechte der Pa\l!stlnenser (N491L.S4 und 

Add.l) •••.••.•.••••••••.••.••.••••.•••••••.••.••.••••••••• 
c. Sekretariats-HauptabtelJung Presse und Information (N491L.55IRev.1) •• 
D. Friedliche Regelung der PaIllstinafmge (N491L.S6 und Add.1) •••••••• 
Aufnahme der Republik Palau in die Vereinten Nationen (N491L.58 und Add.l) 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der 

afrikaniscben Einheit (N49/L.43) .••.••.••••••••..•••••••••••.•••• 
Bericht der Intemationa\en Atomeoergie-Orgmtisation (N491L.2IRev.2 und 

Rev.21 Add.l, N491L.22, ZIffer 2) .••.•••.••..••••.••.•.....••.•••• 
Die Situation im Nahen Osten 
A. Jerusalem (N491L.59 ) •••.•.••..•.••••••••.•..•••.•••••••••••• 
B. Der syrische Golan (N491L.6O) ••••.•••••••.••.••••.••.••.•••••• 
FriedensprozeJ! im Nahen Osten(N49/L.61 und Add.l) ••.•.••••••••••••• 
VerwirkHchung der Eri<IlIrung über die GewlIhrung der Unabhllngigkeit an 

koloniale LIInder und Völker (N49/L.5l und Add.I) .•.....•..••.••.•• 
Verbreitung von informationen über die Entkoloniallsleiung (N491L.S2 und 

Add.1) ..•••••••.•••.•.••••••.••.•.•..••.•••••..••.•.••••••.• 
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen (N49ns2) ••••.•...••.••.••.••.• 
Die Situation in ZentraIamerika: Verfahren zur Herbeifilbrung eioes tmgIl!higen 

und dauerbaften Friedens sowie Fortschritte bei der <Jestaltrmg einer RegIon des 
Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der BntwicJdung (N49/L.3SIRev.l 
und Rev. 1IAdd. 1) .•••.•••••.••••••••••••••••.••..•.••.••.•••••• 
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49/139 Verstl!rkte Koordinlerung der humanitären Notbilfe der Vereinten Nationen 
A. Verstl!rkte Koordinlerung der bnmanitären Nothilfe derVerelnten Nationen 

(N49/L.57 und Add.1) .......................•.............•.. 37a) 20. Dezember 1994 58 
B. Thilnahme von Freiwilligen, den sogenannten "Welßhe1men", an Aktivltllten 

der Verelnten Nationen bn BereIch humanitllre Hilfe, Wiederautbau 
und technische Bntwicklungszusammem'r!Jeit (N491L.19/Rev.1 und 
Rev.1/Add.l) .............................................. . 37 a) 20. Dezember 1994 59 

49/140 Internationale Nothilfe fllr Frieden, NormaJitilt und den Wiedemufbau des 
kriegszerstörten Mgbani"'AJl(N49/L.45 und Add.l) .................. . 37 e) 20. Dezember 1994 60 

49/141 Zusammenarbeit zwischen den Verelnten Nationen und der Karibischen Gemein-
schaft (N49/L.62/Rev.l und Rev.1/Add.1) ......................... . 161 20. Dezember 1994 62 

49/142 Neue Agendo der Verelnten Nationen fllr die Bntwicklung Afrikas In den 
neunziger Jahren (N49/L.44IRev.2) .............................. . 154 23. Dezember 1994 63 

49/143 Fmanzlsge der Vereinten Nationen (N491L.63) ••.••.•....•.•.......... 
49/215 Unterstlltznng bei der Mlnenräumung (N491L.8/Rev.l und Rev.1/Add.l) .... 

10 
22 

23. Dezember 1994 65 
23. Dezember 1994 65 

4911. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General
versammlung an das Siidpaziflsehe Forum 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Südpazifischen Forums, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 

1. beschließt, das Südpazifische Forum einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als 
Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerIicben Maß
nahmen zur DurcbfDhrung dieser Resolution zu ergreifen. 

34. Plenarsitzung 
17. Oktober 1994 

4912. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General· 
versammlung an den Weltbund der Rotkreuz· und 
RothaIbmond·GeseIlschaften 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf die besonderen Aofgaben der Mit
gIiedgesellschafteo des Weltbundes der Rotkreuz- und 
Rotbalbmond-Gesellsehaften, die auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949' von ihren jeweili
gen Regierongen als HiIfsorgane der öffentlichen Beh1lrden im 
humanitärem Bereich anerkannt werden, 

in Anbetracht der von der Internationalen Rotkrenz- und 
Rotbalbmond-Konferenz genauer festgelegten, spezifischen 
Rolle des Weltbundes in den internationalen humanitären 
Beziehungen, 

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Weltbund zu filrdern, 

1. beschließt, den Weltbund der Rotkrenz- und Rot
balbmond-Gesellschaften einzuladen, an den Tagungen und an 
der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 

, VereinteNatiOllOD, TreoJySerles, Val. 7S,Nr. 970.973. 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerlichen 
MaßnaInnen zur Durchfilhrnng dieser Resolution zu ergreifen. 

38. Plenarsitvmg 
19. Oktober 1994 

49/3. FIInfundzwanzfg Jahrestag der Tiltigkeit des 
Bevlilkerongsfonds der Vereinten Nationen 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2211 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, aufgrund derer 1967 vom Generalsekretär 
ein Trenbandfonds eingerichtet wurde, der später Fonds der 
Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen genannt wurde, 

!eststeUend, daß der Fonds der Vereinten Nationen für 
Bevlllkerungsfragen, der 1987 in Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen mnbeoannt wurde, seine Tätigkeit im Jahr 
1969 aufgenommen hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3019 (XXVTI) 
vom 18. Dezember 1972, 3U170 vom 21. Dezember 1976 und 
34/104 vom 14. Dezember 1979, in der sie unter anderem die 
filhrende Rolle und die Effektivitllt des Fonds innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Bevölke
rnngsfragen anerkannt und den Fonds als Nebenorgan der 
Generalversammlung bestätigt hat, 

in BekriJftigung der Resolutionen des Wlrtschafts- und 
SoziaIrats 1763 (lJV) vom 18. Mai 1973 und 198617 vom 
21. Mai 1986, in denen die Ziele und der Zweck des Fonds 
festgehalten sind, 

1. beg/ilckwilnscht den Bevlllkernogsfonds der Vereinten 
Nationen aoläßlich seines fllnfundzwanzigsten Jahrestages; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den positiven 
Beiträgen, die der Fonds und sein engagiertes Personal im 
Laufe der ersten fünfundzwanzig Jahre des Bestebens des 
Fonds geleistet haben, om ein besseres VerstlIndois der 
Bevlllkernngs. und Entwicklungsfragen und eine entsprechen
de Bewußtseinsbildung zu f!5rdern, die Qualitllt des mensch
lichen Lebens zu verbeasern und den Bntwickhmgslllndern auf 
Antrag systematische und nachhaltige Unterstützung dabei zu 
gewähren, geeignete nationale Programme zu entwickeln, die 
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ihren Bedllrfnissen im Bereich der Bevö\kernngs- und 
Entwicklungsfragen entsprechen. 

39. Plellfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

49/4. Vollmac:hten der Vertreter auf der neunund-
vierzigsten 'Il1gung der Generalversammlung , 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des ersten Bericbts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

blUtgt den ersten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
scbusses. 

B 

Die Generalversammlung, 

40. P/eIIfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

nach Behandlung des zweiten Berichts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

billigt den zweiten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
schusses. 

89. P/eIIfl1'Sik.ung 
15. Dezember 1994 

4915. Zusammenarbeit zwfsehen den VO!i1!Iuten NatIonen 
und der Orgun .... tlml der amerikanischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/11 vom 29. Oktober 
1992 betreffend die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten, 

nach PrlJfung des Berichts des Generalsekretliis vom 
28. September 1994 über die Zusammenarbeit zwlscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten', 

unter BerUcksichtigung der Beriebte des Generalsekretlirs 
mit dem TItel "Agenda fIIr den Frieden'" und "Agenda fIIr 
Entwicklung"7 sowie der im Rahmen der Vereinten Nationen 
und mit den Regionalorganisationen gefiIInten Konsultationen 
über diese Themen, 

daran erlnnsmd, daß es unter anderem Ziel der Vereinten 
Nationen ist, eine internationale ZU!!I!1J!menarbeit herbei
zufilbren, um internationale Probleme wirtscbaftlicber, 
sozialer, kultureJJer und htnnanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menscbenrechten und Grundfreibeiten zu 
fIIrdern und zu festigen, sowie ein Mittelpunkt zu sein, in dem 
die Bemühungen der Nationen zur Verwirklicbung dieser 
gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden, 

, A/49/S17. ZIffer 10. 
• A/49/517/Add,I, ZIffer 10. 
s A/49/4SO. 
• A/47/277-S1l4111; _ (]jfJcUzl RecordJI aftIuJ Seauity Cmmc/I, F011y

_ Year. Supp/s1umtfor April, May anti JU1I8 1992, Dokumomt 8/24111. 
7 A/481935. 

eingedenk dessen, daß die Charta der Vereinten Nationen 
das ,Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen 
vorsieht, deren Aufgabe es ist, diejenigen die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationaIen Sicherheit belreftimden 
Angelegenheiten zu bl<bsndeJn. bei denen Maßnahmen 
regionaler Art angebracht sind und deren AktivitlIten mit den 
Zielen und GrundsUtun der Vereinten Nationen vereinbar 
sind, 

sowie daran erlnnsrnd, daß diese Ziele und Grundslltze in 
der Charta der Organisation der amerikanischen Staaten 
bekrllftigt werden, wo es heißt, daß diese Organisation eine 
regionale Einricbtung im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen ist, 

mil Bejrledigung feststellend. daß am 3. und 4. Mai 1993 
am Amtssitz der Organisation der amerikaniscben Staaten die 
zweite allgemeine Thgung der Vertreter des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten stattgefunden bat und daß am 28. und 29. April 1994 
in Barbados eine sektnrale Thgung Ober die Bewiiltigung von 
Naturkatastropben auf dem nord- und slIdamerikanischen 
Kontinent abgehalten wurde, 

mit Genugtuung über die dem Thema Frieden gewidmete 
Tagung. die am 1. August 1994 unter Mitwirkung des Ge
neralsekretärs und der Leiter der Regionalorganisationen 
stattgefunden bat, 

eingedenk dessen. daß die GeneralversammJung der 
Organisation der amerikaniscben Staaten am 8. Juni 1994 die 
Resolution AG/RFS.I289 (XXlV-0J94) verabschiedet bat, die 
sicb ebeufaJJs mit der z,wmmenarbeit zwlscben der Organisa
tion der amerikanischen Staaten und den Vereinten Nationen 
befaßt, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47120 A. 47120 B und 
48/27 B vom 24. November 1992. 20. April 1993 und 8. Juli 
1994. 

sich bewqßt, daß die wirksame Konsolidierung einer neuen 
internutionalen Ordnung regionale Maßnahmen erfordert, die 
mit denjenigen der Vereinten Nationen abgestimmt sind, 

1. nimmt mil Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Zusammenarbeit zwIscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten sowie von seinen Bemühungen um die Verstlirkung 
dieser Zusammenarbeit; 

2. dankt dem Genemlsekreillr dafilr, daß er die Initiative 
zu der am 1. August 1994 veranstalteten 7.!J!!I!1J!menkunft mit 
den Leitem der Regionalorganisationen ergriffen bat, und 
empfiehlt, ähnlicbe Thgungen bIiufiger zu veranstalten; 

3,. verleiht Ihrer Befriedigung Ausdruck über die enge 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen und 
insbesondere über die gemein!!I!1J!en Einsätze im Rahmen der 
Internationalen ZiviImission in Haiti, sowie über die von dem 
ebernaligen Sonderabgesandten des Generalsekretlirs der 
Vereinten Nationen und des Generalsekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten im Zusammenhang mit der 
Situation in Haiti geleistete Arbeit; 

4. begrqfJt das Angebot des Vorsitzenden des Stilndlgen 
Rates der Organisation der amerikaniscben Staaten an den 
PrlIsidenten des Sicherheitsrats betreffend die Bereitschaft der 
Organisation der amerikanischen Staaten. mit den Vereinten 
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Nationen bei ihren Bemilhungen um verbesserte Maßnahmen 
zur Verhütung und friedlichen Lösung regionaler und interna
tionaler Konflikte zusammenzuarbeiten; 

5. verleiht tlIfIJerdem ihrer Befriedigung Ausdruck über 
die enge Zusammenarbeit der beiden Organisationen bei der 
Beobachtung und Verifikation des Wahlprozesses und erkennt 
an, daß diese Zusammenarbeit wirksam ist, wenn einzel
staatliche Behörden darum ersuchen; 

6. begri4ßt die Zusamme1!kunft zwischen dem (Je. 
neralsekretär und dem neuen GeneraIsekretll der Organisation 
der amerikanischen Staaten kurze Zeit nach dessen Amtsüber
naInne sowie die regelmllßigen Zusammenkünfte zwischen den 
Beauftragten der beiden Generalsekretäre im gesamten 
Berichtszeitraum; 

7. ersucht beide Geneta\sekretlire oder deren Beauftragte, 
ihre Konsultationen wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, 1995 
ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten zu unterzeichnen; 

8. bUligt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
im Mai 1993 abgehaltenen zweiten allgemeinen Thgung der 
Vertreter der beiden Organisationen sowie der im April 1994 
veranstalteten sektoralen Thgung über die Bewllltigung von 
Naturkatastrophen auf dem non!- und sOdamerikaniscbn Kon
tinent und bittet die zuständigen Dienststellen der beiden 
Organisationen nachdrUcklicb, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Umsetzung dieser Empfehlungen und zur Förderung der 
weiteren Zusammenarbeit zu ergreifen; 

9. empfiehlt, 1995 zur Überprilfung und Bewertung der 
Fortschritte eine dritte allgemeine Thgung der Vertretet des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
amerikanischen Staaten zu veranstalten sowie sektorale 
Thgungen und Thgungen der Koordinierungsstellen über 
Schwetpunktbereiche oder einvernehmlich festgelegte Fragen 
abzubalten; 

10. dankt dem Generalsekretär tllr seine Bemilhungen bei 
der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten und 
gibt der Hoffnung Auadruck, daß er die Mechanismen tllr die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen auch 
weiterhin stilrken und ausbauen wird; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht über die 
Durchfllhrung dieser Resolution zu unterbreiten; 

12. beschließt, den Punkt "Zusanunenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten" in die vorläufige Thgesordnung ihrer einundfünfzig
sten Thgung aufzunehmen. 

41. Plenarsitzung 
21. Oktober 1994 

4916. ZtIS8IIIlD.eJI8rbe1t zwischen den Vereinten Nationen 
und dem I.atefnamerlkanlschen WIrtsehafIssyst 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48122 vom 22. No
vember 1993 über die Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts. 
system, 

nach Behtmdlung des Berichts des Generalsekretilrs vom 
14. September 1994 über die Zusammenarbeit zwiscben den 
Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirt
schaftssystem8, 

eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystem, 
in dem die beiden Parteien übereinkommen, ihre Zusammen
arbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweili
gen Znstlindigkeitsbereich im Einklang mit ihren Satzungen ZU 
verstilrken und auszuweiten, 

Im Hinblick darauf, daß die Wlrtscbaftskommission tllr 
Lateinamerika und die Karibik Kooperationsbeziehungen zu 
dem Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystem entwickelt bat, 
die in den letzten Jahren noch stilrker geworden sind, 

sowie eingedenk dessen, daß das Ständige Sekretariat des 
Lateinamerikanischen WJrtscbaftssystems mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mehrere 
Programme auf Gebieten durchgefllhrt bat, die tllr die wirt
schaftliche Entwicklung der Region als vorrangig angesehen 
werden, 

sowie Im Hinblick darauf, daß das Lateinamerikanihe 
Wtrtschaftssystem jetzt gemeinsame Aktivitäten mit den 
Sonderorganisationen sowie mit den anderen Organisationen 
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen aufbaut, 
so etwa mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen 
tllr Erziehung, Wtsseoschnft und Koltur, der Organisation der 
Vereinten Nationen tllr industrielle Entwicklung, der Welt
organisation tllr Meteorologie, der WeltgesundheitsOIganisa
tion, der Weltorganisation tllr geistiges Eigentum, dem 
Umweltprogranun der Vereinten Nationen, der HauptabteiIung 
Unterstlltzungs- und Föbrungsdienste tllr die Entwicklung, der 
Hauptabteilung tllr WIrtSChafts- und Sozialinformationen und 
grundsatzpolitische Analyse, der Hauptabteilung tllr grund
satzpolitiscbe Koordinierung und bestandfilbige Entwicklung, 
dem Amt des Koordinators der Vereinten Nationen tllr Ka
tastrophenbilfe, dem Ausbi1dungs- und Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen und der Internationalen Fernmeldeunion, 

eifreut darüber, daß die Entwicklung der Behandlung von 
Themen im Zusammenhang mit dem System der Vereinten 
Nationen in engem Kontakt mit den Delegationen der Mit
gIied_n, die an diesen Beratungen teilnehmen, fortlaufend 
verfolgt wird, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Genera1sekretilrs; 

2. bittet TI/lChtJrUckllch die Wlrtscbaftskommission fDr 
Lateinamerika und die Karibik, ihre Aktivitäten, welche die 
Koordinierung mit dem Lateinamerikaniscben Wtrtschafts. 
system und die gegenseitige Unterstützung betreffen, weiterbin 
auszuweiten und zu vertiefen; 

3. bittet nachdrlJcklich das Entwick1ungsprograrnm der 
Vereinten Nationen, die vom Ständigen Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystems durchgefllhrten 
Programme stärker und umfassender zu unterstützen, mit dem 
Ziel, die vom I .ateinamerikanischen WJrtscbaftssyste durch
gefilbrten Aktivitäten der technischen Hilfe zu etglinzen; 

• AJ49f3ff2. 
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4. bittet nachdrUcIdich die Sonderorgaoisation und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstiltzung fiIr die Aktivitäten des 
Lateinamerikanischen WJrtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen WIrt
schaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchfllhrung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Lateinnmerikanischen Wrrtschaftssystem zu bewerten und der 
Generalversammlung auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den GeneraJsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung einen Bericht über die Umset
zung dieser Resolution zu unterbreiten. 

41. plenarsitzung 
21. Oktober 1994 

4fJn. RegionalkoDferenz fiber BDfe fiir Fl.ilchtllnge, 
Riickkehrer und Vertriebene im ostafrIkanIschen 
Zwlschenseengebiet 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Behandlung des Punktes "Die Situation in 
Burundi", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/17 vom 3. November 
1993 zur Situation in Burundi, 

sowie unter Hinweis auf die vom Sicherheitsrat ergriffenen 
Maßnahmen, insbesondere die Entsendung einer Mission nnch 
Burundi, und die Erklärungen des Ratspriisidenten vom 
25. Oktober und 16. November 1993" sowie 29. Ju1i, 
25. August und 21. Oktober 19941°, 

im Hinblick auf die wirksamen Maßnahmen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

sowie im HInbUck auf die wichtige Rolle des Generalsekre
tärs der Organisation der afrikanischen Einheit und seines 
Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

mit Genugtuung über den Einsatz einer internationalen 
Beobachtermission in Burundi im Rahmen des von der 
Organisation der afrikanischen Einheit geschaffenen Mecha
nismus zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika, 

mit Genugtuung festsrellend, daß die eingetragenen 
politischen Parteien Burundis beschlossen haben, auf Dialog 
und Verhandlungen zurückzugreifen, um fiIr die institutionel
len Probleme dauerhafte Lösungen zu finden, die auf Billig
keit, Gerechtigkeit und Recht sowie auf dem unerschütterli
chen Willen zu einem Leben in Frieden bernhen, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß am 10. September 
1994 in Bujumbura das Abkommen über einen Regierungspakt 

, S/26631 bezibungsweise Sl267S7;sIehe 0fJkk1ks ProtokoUdesS/cher· 
heltsrats, Achtundvkrdgstes Jahr. Resolutlmum und lJeschJiJsse des Sicher· 
heItsrots. 1993. SeIte IS8. 

" S/PRST11994I38, 47 bezIeInmpwoIse 60; siehe 0fJkk1ks ProtokoU des 
SIcherheItsmts, Neunundvlenlgstes Jahr. Resolutlmum und lJeschJiJsse des 
Slcherlleltsrats. 1994. 

zwischen den KrIIften fiIr einen demokratischen Wandel 
(Präsidialmehrheit) und den politischen Oppositionsparteien 
unterzeichnet wurde, 

zutie.fst besorgt iiber die umfangreichen und unkontrollier
ten Bevölkerungsbewegungen, namentlich die Bewegungen 
bewaffneter Gruppen, die eine ernste Bedrohung des Friedeus 
und der Sicherheit in der ganzen Subregion darstellen, 

In Weilervetfolgung der Resolution 48/118 vom 
20. Dezember 1993, in der um Hi1fe fiIr die Flüchtlinge, ROck
kehrer und Vertriebenen in Afrika gebeten wird, 

besorgt über die nnch wie vor auftretenden Gewalthand
lungen und Verletzungen der Menschenrechte in dem Land, 

in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über die 
Maßnahmen des Hohen K=miSSMl der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte und des von i11m in Burundi eingerichteten 
Büros, 

unter gebfJhrender BerfJcksichtigung der Resolution 
CMlRes.1527 (LX) über die Veranstaltung einer Regional
konferenz über Hi1fe fiIr Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebene im ustafrikanischen Zwischenseengebiet, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 1l.luni 1994 in 'I\mis abgehaltenen sechzig
sten ordentlichen 'Thgungll verabschiedet und von den Staats
und Regierungscbefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit befilrwortet wurde, 

mit Genugtuung über das der Organisation der afrikn
nischen Einheit von der Regierung Burundis gemachte 
großzügige Angebot, diese Regiona1konferenz auszurichten, 
um alle Aspekte dieses Problems, das die Pläne und Program
me für die politische Stabilisierung des ostafrikanische 
Zwischenseengebiets zunichte macht, zu untersuchen, 

sowie mit Genugtuung über die vom GeneraJsekretär 
vorgenommene Entsendung einer Mission in das Gebiet unter 
der Leitung von Botschafter Dillon, durch die die Vorberei
tung und Veranstaltung einer internationalen Konferenz iiber 
die Probleme der Subregion erleichtert werden soll, und erfreut 
iiber die UnterstOtzung, die der Sicherheitsrat dieser Initiative 
in der Erk1llrung seines Präsidenten vom 21. Oktober 19941

• 

gewährt hat, 

In der Oberomgung, daß eine einvernehmliche Lösung der 
Probleme dazu beitragen würde, das Grauen der Konflikte 
abzuwehren, die die Region im allgemeinen und Burundi im 
besonderen heimgesucht haben, und daß sie ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu Frieden, Freiheit, Entwicklung und 
Demokratie wäre, 

1. bringt gegenüber der Regierung und dem Volk 
Burundis ihre tiefe Genugtuung über ihr Eintreten fiIr die 
nationale Aussöhnung zum Ausdruck und bittet die beteiligten 
Parteien, sich auch weiterhin um die Wiederherstellung des 
Friedeus und der Demokratie in dem Lande zu bemühen; 

2. begl/1ckwUnscht die politischen Führer Burundis zu 
dem glücklichen Ausgang der Verhandlungen über die 
Wiederherstellung der norma1en Arbeitsweise der Institationen 

11 SIebe N49/313, Aahang I. 
u S/PRST1I994I6O; siebe 0fJkk1ks ProtokoU des SIcherheItsmts, 

NeunundvferzIgst Jahr, Resolutlmum und lJeschJiJsse des SIcherIulitsrat, 
1994. 
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und fordert alle Parteien nachdrllcklich auf. sich genauestens 
an die Bestimmungen des am 10. September 1994 unterzeich
neten RegierungspakIs und die anschließenden ZusaIzprotokol
le zu halten; 

3. ermutigt die neue Koalitionsregierung Burundis, 
Kriegstreiber auch weiterhin unerbittlich zu bekämpfen und 
die Volksmilizen und nndere extremistische Gruppen, die die 
Sicherheit des Landes bedrohen, zu entwaffnen; 

4. ersucht die Mitgliedstnaten, die OIgane des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstnatIichen OIganisationen, den Burundiern folgendes zu 
gewiIhren: 

a) HiIfe beim Wiederautbau des Landes und Nothilfe zur 
sozialen und wirtschaftlichen Erholung, NeubeIebung der 
Wu:tschaft und Wiederaufnahme des Entwicklungsprozesaes; 

b) Unterstützung der staatIichen Programme zur Wie
derherstellung des Vertrauens zwischen den verschiedenen 
Teilen des burundischen Volkes, insbesondere durch den 
Einsatz von zivilen Menschenrechtsbeobachtern zur Unterstüt
zung der Ortsverwaltung; 

c) geeignete finanzielle und technische Hilfe, damit das 
Gerichtswesen des Landes besser in der Lage ist, den Teufels
kreis der Straffreiheit zu durchbrechen und es den burundi

. sehen Behörden zu ermöglichen, die für den versuchten 
Staatsstreich vom Oktober 1993 und die anschließenden 
ethnischen Massaker Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

d) Hilfe bei der Beseitigung des geheimen Untergrund
Radiosenders "Rutomorangingo", der zu ethnischem Haß und 
Gewalt aufstachelt, sowie aller anderen Propagandainstrumen
te, welche die geduldigen Bemilhungen um die nationale 
Aussflhnung untergraben; 

5. unterstfit%t rUckhaltlos das Bestreben der Staats- und 
Regierungschefs der afrikanischen Länder, eine Regional
konferenz über HiIfe für Flüchtlinge, Rllckkehrer und Ver
triebene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet einzuberu
fen; 

6. bittet die zuständigen Organe des SysteJßS der Ver
einten Nationen, sich an der Umsetzung dieser Initiative zu 
beteiligen; 

7. ersucht die Mitgliedstaaten, die Umsetzung dieser 
Initiative großzügig zu unterstützen; 

8. dankt allen Staaten, den OIganen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen 
Organisationen, die Burundi seit dem Beginn der Krise 
humanitäre Nothilfe gewllbrt haben, und bittet sie, wllbrend der 
hevorstehenden Phase des Wiederaufbaus und der wirt
schaftlichen Gesundung ihre Anstrengungen zu verdoppeln; 

9. bittet die internationale Gemeinschaft, sich voll zu 
engagieren. indem sie beträchtliche technische und finanzielle 
Unterstützung zur raschen Umsetzung des Aktionsplans 
gewl!brt, der von einer Regionalkonferenz erarbeitet wird; 

10. ermutigt den GeneralsekretOr der Vereinten Nationen 
und den GeneraIsekret6r der OIganisation der afrikanischen 
Einheit, sich auch weiterhin um die Normalisierung der 
Situation in Burundi zu bemilhen, die nach wie vor prekär und 
besorgniserrege ist; 

11. ersucht den GeneraIsekret6r der Vereinten Nationen, 
in enger Zusammenarbeit mit dem GeneraIsekret6r der 
OIganisation der afrikanischen Einheit und der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Ressoun:en 
für diesen Zweck ZU mobilisieren, die Durchfllhrung dieser 
Resolution sicherzustellen und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfzigsten 'Thgung Bericht zu etstntten. 

43. P1enal'8lWmg 
25. Oktober 1994 

4918. Z"8P ...... etmrbelt zwfsclJen den Ymelnteü Nationen 
und dem AsIatIsclt-afrlkanfschen Rechtshmatuugs
ausscltuß 

pie Generalversammlung, 

unter Hilfweis auf ihre Resolutionen 36/38 vom 
18. Novmnber 1981, 37/8 vom 29. Oktober 1982, 38137 vom 
5. Dezember 1983, 39/47 vom 10. Pezember 1984,40160 vom 
9. Dezember 1985,41/5 vom 17. Oktober 1986,43/1 vom 
17. Oktober 1988, 45/4 vom 16. Oktober 1990 und 47/6 vom 
21. Oktober 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. Juli 1994 Ober die Znsammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts
beratungsausschuß13, 

nach Anh6rung der am 25. Oktober 1994 abgegebenen 
ErIdllrung des GeneraIsekretärs des Asiatisch-afrikanischen 
Rechtsberatungsausschnsses14 über die Schritte, die der 
Beratnngsausschuß unternommen hat, um eine fortgesetzte, 
enge und wirksame Znsammenarbeit zwischen den beiden 
OIganisationen sicherzustellen, 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
GeneraIsekretür; 

2. nimmt mit Befriedigung Ke1l1ltnls von den BemOhun
gen, die der Asiatisch..afrikanische Rechtsberatungsausschuß 
mittels seiner Programme und Initiativen auch weiterhin 
unternimmt, um die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer 
verschiedenen Organe, NoschließIich des InternationaIen 
Gerichtshofs, zu stürken; 

3. nimmt tl1fPerdem mit Befriedigung Kenntnis von den 
anerkennenswerten Fortschritten auf dem Wege zu einer 
verbesserten, weitergehenden Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Berntungsausschuß; 

4. nimmt mit Genugtuung Ke1l1ltnls von dem Beschluß 
des BeratungsaiJsschusses, sich aktiv an den Programmen der 
Vö1ketrechtsdekade der Vereinten Nationen sowie an den 
Prognunmen Ober Umwelt und bestandfllhige Entwicklung zu 
beteiligen; 

5. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Berntungsausschuß vorzulegen; 

6. beschlleJlt, den Punkt ·zu!!8!!!menarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts-

u Al49/2ß}.. 
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beratungsausschuß" in die vorläufige Thgesordnung ihrer Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die 
einundfllnfzigsten Tagung aufzunehmen. Freiheit des Handels und der Scbiffabrt festgeschrieben wird, 

43. Plenarsitl.ung vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und Maß-
25. Oktober 1994 nahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten Art 

Abstand zu nehmen; 

4919. Notwendigkeit der Beendlgtmg der von den Ver
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wirtschafts., JIandels.. und FInanz· 
blockade 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekrliftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nicbtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen 
Scbiffabrt, die außerdem in· zahlreichen internationalen 
Rechtsakten verankert sind, 

unter Hinweis auf die Erklärungen, welche die Staats- und 
Regierungschefs anllIßlich des dritten und vierten Ibe
ro-amerikanischen Gipfels am 15. und 16. Juli 1993 in 
Salvador (Brasilien) beziehungsweise vom 14. bis 16. Juni 
1994 in Cartagena (Kolumbien) zu der Notwendigkeit abge· 
geben haben, die einseitige Anwendung von WJttscbafts.. und 
Hande1smaßnahmen zu beenden, die von einem Staat gegen 
einen anderen ergriffen werden und die den ungehinderten 
Welthandel beeinträchtigen, 

Kenntnis nelunend von dem Beschluß 356, der am 3. Juni 
1994 von dem in Mexiko-Stadt auf Ministerebene abgehalte. 
nen Zwanzigsten Rat des Lateinamerikanischen WJttscbafts.. 
systems verabschiedet wurde und in dem die Aufhebung der 
WJttscbafts.., Handels- und Finanzblockade gegen Kuha 
gefordert wird, 

besorgt darüber, daß Mitgliedstaate'l nach wie vor Gesetze 
und andere Vorschriften erlassen und anwenden, deren 
extraterritoriale Auswirkungen die Souveränität anderer 
Staaten und die legitimen Interessen der ihrer Rechtshoheit 
unterstehenden juristischen oder natürlichen Personen sowie 
die Freiheit des Handels und der Scbiffabrt beeinträcbtigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No
vember 1992 und 48/16 vom 3. November 1993, 

besorgt darüber, daß seit der Verabschiedung ihrer Re
solntionen 47/19 und 48/16 weitere Maßnahmen dieser Art, 
die darauf abzie1en, die WJttscbafts.., Handels- und Fmanz
blockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen 
und angewandt worden sind, sowie besoIgt über die negativen 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kubaniscbe Bevlll
kerung und auf kubanische Staatsangehörige, die in anderen 
Ländern leben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretli 
vom 20. S:T.tember 1994 über die Durcbflibrung der Resolu
tion 48/16' ; 

2. wiederholt ihre AqfJorderung an alle Staaten, in 
Ertll1Iung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 

" Al49/398 muI Add.1. 

3. richtet erneut die dringende AqfJorderun8 an die 
Staaten, in denen solche Gesetze oder Maßnalunen bestehen 
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und 
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli· 
ehen Schritte zu untemehmen, um sie aufzuheben oder außer 
Kraft zu setzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durcbflibrung der 
vorliegenden Resolution im Liebte der Ziele und OTUndslitze 
der Charta und des Vlllkerrechts zu erstellen und ihn der 
Generalversamm1ung auf ihrer fDnfzigsten Thgung zu unter· 
breiten; 

5. beschJJeßt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wn1scbafts... Handels- und Finanzh1ockade" in die 
vorlliufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

45. plenars/t:.ung 
26. Oktober 1994 

49110. Die Sltnatlon In Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung ihrer ResoIationen 46/242 vom 25. August 
1992, 47/121 vom 18. Dezember 1992 und 48/88 vom 
20. Dezember 1993 sowie unter Hinweis auf aIle einsch1llgigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats zur Situation in der Republik 
Bosnien und Herzegowina wie auch die von der Interna
tionaIen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien aufgestell. 
ten GnlDdslltze, 

abermals bekrliftigend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina als souveräner, unabbtingiger Staat und Mitglied 
der Vereinten Nationen Anspruch auf alle in der Charta der 
Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte hat, einschließlich 
des Rechts auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta, 

betonend, daß die bewaffneten Feindseligkeiten und die 
Fortdauer der Aggression gegen Bosnien und Herzegowina 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellen und den Friedensproze8 ernsthaft 
behindern, and in diesem Zusammenhang feststellend, daß die 
einschlilgigen Resolutionen des Sicherheitsrats noch immer 
nicht durchgefOhrt worden sind, 

in Bekrl.lftigung der einsch1llgigen Grundsätze der Charta 
und des Grundsatzes der UnznU!ssigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs sowie der Verpflichtung aller Staaten, im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta zu 
handeln, 

mit Lob för die Anstrengungen, welche die bosniakischen 
und kroatischen Parteien in Bosnien und Herzegowina derzeit 
unternehmen, um eine rasche und vol1stllndige Durcbflibrung 
der Vereinbarungen von Washington über die Föderation 
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Bosnien und Herzegowinal. ZU erreichen, und erkIlirend, daß 
diese Vereinbarungen als Modell fiIr die Gesamtlösung der 
Krise in Bosnien und Herzegowina und die Beziehungen 
zwischen allen Parteien anzusehen sind, 

sich dem in dem Kommuniqu6 der AuBmuninister vom 
30. Juli 1994 ausgefllhrten Friedensvmschlag der Kontakt
gruppel7 anschließend, wie auch den von der Kontaktgruppe 
gefaSten BeschlOssen hinsichtlich des weiteren Vorgehens im 
Falle einer Ablehnung des vorgeschlagenen FriedenspIans, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung der 
Republik und der Föderation BOSDien und Herzegowina, den 
Friedensplao anzunehmen, 

in Anbetracht des AogebotB der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina, das tatsIlchliche Inkrafttreten der 
De-jure-Aufhebung des Waffenembargos erst mit einer 
Verzögerung von bis zu sechs· Monaten beziehungsweise, 
sofern vom SicheIbeitsrat beschlossen, mit einer noch IlIngeren 
Verzögerung anzustreben, insbesondere fiIr den Fall, daß die 
bosnischen Serben den Friedensplao der Kontaktgruppe 
annehmen und durchfilhren, 

den Generalsekretllr ermutigend, die PIaoung fiIr die 
ordnungsgemllße und sichere Umdislozierung des Personals 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina fortzusetzen, fiIr den Fall, daß sich dies als 
notwendig erweisen sollte, 

unter Verurteilung der Partei der bosnischen Serben wegen 
ibrer Nichtbefolgung der einsch1llgigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats sowie ibrer Ablehnung des vmgeschlagenen 
Friedensp1aus der Kontaktgruppe, . 

unter Betonung der WIChtigkeit der vollen Durchfilhrung 
der Beschlflsse des Sicherheitsrats Ober die Sicherheitsmnen, 
und in diesem Zusammenhang mit Genugtuung Ober die 
Zusammenarbeit zwischen der SchUlZIIuppe der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen regionalen Sicherheits
organisationen, 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses fiIr die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung, in dem dieser "mit 
großer Besorgnis festgestellt hat, daß Verbindungen bestehen 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und den serbiscben Milizen und paramilitäri
schen Gruppen, die fiIr die massiven, schweren und systemati
schen Verletzungen der Menschenrechte in Bosnien und 
Herzegowina und in den von den Serben kontrollierten 
kroatischen Gebieten verantwortlich sind"l', 

sowie in Bekrtiftlgung Ihrer Entschlossenheit, Völkermord
harulbmgen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie 
andere Verstöße gegen das humsnitäre Vö1kerrecht zu verhü
ten, 

.. "F.......workAgretment establlshlng a FedmIIItm In tIUIAreas oftIUI 
I/splIbIlc of _ and Hensgov/na w/th a MlIjorlty lJosnüzc and Crottt 
Population" und "Otallce of a PreIimIno1)I Agretment for a CoofetkmtIon 
"""'-'tIUI RepubllcofCroat/aandtIUI FedetrztImf', ~mn I. MlIrz 
1994 In WasIdtIgton; _ 0.fJIdtd Recorda ofthe Sa:urlty CmmdI. Forty-n/nth 
Year. Supplement toT JQ1IUlU'j. FeImJary and _ 1994, Do!rnment 
8119941'2SS. 

1'1 811994/916; _ 0JjId0l1lJicords ofthe Securlty Counci1, Forty-n/nIh 
y.,.,.. Supplementfor Ju/J. AugustandSeptember 1994. 

.. _ 0jJkIelIes Proto1rDl/ der GenBralventl11l11llung, ~sIlI 
Tagung. BeIlag. IR (A/48IIB). ZIffer 537 •. 

ernsthqft besorgt über die anhsItende und systematische 
ethnische SlIuberungskampagne, namentlich die Morde, 
Vergewa1tigungen, Folterungen und sonstigen Formen der 
unmenschlichen Beband1ung, die von den Streitkrilften der 
bosnischen Serben in B8Jlia Luka, Bijeljina und anderen ibrer 
KontroDe unterstehenden Gebieten von Bosnien und Herzeg0-
wina verüht worden sind, und betonend, daß diese Praktiken, 
wie sie in den Berichten des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Situation der Men
schenrechte im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
beschrieben sind, eindeatlge Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht darstellen, so auch der Genfer Abkommen vom 
12. Au~ 1949' und der enlsp1echenden ZusaIzjn'otokoDe 
von 197719, und die Friedensbemühungen ernsthaft bedrohen, 

in WIlnligung der Arbeit der Sachverstilndigenkommission 
nach Resolution 780 (1992) des Sicherheitsrats vom 
6. Oktober 1992, 

mtt Genugtuung darilber, daß der Sicherheitsrat das 
Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humsnitäre Völker
recht geschaffen hat, und mit der Aufforderung an aDe Staaten, 
mit dem Gericht voll zusammenzuarbeiten, 

feststellend, daß der Internationale Gerichtshof in seiner 
Verfilgung vom 13. September 1993 in dem Fall be!ieffend die 
Anwendung der Konvention über die Verhütung und Be
strafung des Völkermordes (Bosnien und Herzegowina gegen 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) eine vOISOl'gliche 
Maßnahme erlassen hat, wonach "die Regierung der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) in Befolgung 
ibrer Verpflichtung nach der Konvention ftber die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 
sofort alle in ibrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen 
hat, um die Begehung des Verbrechens des Völkermords zu 
verhindern""', 

Kellllt1lis nehmend von der Verfilgung des internationalen 
Gerichtshofs vom 13. September 1993, in der es heißt, daß 
"die derzeit herrschende gefährliche Situation ... die aufortige 
und wirksame Durchfilhrung dieser [vorsorglichen] Maß
nahmen erforderf'21, 

betonend, wie wichtig die Bemftbungen zur Wiederher
ste1hing des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der Republik 
Bosnien und Herzegowina und zur Erhaltung ibrer territorialen 
Unversehttheit innerhalb der international anerkannten 
Grenzen in Obereinstimmung mit den einscblligigen Resolutio
nen des Sicherlleltsrats sind, und nachdrilcklich darauf 
hinweisend, daß die besetzten Gebiete der Republik einen 
festen Bestandteil ihres Hoheitsgebiets darstellen, 

bestUrzt rmd besorgt über die 'IlItsache, daß die derzeitige 
Situation in den von den Serben kontrollierten Thi1en BOSDien 
und Herzegowinas de facto einen Zustand der Besetzung 
dieser Thi1e der souveränen Republik Bosnien und Her7,egowi
na zuIlIßt und fördert, 

betonend, daß die von den Serben kontrollierten ThiIe 
Bosnien und Herzegowinas wieder in den Rest des Landes 

.. V_ NIlIlonea, Treoty SerIes, Volll25, Nr. 17512 und 17513. 
~~~ofthe~MtIUI~and~oftIUI 

Crime ofGenocltle, ProvIsttmaI Metz.wmi.t, Order of 13 September 1993,1.CJ. 
Reportr 1993, S. 325 (ZIfI'er 37, A (I» • 

21 Ebd.. ZIffer 59. 
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integriert werden milssen, in Übereinstimmung mit dem 
Friedensvorschlag der Kontaktgruppe sowie unter der strikten 
Überwachung durch die internationale Gemeinschaft, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die vor kurzem 
verstlirkte Belagerung Sarajewos und anderer bosniscber 
Stlidte und Sicherbeitszunen, die eine Gefahr flIr das Wohl und 

. die Sicherheit ihrer Bewohner darstellt, 

In Bekrllftigung des Charakters von Sarajewo als Zentrum 
mehrerer Koltoreo. Volksgruppen und Religionen und der 
Notwendigkeit, die Vielfalt der Stadt zu erhalten und ihre 
weitere Zerstörung zu verhindero. 

unter Beto1UUlg der Wichtigkeit der Arbeit des Sonder
koordinators der Vereinten Nationen fIIr Sarajewo bei der 
Wiederherstellung und dem allgemeinen Wiederaufbau der 
Republik Bosnien und HeIzegowina und mit der Aufforderung 
an alle Stanten. diese Bemühungen zu erleichtern, 

Im BewqfJtseln dessen. daß die ernste Situation in Bosnien 
und HeIzegowina auch weiterhin eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

1. 1Ierurtellt nachdrlJckllch die Partei der bosnischen 
Serben wegen ihrer Weigerung, die vorgeschlagene Gebiets
regelung anzunehmen. und verlangt, daß sie diese Regelung 
bedingungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt; 

2. lobt die unennfldlichen Anstrengungen. welche die 
Schntztruppe der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr FlUchtlinge und 
andere damit zlIsammenhiingende Organisationen unterneh
men, und bekundet ihre größte Anerkennung allen denjenigen. 
die beispielhaften Mut und Thpferkeit bewiesen haben, 
denjenigen, die in Ausübung ihrer Pflicht ihr Leben gelassen 
haben, und del\ienigen, die weiterhin ihre Aufgaben getreu 
erfiUIen; 

3. fotrlert alle Parteien nachdrlJckllch auf, mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei der DurcbfUbrung 
ihrer Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit den 
Sicherheitszonen, voll zusammenzuarbeiten; 

4. 1Ierlangt. daß die Partei der bosniscbeo Serben die 
Belagerung Sarajewos und anderer Sicherheits7Dnen sowie der 
anderen belagerten bosnischen Stlidte ab sofort aufhebt, und 
fordert den Generalsekretlir nachdrücklich auf, die Schutz
truppe der Vereinten Nationen anzuweisen, im Einklang mit 
den einschliigigen Resolutionen des Sicberheitsrats die er
forderlicbeo Maßnaluneo zum Schutz der Sicherheitszonen zu 
ergreifen; 

5. 1Ierurtelltdie anhaltenden militlirischen Aktivitäten der 
bosnischen Serben gegen das Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien und ihre in Zusammenarbeit mit den serbischen 
paramilitlirischen Einheiten von den besetzten Gebieten 
Kroatiens aus verübten koordinierten Angriffe auf das H0heits
gebiet der Republik Bosnien und Herzegowina und verlangt 
die sofortige Einstellung aller derartigen Aktivitiiten; 

6. 1Ierurtellt nachdrackllch die selbsternannten serbi
scbeo Behörden in den von den Serben kontrullierten Gebieten 
Bosnien und Herzegowinas wegen der Handlungen. die sie im 
Zuge der zur Politik erklärten e1lmischen Säuberung dieser 
Gebiete begangen haben; 

7. bekriiftigt ihn Untersttlt'l.ung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle unter Nötigung zustande gekommenen Er
klilrungen oder Verpflichtungen. insbesondere soweit sie 

Grund und Boden sowie Vermögen betreffen, völlig null und 
nichtig sind; 

8. erlcIiirt erneut, daß die internationale Gemeinschaft die 
Folgen der ethnischen Säuberung nicht hinnehmen wird und 
daß diejenigen, die sich durch e1lmische Säuberung und durch 
Gewaltanweodung Grund und Boden und sonstiges Vermögen 
angeeignet haben, diesen Besitz im Einklang mit den Nonnen 
des Völkerrechts wieder aufgeben mOssen; 

9. bekriiftlgt abermals das Recht der FlUchtlinge und der 
aus den Konfliktgebieten im Hoheitsgebiet des ebemaligeo 
Jugoslawieo Vertriebenen, in Sicherheit und Würde freiwillig 
an ihre Heimstlltteo zurDckzukehreo, und ersucht daher das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationeo fIIr 
FlUchtlinge und andere zustlindige Organe der Vereinten 
Nationen, ihnen die RUckkehr zu erleichtern; 

10. fotrlert das Amt des Hobeo KwnmiSSllTli der Vereinten 
Nationen flIr FlUchtlinge IUlChdrUcklich auf, im Rahmen seines 
humanitliren HiIfsprogramms entsprecbeode Hilfe zu gewäh
ren, . um den kulturellen Austausch zwischen SanUewo und 
anderen Teilen Bosnien und HeIzegowinas und der interna
tionalen Gemeinschaft zu erleichtern und die Auslieferung und 
Errichtung eines der Zivilbevölkerung zugute kommenden 
verläBlicbeo Kommnnikatioussystems in Sarajewo zu erleich
tern; 

11. verurteilt entschieden alle von den Konfliktparteien 
verübten Verletzungen der Menschenrechte und des humanitä
ren Vö1kerrechts, insbesondere diejenigen zur Politik erhobe
nen Verletzungen, die von Serbien und Montenegro und den 
bosnischen Serben systematisch, flagrant und in massivem 
Umfang gegen das Volk Bosnien und HeIzegowinas verübt 
werden; 

12. 1Ierleiht ihnr tiefen Beunruhigung Ausdruck aber die 
anhaltende systematische Mißhandlung von Albanern, Bos
niern, Ungarn und Kroaten sowie anderen Minderheiten im 
Kosovn, im Sandschak und in der Wojwodina dureb die 
Behörden Serbiens und Montenegros und verurteilt in dieser 
Hinsicht den Beschluß dieser Behörden, das Mandat der in 
diese Regionen entsandten Überwachungsmissionen der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
nicht ZU verlängern; 

13. 1Ierlangt. daß sich die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) an ihre Verpflichtung hiilt, die 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu befolgen, 
namentlich die Resolution 752 (1992) vom 15. Mai 1992, und 
jede militllrische und logistische UnterstiI1zung der bosnischen 
Serben einzustellen, und unterstiltzt den Beschluß des Rates. 
die teilweise AussetvIßg der Sanktionen automatisch zu 
beenden, falls die Bundesrepublik ihren Beschluß zur Schlie
ßung der Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzeg0-
wina und der Bundesrepnblik im Einklang mit der Rats
resolution 943 (1994) vom 23. September 1994 nicht effektiv 
durchfflbrt; 

14. fotrlert die Repnblik Bosnien und HeIzegowina und 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zur gegenseitigen Anerkennung innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen auf, als ein wichtiger Schritt zu einer 
dauerhaften Friedensregelung; 

15. fotrlert alle Parteien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro). auf, alle Resolutionen 
des Sicherheitsrats in bezug auf die Situation in der Republik 
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Bosnien und Herzegowina uneingeschränkt zu befolgen und 
ihre tenitoriale Unversehrtheit streng zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre Aktivitllten, die darauf 
abzielen, die Integration der besetzten Gebiete Bosnien und 
Herzegowinas in das Verwaltungs-, Militär-, Bildungs-, 
Verkehrs- und Kommunikationswesen der Bundesrepublik 
herbeizufllhren, was de facto einem Besatzungszustand 
gleicbkommt, rechtswidrig und null und nichtig sind und 
sofort beendet werden müssen; 

16. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck i1ber die 
Anstrengungen, welcbe die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen unternimmt, um dabei behilflich zu sein, diejenigen 
Voraussetzungen zu schaffen, die der raschen und voll
ständigen Durcbfllhrung der Vereinbarungen von Washington 
über die Fllderation Bosnien und Herzegowina fllrderIicb sind, 
und ermutigt die internationale Gemeinschaft, die durch die 
Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen 
sowie biIateraI tätig wird, ihre UnterstllIzung für die Regierun
gen der Republik und der F6deration Bosnien und Herzegowi
na zu verstärken; 

17. stellt mit tiefer Besorgnis lest, daß es nicht gelungen 
ist, den Flughafen von Thzla wie4erzuijffnen, wie in zabIrei
chen Resolutionen verlangt, und fordert den Generalsekretlir 
abermals nachdrücklich auf, sofortige Maßnalunen zu seiner 
WlCderöffnung zu ergreifen, in dem Bewußtsein, wie wichtig 
dieser Flughafen ist, um im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 770 (1992) des Sicherheitsrats vom 13. August 
1992 die Entgegenaalune und Verteilung der internationalen 
humanitären Hilfsgüter zu erleichtern; 

18. verlongt, daß aIle Beteiligten die ungehinderte 
Versorgung mit humanitären HiIfslieferungen ermöglichen, 
insbesondere zugunsten der Sicherheitszonen in Bosnien und 
Herzegowina, so anch die Versorgung mit Wasser, Strom und 
Treibstoff und Kommunikationsverbindungen, und fordert den 
Sicherheitsrat in diesem Zusammenhang nachdrücklich dazu 
auf, seine Resolution 770 (1992) vollstiindig durchzufilhren, 
damit die ungehinderte humanitlire Versorgung, insbesondere 
der Sicherheitszonen, sichergestellt ist; 

19. verurteilt die Handlungen, die von einer der Parteien 
oder anderen Beteiligten unter Verstoß gegen Ziffer 12 der 
Resolation 820 (1993) des Sicherheitsrats vom 17. April 1993 
begangen werden, und verlangt die volle Einhaltung dieser 
Beatimmung; 

20. apricht aIlen Staaten, insbesondere den an die Bundes
republik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Staaten und den anderen Donauuferstaate, Ihre Anerkenmmg 
aus für die Maßnahmen, die sie getroffen haben, um den vom 
Sicherheitsrat gegen die Bundesrepublik verhllngten bindenden 
Sanktionsmaßnalunen nachzukommen, und fordert aIle Staaten 
nachdrücklieh auf, diese Sanktionsmaßnahmen auch weiterhin 
wachsam durchzusetzen; 

21. lorden den Sicherheitsrat nachdrlJcklich auf, in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Artikel 24 der 
Charta der Vereinten Nationen aIle geeigneten Maßnahmen zu 
Cll!leifen. um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Regierung der Republik Bosnien 
und HeI7.egowina die Souveränitl!t, politische Unabhlingigkeit, 
territoriale Unversehrtheit und Einheit der Republik zu 
erhalten und wiederherzustellen; 

22. ernu.atgt den Sicherheitsrat, ernsthaft abzuwägen, ob 
er nicht die Regierungen der Republik und der F6deration 
Bosnien und HeI7.egnwina von dem ursprfInglich mit Resolu-

tion 713 (1991) vom 25. September 1991 vom Rat verhlingten, 
im achten Pd!ambelabsatz dieser Resolution weiter ausgefDhr
ten Embargo für die Lieferung von Waffen und militliriscbem 
Gerät ausnehmen kann; 

23. lorden die Mitgliedsta4ten sowie die anderen Mit
glieder der internationalen Gemeinschaft, gleichviel ans 
welcher Region, nachdrfJcklJch auf, der Republik Bosnien und 
Herzegowina bei der Wahrnehmung ihres naturgegebenen 
Rechts zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung im 
Einklang mit Artikel SI der Charta ihre Zusammenarbeit 
anzubieten; 

24. ersucht den SicherheiJstat, sofort tätig zu werden, um 
aIle Internierongslager in Bosnien und Herzegowina zu 
schließen und ferner die von den Serben in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina errichteten 
Konzentrationslager zu schließen, und bis zur Durcbfllhrung 
dieser Maßnahmen internationale Beobachter zu diesen Lagern 
abzuordnen; . 

25. ersucht dannn, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz ungehinderter Zogang zu a1len in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und HeI7.egowina von den 
Serben enichteten InternierongsIaern sowie zu aIlen in diesen 
Lagern gefangengehaltenen Personen gewährt wird und daß 
aIle Gefangenen unverzüglich von dieser Maßnahme unter
richtet werden; 

26. bekr4ftlgt lerner die individuelle Verantwortlichkeit 
für die in der Republik Bosnien und Herzegowina begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen schweren 
Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht; 

27. begri4fJt die 'llItsache, daß die Verzögerungen, welche 
die Arbeit des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schwere Verstöße gegen 
das hmnanitlire VöIketrecht behindert haben, beseitigt wurden, 
und erwartet mit Interesse, daß das Gerichtsverfahren rasch 
und ohne Einmischung und Verzögerungen aufgenommen 
wird, und ermutigt in diesem Zusammenhang die Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlicben Organisa
tionen, im Einklang mit dem oben erwähnten Grut!dsatz der 
Nichteinmischung, aIle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, einschließlich der vollen Finanzierung und 
freiwilliger Beitriige, damit das Gericht die ihm übertragenen 
Aufgaben der Aburteilung und Bestrafung der für die Be
gehung der Verstöße gegen das Völkerrecht Verantwortlichen 
ohne weitere Verzögerungen wahrnehmen kann; 

28. ersucht den Generalsekretlir, innerhalb von dreißig 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution einen Bericht 
über ihre Durcbfllhrung vorzulegen sowie den unter der 
Schirmherrschaft der Londoner Konferenz verlangten Bericht, 
der bedanerlicherweise noch nicht heransgegeben worden ist; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

51. Plenarsitzung 
3. November 1994 

49/lL BegeIumg des flInfz.Igsten Jahnstags der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversanunlung, 

In Anbetracht des Vorschlags der Königlichen Münzanstalt 
der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
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und Nordirland betreffend die Schaffung eines Programms zur 
Ausgabe von GedenkmUnzen zum fünfzigsten Jahrestag der 
Vereinten Nationen und ihres Angebots, dieses Programm 
zugunsten des Treuhandfonds fIIr die Begehung des fünfzig
sten Jahrestags sowie der beteiligten Staaten: ZU verwalten, 

sowie in Anbetracht des positiven Berichts, den das 
Sekretariat fIIr den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten 
Nationen zu dem Angebot der Königlichen Mllnzanstalt 
vorgelegt hat, 

ferner in Anbetracht dessen, daß ein solches Programm die 
Mllglichkeit bietet, dem Treuhandfonds EinnahmlID zu
zufUhren, die zur Finanzierung der Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
verwendet werden könnten, 

in der Erwllgung, daß die Ausgabe von als gesetzliches 
Zahlungsmittel geltenden MUnzen zur Feier des fünfzigsten 
Jahrestags eine passende MllgIichkeit fIIr die Staaten wäre, 
diesen historischen Anlaß zu begehen und ein wflrdiges, 
dauerhaftes Andenken daran anzubieten, 

1. unterst/llV die Schaffung eines Programms zur 
Ausgabe von Gedenkmflnzen zum fünfzigsten JahrCstag der 
Vereinten Nationen sowie das Angebot der Königlichen 
Mllnzanstalt der Regierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, die Verwaltung dieses 
Programms zu übernehmen; 

2. ersucht das Sekretariat fIIr den fünfzigsten Jahrestag 
der Vereinten Nationen, mit der Königlichen Mllnzanstalt die 
erforderlichen Vereinbarungen fIIr die baldige Durchfllhrung 
des Programms zur Ausgabe von Gedenkmflnzen zu treffen; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle Staaten sclniftlieh 
auf das Programm zur Ausgabe von Gedenkmflnzen hin
zuweisen und sie dabei zu bitten, sich durch die Ausgabe einer 
GedenkmUnze anIäßlich des fünfzigsten Jahrestags an dem 
Programm zu beteiligen. 

55. Plentusitvmg 
9. November 1994 

49112. TIttigkeit des Vorbereltungsauss filr den 
ffiDfzlgsten Jahrestag der Vereinten Nationen 

Die Genera/versammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Vorbereitungsaus
schusses fIIr den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten 
Nationen", 

1. billigt den Bericht des Vorbereitungsausschusses und 
nimmt von seiner Tätigkeit im Jahre 1994 Kenntnis, nament
lich auch von den Fortschritten, fIber die die allen Mitgliedern 
offenstehende Redaktionsgruppe des Ausschusses berichtet 
hat; 

2. erwartet mit 1_ den vor Ende 1994 vorzulegen
den Bericht des Generalsekretllrs über die eingegangenen 
Antworten in bezog auf die fIIr Oktober 1995 anberaumte 
Sondergedenksitzung, der es ihr ermöglichen soll, einen 
genauen Zeitplan und eine Tagesordnung fIIr diese Sitzung zu 
empfehlen; 

.. o.tf/lJe1Ja Protokoll der Genero/v..........m.,. N~ T_. Bei/oge 48 (A/49/48). 

3. dankt dem Sekretariat des fünfzigsten Jahrestags der 
Vereinten Nationen fIIr seine BemfIhungen, den Gedenkfeier
lichkeiten weltumspannenden Charakter zu verleihen und 
namentlich auch die nationalen Komitees, die nichtstaatlichen 
Organisationen sowie das System und die Bediensteten der 
Vereinten Nationen daran zu beteiligen; 

0\. begrl4ßt das Gedenkprogramm. das vom Sekretariat 
eIwbeitet wird, und ersucht darum, das Schwergewicht auch 
weiterhin auf die Erarbei!UDg von Programmen zu legen, die 
sich an die allgemeine ÖffiittIichkeit und insbesondere an 
Jugendliche und Kinder wenden; 

5. begrl(/Jt es lJl4/Jetdem. daß der Vorbereitungsausscl!uB 
weiter an dem Entwurf einer Erklllrung zum fünfzigsten 
Jahrestag arbeitet; 

6. beschließt, daß der Votbexeitungsausschuß seine 
Tätigkeit fortsetzen und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung beziehungsweise bei Bedarf wiibrend der 
neunundvierzigsten Tagung darflber Berieht exstatten soll. 

55. Plenars/tomg 
9. November 1994 

49113. Zusennnenarbeit zwIsehen den Vetelnten Nafintten 
und der Konferenz flber SfeherheIt und Zusam· 
menarbelt In Europa 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/19 vom 
16. November 1993 und den BIO 26. Mai 1993 untexzeichneten 
Rahmen fIIr Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
dem Sekretariat der Vereinten Nationen und der Konferenz 
fIbet' Sicherheit und Znsannnenarbeit in Europa23, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4815 vom 13. Oktober 
1993 über die Gewllbrung des Beobachterstatus in der Ge
neralversammlung an die Konferenz, 

nach Prlifung des Berichts des GeneraIsekretlI vom 
17. Oktober 1994 fIber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz>', 

sowie unter Hinweis auf die Erklllrung der Staats- und 
Regierungschefs der ThiIneIunerstaa der Konferenz auf dem 
Gipfeltreffen 1992 in Helsinki. sie seien sieh darin einig, daß 
die Konferenz eine regionale Abmachung im Sinne von 
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist und als 
solche ein wichtiges Bindeglied zwischen europllischer und 
globaler Sicberheit darstellt", 

ferner unter Hinweis auf die Dokumente der Konferenz, 
insbesondere die BIO 1. August 1975 in HeIsinki untexzeichnete 
Schlußakte, die Charta von Paris fIIr ein neues Europa"', das 
Prager Dokument fIber die weitere Entwicklung der In
stitationen und Strukturen der Konferenz über Sicherheit und 
ZnS8JUmenarbeit in Europa"', das Wtener Dokoment 1992 fIber 

.. A/48/185. Anhang D, AnIago. 

.. A/491S29. 
" SlebeA/47/361.sr2437O, Anhang; siehe OJjIdaIlItJcords ofduJ Set:urlty 

Coundl, Fotty-_ Year, Soppkmmtfor JuIy. August and &1ptmnber 19J12, 
!lo!rnment 8/24370. 

" A/4S/859, Anhang. 
" A/47J89.Sf13'S76, Anhang D; siehe OJjIdaIlItJcords of duJ Set:urlty 

CormcIl, For/y-88IIe1IIh y"",.. Supplement for J_ Februaty and Man:h 
1992. Do!rnment S/23'S76. 
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vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, das HeIsinki
Dokument 199228 und die ZlISammenfa.ssung der Schlußfolge
rungen des am 30. November und 1. Dezember 1993 in Rom 
abgehaltenen vierten Treffens des Rates der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

in Anerkennung des zunehmenden Beilnigs der Konferenz 
zur Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der 
iBternationalen Sicherheit, den sie durch ihre Aktivilllten RUf 
dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie, des Krisenmanage
ments, der Rüstungskontrolle und der AbrIIstung und durch 
Maßnahmen zur Stabilisierung und Normalisierung iB der 
Krisenfolgezeit in ihrer Region leistet, sowie der enlscheiden
den Rolle, die sie im Bereich der menschlichen Dimension 
spielt, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die beim Autbau und 
bei der Konsolidierung von Kontakten und Zosammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und der Konferenz erzielt 
wurden, iBsbesondere auch was die Tätigkeit der Missionen 
der Konferenz im Feld heIrifft, 

Kennmis nehmend von der Empfehlung, die der Sonderaus
schuß für die Charta und die Stärkung der Rolle der VereiBten 
Nationen iB bezog RUf den Entwurf einer Erklärung über die 
verstlfrkte Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
verabschiedet und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Thgung zur Behnndlung und Verabschiedung 
vorgelegt hat"'. 

unter Hervorhebung der Möglichkeiten für regionale 
Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der intema
tinnaIen Sicherheit DBCh Kapitel VIII der Charta, I1ber die die 
Konferenz verfllgt, 

erfreut über den weiteren Aushau engerer Kontakte 
zwischen der Konferenz und den nichtteilnehmenden Mittel
meerstaaten sowie über die zunehmende Zosammenarbeit 
zwischen der Konferenz und Llindem iB Asien. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit iB Europa; 

2. begriJßt die zunehmende Zusammel1lU'beit und 
Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und der 
Konferenz auf der Grundlage des Rahmenabkommens" und 
ersucht den GeneraIsekretllr, gemeinsam mit dem amtierenden 
Vorsitzenden der Konferenz die Möglichkeiten weiterer 
diesbezüglicher Verbesserungen zu sondieren; 

3. nimmt Kenntnis von dem am 1. August 1994 am 
Amtssitz der Vereinten Nationen veranstalteten informellen 
1Ieffen zwischen dem Generalsekretär und Vmtn'telD regiona
ler Abmachungen, Einrichtungen, Organisationen und son
stiger zwischenstastIicher Organisationen, an dem auch die 
Konferenz teilnahm; 

" N471361..st24Y10. Aubang; _ 0jJicial1/4corda of the SecurIty 
CoundI, Fmty-seventh Year, SuppkmentforJuly,AuguslandSeptember 1992. 
Dokument S/24Y10 • 

.. 0jfitJsJI& ProtokoU der ~ Neunundvim%Jgsle 
Tagung. Beilage 33 (N49/33), ZIfI'er 89. 

4. unterstlJlzt die Tätigkeiten der Konferenz, die darauf 
ausgerichtet sind, zur Stabilitllt und zur Wahrung des Friedens 
in ihrem Gebiet beizutragen; 

5. ermut/gtdie ThiInehmerstaat der Konferenz, alles zu 
Ion, um durch Konfliktverhlltung und Krisenmanagement, 
namentlich auch durch friedensichernde Maßnabmen, eine 
friedliche Beilegung der Streitigkeiten in dem Gebiet der 
Konferenz herbeizufilhren; 

6. begriJßt die wichtige und erfolgreiche Arbeit, die alle 
bestehenden Missionen der Konferenz leisten; 

7. betont, daß die Laugzeitmissionen der Konferenz ein 
Beispiel für die im Rahmen der Konferenz entfalteten Maß.. 
nahmen der vorbeugenden Diplomatie siBd und wesentlich 
dazu beigetragen haben, im Kosovo, im Sandschak und in der 
Wojwodina (Bundesrepublik Jugoslnwien) die Stabilität zu 
fllrdero und der drohenden Gewalt entgegenzuwirken, und ruft 
in dieseIn Znsammenhnng zu einer volliBhaltlichen Durch
fUhrung der Resolution 855 (1993) des Sicherheitsrats vum 
9. August 1993 RUf; 

8. unterstlJlzt voll WIll gfJll:t. die Anstrengungen, die die 
Konferenz unternimmt, um eine friedliche Lösung des Kon
flikts in der Region Berg-Karabach der Aserbaidschaniscben 
Republik und ihrer Umgebung herbeizuflIhren und die 
Spnnnungen zwischen der Republik Armenien und der 
Aserbnidschaniscben Republik abzubauen, und begrllßt die 
diesbezögliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit des bevorstehenden 
Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Konferenz 
in Budapest und hofft RUf ein erfolgreiches Ergebnis; 

10. beschließt, in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa" aufzunehmen, und ersucht den 
Generalsekretlir, der Generalversammlung auf ihrer flinfzig
sten Tagung einen Bericht über die DurchfUhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

57. Plenarsitzung 
15. November 1994 

49/14. Znsammenarbelt zwischen den Vel1!lnten Nationen 
und der Llgn der arabischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre friIheren Resolutinnen über die 
Förderung der Zusammeuarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Llgn der arabischen Staaten, 

1lIJCh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die 711Sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten30, 

sowie unter Hinweis RUf den Beschluß des Rates der Liga 
der arabischen Staaten, die Llgn als eine regionale Organisa
tion im Sinne des Kapitels VIII der Charta der VereiBten 
Nationen zu betrachten, 

.. N49JS19. 
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feststellend, daß die Vereinten Nationen und die Uga der der Vereinten Nationen und anderer Organisationen des 
arabischen Staaten kurz vor ihrem jeweiligen ftlnfzigsten Systems der Vereinten Nationen und der Vertreter des Ge-
GrIIndungstag den Wunsch bekundet haben, die zwischen neralsek:retarints der Uga der arabischen Staaten und ihrer 
ihnen bestehenden Verhindungen auf politischem. wirt- Fachorganisationen verabschiedet wurden; 
schaftlichem. sozialem. hwnaoitllrem, kulturellem und 
administrativem Gebiet ZU festigen, auszuhauen und weiter ZU 5. dankt den Organisationseinheiten des Systems der 
intensivieren. Vereinten Nationen und der Uga der arabischen Staaten und 

unter BerUckslcht/gung des Berichts des Generalsekretllrs 
mit dem TItel "Agenda fIIr den Frieden.... insbesondere 

. Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen 
Abmachungen und Organisationen. 

Ube17.eugt. daß die Pflege und weitere Stlirkung der 
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Natio
nen und der Liga der arabischen Staaten zur Förderung der 
Ziele und Gnmdslltze der Vereinten Nationen beitrligt, 

sowie Ube17.eUgt von der Notwendigkeit einer eflizienteren 
und besser koordinierten Nutzung der zur Verfllgung stehen
den wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Far
dernng der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, 

In Anerlcenmmg der Notwendigkeit einer engeren Zu
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen 
und der Uga der arabischen Staaten und ihren Fachmganisa
tionen bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelzieie der 
beiden Organisationen. 

mit GenugtUung Ober das nm 1. August 1994 nm Amtsaitz 
der Vereinten Nationen abgehaltene 1i'effen des Generalsekre
tlIrs und der Leiter der Regionalorganisationen zur Frage des 
Friedens, 

sowie mit GenugtUung Ober die nm 14. und 15. Juli 1994 in 
Wien abgehaltene sektorale Tagung der Vertreter der Sekreta
riate des Systems der Vereinten Nationen und des Generalse
k:retarints der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachmganisationen Ober die Erschließung der Humanressour
cen in 1lIndlichen Gebieten, 

1. nimmt mit GenugtUung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs"'; 

2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihnI An
erkennung aus fIIr ihre fortgesetzten Bemflhungen um die 
Förderung der multilateralen Zusammfll1lll'beit zwischen den 
arabischen Staaten und ersncht das System der Vereinten 
Nationen. ihr auch weiterhin Unterstlltzung zu gewllhren; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen, die auf der sektoralen Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretarints der Uga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen Ober die Erschließung der Humanressour
cen in ländlichen Gebieten verabschiedet wurden"; 

4. dankt dem Generalsekretllr fIIr die von ihm getroffe-

::i~:~.~9:-~=t'::d~~d ~;! 
in Genf abgehaltenen Tagungen der Vertreter der Sekretariate 

" Ebd.. AbsclmItt m. 
.. A/38/299 und Korr.l, AbsclmItt V. 
" Siebe A/4014811Add.1. 
.. A/431Sll9/Add.l. 
" A/48/468/Add.l. 

ihren Fachorganisationen fIIr ihren Beitrag zum Erfolg der 
sektoralen Tagung Ober die ErscblieBung der Humamessour
cen in 1lIndlichen Gebieten; 

6. eTNUCht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Uga der arabischen Staaten, in 
ihrem jeweiligen ZustlIndigkeitsbereich ihre Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele und Grundsätrn 
der Charta der Vereinten Nationen. die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, die wirtschaftliche 
Entwicklung. die Abrilstung, die Entkolonialisierung. die 
Selbstbestimmung und die restlose Beseitigung aller Formen 
des Rassismus und der Rassendiskriminerung weiter zu 
verstärken; 

7, dankt dem Generalsekretllr fIIr seine Initiative, am 
1. August 1994 ein Treffen mit den Leitem der Regional
organisationen zu veranstalten. und empfiehlt, die Ver
ansta1tung weiterer Treffen in Erwägung zu ziehen; 

8. eTNUCht den Generalsekretllr. sich auch weiterhin um 
die Stlirkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwi
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen 
und OJ:ganen des Systems der Vereinten Nationen und der Uga 
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu 
hemflhen, damit die beiden OJ:ganisationen ihren gemeinsamen 
Interessen auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem. 
hwnaoitllrem. kulturellem und administrativem Gebiet besser 
dienen köonen; 

9. ersucht den GeneraIsekretIi m4Jertkm, die FoIgemaß
nahmen zur Erleichternng der Umsetzung der auf der Tagung 
von 1\mis 1983 verabschiedeten Vorschliige multilateraler 
Natur auch weiterhin zu koordinieren und geeigaete Maß
nahmen bezilglich der auf frOheren Tagungen verabschiedeten 
Vorschllige zu ergreifen, namentlich folgende Maßnahmen: 

a) Förderung von Kontakten und Konsl!1tatiQnen mit den 
Partnerprogrammen des Systems der Vereinten Nationen; 

b) Binrichtung gemeinsamer interinstitutioneller Arbeits
gruppen fIIr die einzelnen Sektoren; 

10. fordert die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen auf, 

a) auch kflnfrig mit dem GeneraIsekretlI und unterein
ander sowie mit der Uga der arabischen Staaten und ihren 
Fachorganisationen bei den FolgemaßDahmeu zu den multila
teralen Vmschliigen zusammenzuarbeiten. die darauf gerichtet 
sind, die alle Bereiche mnfassende Zusammenarbeit zwischen 
dem System der Vereiaten Nationen und der Uga der arabi
schen Staaten und ihren Fachorganisationen zu stlIrken und 
auszubauen; 

b) in bezog auf Projekte und Programme die Kontakte 
mit den hebeffenJen Partneipxognu nmen, -mganisationen und 
-institutionen beizubehalten und zu vermehren und den 
Konsoltationsmechanismus zu verbessern, um die Durch
flIhrung der Projekte und Programme zu erleichtem; 



IL R""""""'- ohne tlbei weisung an einen lIauJdao=bgB 15 

c) sich bei der Durcbfilbrung und Umsetzung von 
Entwicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer 
möglich. mit den Organisationen und Institutionen der Liga 
der arabischen Staaten ZlIS!tJ!lmenzuschlieBen; 

tfJ den Generalsekretär bis spätestens 15. Mai 1995 Ober 
den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fachorganisationen und insbesondere Ober 
die Folgemaßnahmen zu den auf frOheren Thgungen der 
heiden Organisationen verabschiedeten multi1ateralen und 
bilateralen Vorschlägen zu unterrichten; 

11. beschlie~t. daß zur Intensivierung der Zusammen
arbeit und zur Überptilfung und Bewertung der erzielten 
For!sclnitte sowie zur Ausarbeitung wnfassender regelmi!ßiger 
Berichte alle zwei Jahre eine allgemeine Thgung der Vertreter 
des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der arabi
schen Staaten stattfinden soll und daß jedes Jahr interin
stitutionelle sektoraIe Thgungen veranstaltet werden sollen, die 
sich mit vorrangigen und filr die Entwicklung der arabischen 
Staaten sehr wichtigen Gebieten befassen; 

12. empfiehlt. anläßlich des filDfzigsten Jahrestages der 
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten die 
nlichste allgemeine Thgung der Vertretet der Sekretariate des 
Systems der Vereinten Nationen und des Generalsekretariats 
der Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen 
Ober Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 1995 zu ver
anstaJten; 

13. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der 
arabischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen 
Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretetints der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprflfung und Stärkung der Koordinierungsverfabren zu 
f/lrdem. mit dem Ziel. die Durchf/lhrung der multilateralen 
Projekte, Vorschläge und Empfehlungen sowie entsprechender 
Folgemaßnahmen zu beschleunigen, die auf den Thgungen der 
heiden Organisationen verabschiedet wurden; 

14. ersucht den Generalsekretär llI4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer filDfzigsten Thgung einen Sachstands
bericht Ober die Durcbfilbrung dieser Resolution vorzulegen; 

15. beschließt. den Punkt "ZtIS!tJ!lmenarbeitzwischen den 
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten" in 
die vorläufige Thgesordaung ihrer filDfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

57. Plenarsitvmg 
15. November 1994 

49/15. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39n vom 8. November 
1984. 40/4 vom 25. Oktober 1985. 41/3 vom 16. Oktober 
1986. 42/4 vom 15. Oktober 1987. 43/2 vom 17. Oktober 
1988. 44/8 vom 18. Oktober 1989. 45/9 vom 25. Oktober 
1990.46/13 vom 28. Oktober 1991. 47/18 vom 23. November 
1992 and 48/24 vom 24. November 1993. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
4. Oktober 1994 Ober die Ztlsammenarbeit zwischen den 

Vereinten Nationen und der Organisation der IsIamisclten 
Konferenz"'. 

unter BerUckslchtigung des Wunsches beider Organisatio
nen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach Lösongen filr 
globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung. der Selbst
bestimmung. der Entkolonia1isierung. der grundlegenden 
Menschenrechte und der wirtscbaftIichen und technischen 
Entwicklung. enger ZUS!tJ!lmenzuarbeiten. 

sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der 
regionalen Ztlsammenarbeit befürwortet werden, 

angesichts der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz und ihren Fachinstitutionen. 

sowie feststellend, daß in den neun Schwerpunklbereichen 
der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung weiterer 
Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt wurden. 

tJberzeugt. daß die Festigung der Ztlsamm"'lllrbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz zur Förderung der Ziele und Grundsät
ze der Vereinten Nationen beiträgt, 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretärs 
mit dem TItel "Agenda filr den Frieden .... insbesondere des 
Abschnitts in diesem Bericht, der die Zt,sam=beit mit 
regionalen Abmachungen und Organisationen betrifft, 

mit Genugtuung Ober die Entschlossenheit beider Organisa
tionen, die bestehende ZtIS!tJ!lmenarbeit durch die Aus
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer
punklbereichen der Ztlsammenarbeit weitet zu festigen. 

unter BegriJßung der allgemeinen Thgung der Organisatio
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
institutionen, die vom 9. bis 11. Mai 1994 in Genf abgebalten 
wurde". 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs"; 

i. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerongen und 
Empfehlungen, die auf der allgemeinen Thgung der Organisa
tionen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und 
der Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
organisationen verabschiedet wurden; 

3. stellt mit Genugtuung fest. daß die Organisation der 
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten 
Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel 
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicberheit, 
der Abrüstung. der SeJbstbestimmung. der Entkolonialisierung. 

36 Al49/46S. 
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der grundlegenden Menschenrechte und der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung, auch weiterhin zusammen
zuarbeiten; 

5. begriJßt die auf der allgemeinen Tagung gemachten 
Vorschläge, die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Orgnnisationen auf mehreren verschiedenen Gebieten zu 
verstlIrken und M6glichkeiten zur Verbesserung der gegenwär
tigen Kooperationsmechanismen zu prüfen; 

6. begriJßt fl14ßerrIem die Absicht der Sekretariate der 
beiden Organisationen, die Zusammenarbeit untereinnnder auf 
politischem Gebiet zu verstärken und im Wege von Konsulta
tionen die Mechanismen für eine solche Zusammenarbeit 
festzulegen; 

7. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen Konferenz 
insbesondere durch die AushandJung von Kooperations
abkommen weiter auszubauen, und bittet sie, häufiger Kontak
te zwischen den Leitstellen für Zusammenarbeit in den 
Schwerpunktbereichen, die für die Vereinten Nationen und die 
Organisation der IsJamischen Konferenz von Interesse sind, 
herzustellen und Zusammenkünfte zu venmstalten; 

8. binet nachdrUcklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federfi1hrenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und ihren 
Fachinstitntionen zur Verstärkung der Zusamm"'lat'beit mehr 
technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 

9. dankt dem Gene.mlsekretär für seine fortgesetzten 
BemOhungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet; 

10. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Verl1etelD des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des GeneraJsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durchführung 
von Programmen, Projekten und Anschlußmaßnahmen ge
widmet sind; 

11. ersucht den GeneraJsekretlir der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem GeneraJsekretlir der Organisation 
der Islamischen Konferenz auch kilnftig die Veranstaltung von 
sektoraIen Tagungen in Schwerpunktbereichen der Zu
sammenarbeit anzuregen, wie auf den bisherigen Tagungen der 
beiden Orgnnisationen empfohlen, und namentlich auch 
FoIgMIaSnabmen zu den sektoraJen Tagungen zu fördern; 

12. stellt fest, daß die nl!cbste Tagung der Leitstellen der 
federfOhrenden Organisationen der Vereinten Nationen und 
der Orgnnisation der Islamischen Konferenz 1995 zu einem 
Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten wird, die nach Konsul
tationen zwischen den beiden Organisationen festzulegen sind; 

13. stellt fl14ßerrIem fest, daß der Zeitpunkt, der Ort und 
dns Thema der nl!cbsten sektoraJen Tagung über technische 
zusammenarbeit nach KonsuJtationen zwisehen den LeitsteIJen 
der federfi1hrenden Organisationen der beiden Organisationen 
festgelegt werden; 

14. dankt dem GeneraIsekretlI für seine BemOhungen um 
die Förderung der Zusamme1l8fbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und 
bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß er die Koordi
nierungsmechanismen zwischen den beiden Organisationen 
weiter ausbauen wird; 

15. ersucht den GeneraJsekretllr, der Gene.mlversammlnng 
auf ihrer fllnfzIgsten Tagung über den Stand der Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fDnfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

57. Plenarsltvmg 
15. November 1994 

49/16. Internationale Hßfe fiIr die NormaJlslerung und 
den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des KrIeges und der Naturkatastrophen 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 

20. November 1990,46fl09 A und B vom 17. Dezember 1991, 
47/118 vom 18. Dezember 1992 und 48/161 vom 
20. Dezember 1993 beI1effend die Situation in ZentraIamerika, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/169 vom 
22. Dezember 1992 und 48/8 vom 22. Oktober 1993 betref
fend den Punkt "Internationale Hilfe für die Nmmalisierung 
und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen des 
Krieges und der Naturkatastrophen", in denen sie die interna
tionale Gemeinschaft ersucht hat, Nicaragua auch weiterhin zu 
unterstützen und dabei die außergewöhnlichen Umstände zu 
berücksichtigen, denen sich dieses Land gegeDÜbersieht, und 
in der sie den GeneraJsekretllr ersucht hat, in Absprache mit 
den nicaraguanischen Behörden die Hilfe zu gewähren, die 
beim Prozeß der Friedmskunsolidierung beI1ötigt wird, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Naturkatastrophen, die 
sich· in jüngster Zeit in Nicaragua ereignet haben, die Aus
landsscbu)denlast und die schlldlichen Auswirkungen der 
langanhaJtenden Dürre, die die zentralamerikanische Region 
heimgesucht hat, auf die Wirtschaft des Landes die An
strengungen erschweren, die Nicaragua zur Zeit unternimmt, 
um die Kriegsfolgen im Rahmen einer Demokratie und der 
bereits erreichten makroökonomischen Bedingungen zu 
überwinden, 

unter BerUcksichtigung der zeotralen Rolle, die dem Volk 
und der Regierung N'1CatIlgUIIS bei der Suche nach dauerhaften 
Lösungen zur Konsolidierung des im 'Obergangsprozeß bereits 
Erreichten zukommt, 

In Anerkennung der Anstrengungen, welche die interna
tionale CJemeinscbaft und die Regiernng Nicaraguas unterneh
men, um Menschen, die von den Nachwirkungen des Krieges 
und der Naturkatastrophen betroffen sind, humanitllre Hilfe zu 
gewähren, 

ferner in Anerkennung der intensiven Anstrengungen, 
welche die Regierung N'1CatIlgUIIS unternimmt, um einen 
anhaltenden wirtschaftlichen Wiederaufbau zu fördern, sowie 
der betrllchtlichen Fortschritte, welche die Regierung N'teara-
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guas dabei er.delt bat, mit Hilfe eines Prozesses des nationalen 
DialOgs einen breiten sozialen Konsens in bezog auf Maß
nahmen herbeizuflIhren, durch die die Grundlagen für den 
WJederaufban und die wirtscbaftIicbe und sozia1e Entwicklung 
geschaffen werden sollen, 

unter Berllckstchtlgung der Verpflichtungen, die die 
zentralamerikanischen Präsidenten im Wege der Allianz für 
die bestandfiUtige Entw!ckIung ZentraIamerikas auf dem 
ZentraIamerikanischen Umweltgi~ für eine bestandfilbige 

. Entwicklung eingegnngen sind • sowie der besonderen 
Aufmerksamkeit, die in diesem Z .. sammo;mbang in Anbetracht 
der außergewöhnlichen SItuation Nicaraguas geboten ist, damit 
mit der Umsetzung dieser wichtigen Verpflichtungen begon
nen werden kann, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. November 1994 Ober die gemäß ResoIntion 48/8 
ergriffenen MaBnahm~n". 

1. wUnligt die Anstrengungen. die die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen untemimmt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie zur Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnahmen zu eJglinzen; 

2. dankt dem Generalsekretär für die Vorlage des 
Berichm Ober die gemllß Resolntion 48/8 ergriffenen Maß
nahmen; 

3. ermutigt die Regierung NIcaraguas, ihre BemObungen 
um den Wiederaufbau und die nationale AlIssöhmmg fort
zufiJbren, die für dauerbafte Fortscbrltte auch weiterhin 
unerIäßlich sind; 

4. ersucht alle Mitgliedstaale1t. die internationalen 
. Finanzierungsorganisationen sowie die regionalen, intra
regionalen und nichmtaatlichen Organisationen. Nicaragua 
auch weiterhin in umfassender und flexibler Form in dem 
erforderlichen Umfang zu unterst!ltzen und dabei die außerge
wöhnlichen Umstlinde Nicaraguas besondem zu berncksichti
gen, damit nicht nur die Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen Oberwunden werden. sondem auch der 
Prozeß des Wiederaufbaus, der Investition in die Gesellscbaft, 
der Stabilisierung und der Entwicklung voraugetrieben wird; 

5. ersucht den Generalsekretär. in ZlIsamm"'l81'beit mit 
den zustlIndigen Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den nicara
guanischen Behörden die Maßnabmen zum WJederaufban, zur 
Stabilisierung und zur Entwicklung dieses Landes auch 
weiterhin in jeder gebotenen Weise zu unterstlltzen und in 
Anbetracht der WIChtigkeit dieser Maßnahmen für die Konso
lidierung des Friedens auch weiterhin die rechtzeitige, UJDfas.. 
sende, flexible und wirksame Formulierung und Koordination 
von Programmen des Systems der Vereinten Nationen in 
Nicaragua sicherzustellen; 

6. ersucht den GeneraIsekretlI ~rrJem, Nicaragua auf 
Ersuchen seiner Regierung jede nur mögliche Hilfe zur 
Konsolidierung des Friedens zu gewllbren. auf Gebieten wie 
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der Betreuung der Vertriebenen, den IlIndlicben Besitz- und 
Pachtverbllltnissen, der unmittelbaren Versmgung von 
Kriegsopfern. der MinenrIlumung und der Überwiitdung von 
Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der AnbauzimeD 
des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen Prozeß der 
nacbbaltigen wirtscbaftlichen und sozia1en Gesundung und 
Entwicklung. damit der Friede und die Demokratie, die berei1s 
erreicht wurden, irreversibel werden; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner. der Generalver
sammlung auf ihrer fllntZigsten Thgung einen Berlebt Ober die 
zur DurcbtlIhrung dieser Resolntion getroffenen Maßnahmen 
vonuiegen; 

8. beschUeßt. den Punkt "Internationale Hilfe für die 
Normalisierung und den Wtederaufbau Nicaraguas: Nach
wirkungen des Krieges und der Naturkntnstrophen" in die 
vorlliufige Tagesordnung ihrer flln&igsten Thgung auf
zunehmen. 

58. Plenarsilvmg 
17. November 1994 

49117. Bildungs- und Ausblldungsprogramm der Ver
einten Nationen fiIr das sildIIche AfrIka 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre ResoIntionen zum Bildungs- und 
AlISbildungsprogramm der Vereinten Nationen für dns 
sOdIiebe Afrika, insbesondere auf die ResoIntion 48/160 vom 
20. J)eu:mber 1993. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolntion 481159 A vom 
20. Dezember 1993 Ober internationale Bemühungen zur 
vollstlindigen und restlosen Beseitigung der Apartheid und 
UnterstOtzung zur Schaffung eines geeinten und demokrati
schen SfIdafrika ohne Rassenscbranken, 

nach Belumdlung des Beriehls des Generalsekretärs vom 
7. Oktober 1994. in dem die Tätigkeit des Berntenden Aus
schusses für dns Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für dns sildliche Afrika und die Ver
waltung des Programms in der Zeit vom 1. September 1993 bis 
31. August 1994 dargestellt wird'". 

in Anerkennung der wertvollen Hilfe, die dns Programm 
den Völkern SOdafrikas und Namibias gewiibrt, 

In Anbetracht dessen, dnß dns Programm in dem Bestreben, 
dem vorrangigen Bedarfbenachteiligter SiIdafrikaner gerecht 
zu werden, weiter umfangreichere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in SOdafrikn beteitstellt, insbesondere indem 
es traditionell achwarze und andere Hochschulen dsdurch 
stärkt, dnß es Programme für den LehrkIlrper und für Stnden
ten veranstsItet, 

erinnernd an die vom 26. bis 28. Oktober 1994 von dem 
Entw!ckIungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
Commonwealtb-Sekre1ariat und der Regierung SOdafrikas als 
TdIger in Kapstadt veranstaltete Konferenz Ober die Hf.. 
schließung der Humanressourcen. 

feststellend, dnß die sildafrikanischen Behörden uacbdrOck
Iich darauf hingewiesen haben. dnß die ErscbIießung der 
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Humamessourcen einer der Hauptpfeiler des Wiederaufbau- 4!l/18. Frage der KomonmlDsel Mayotte 
und Entwicklungsprogramms ist, 

1. bilUgt deo Bericht des Generalsekretärs i1ber das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das sildJjche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretlir und dem Beratenden 
Ausschuß flIr das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen flIr das s11dliche Afrika Ihre Anerkennung 
aus flIr ihre Bemühungen um die Anpassung des Programms, 
damit dieses optimal dazu beitragen kann, deo Bedarf zu 
decken, der sich aus dem Wandel in Südafrika ergibt, sowie 
flIr ihre Bemühungen um die Förderung großzügiger Beiträge 
an das Programm und um eine Verbesserung der Zusammen
arbeit mit staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaat\ichen 
Stellen, die Sildafrika pädagogische und fachliche HiIfe 
gewähren; 

3. begrqpt die Übertragung der restIichen Mitte\ des 
Trenhandfonds der Vereinten Nationen flIr Sildafrika an das 
Bildungs- und Ausbi1dungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das südliche Afrika im Einklang mit der Resolution 
48/258 B der GeneralversammIung vom 23. Juni 1994; 

4. billigt tl14ßenJem die Aktivitäten des Programms, deren 
Ziel darin besteht, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
SUdafrikas während dieser kritischen Entwicklungsperiode 
beizutragen, indem 

a) erweiterte Vorkehrungen flIr eine gemeinsam getrage
ne Ausbildung in Sektoren getroffen werdeo, in denen die 
benachteiligte Mehrheit vorher vernachIässigt worden ist; 

b) unter Ausnutzung der .Kata\ysatorfunktion des 
Programms auch weiterhin Vorkehrungen flIr eine gemein
same Trägerschaft getroffen werdeo, mit dem Ziel, durch eine 
Stärkung der institutionellen Kapazitäten auf dem Gebiet des 
Finanzwesens, des Managements und der Bildung deo poten
tiellen MultipIikatoreffekt der Programmabsolventen zu 
maximieren; 

c) Bildungseimichtongen, nichtstaat\icheOrganisationen, 
Stiftongen und der Privatsektor zum ErIa8 von Studien
gebßhren angeregt, in gemeinsame Trägerschaften einbezogen 
und flIr die Stellenbeschaffung flIr Graduierte sowie flIr die 
Mittelbeschaffung herangezogen werden; 

5. regt zu weiteren das Programm befIeffendeo Kon
takten und Konsultationen zwischen dem Vorsitzendeo und 
dem V1ZeVorsitzendeo des Beratenden Ausschusses und deo 
zustUndigen s1ldafrikanischen Ministerien an; 

6. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, 
Stipendien oder StudienplUtze an ihren Bildungseinrichtongen 
unterstützt haben; 

7. appe/Uert an aIle Staaten, Institutionen. Organisatio
nen und Binze\personen, dem Programm die finanzielle und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen. die es ihm 
gestattet, seine ProgrammaktivitUten durchzufßhren; 

8. bittet deo Generalsekretlir, angesichts des Wandels der 
politischen Lage in Sildafrika der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Thgung nach Rücksprache mit dem Beraten
deo Ausschuß Empfehlungen über die künftige Rolle des 
Programms zu unterbreiten. 

65. Plenarsttvmg 
23. November 1994 

Die GeneralversammIung. 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 

14. Dezember 1960 mit der ErklUrungi1berdie Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Ulnder und Völker und 2621 
(XXV) vom 12. Oktober 1!l70 mit dem Aktionsprogramm flIr 
die volle Verwirklichung dieser ErklUrung. 

sowie unter Hinweis auf ihre frOheren Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXVIII) vom 14. !Je.. 
zember 1!l73. 32!l1 (XXIX) vom 13. Dezember 1!l74, 31/4 
vom 21. Oktober 1!l76. 32fT vom 1. November 1977. 34169 
vom 6. Dezember 1!l79, 35/43 vom 28. November 1980, 
361105 vom 10. Dezember 1981. 37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38113 vom 21. November 1983. 39/48 vom 11. !Je.. 
zember 1984. 40/62 vom 9. Dezember 1985. 41130 vom 
3. November 1986.42117 vom 11. November 1987,43114 
vom 26. Oktober 1988, 4419 vom 18. Oktober 1989. 45111 
vom 1. November 1990, 4619 vom 16. Oktober 1991. 47f!J 
vom 27. Oktober 1992 und 48/56 vom 13. Dezember 1993. m 
deoen sie unter anderem die Einheit und territoriale Unver
sehrtheit der Komoren bekrllftigte, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. November 1!l75 über die Aufnahme der 
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die Notwendig
keit der Achtung der Einheit und territorialen Unversehrtheit 
des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore. Mayotte und 
MohQi bestehenden Komoren-ArchiPels bekrllftigte, 

ferner unter Hinweis darauf, daß gemäß deo am 15. Juni 
1!l73 zwischen deo Komoren und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über die Erlungung der Unabhängigkeit der 
Komoren die Ergebnisse der Volksbefragung vom 
22. Dezember 1974 in ihrer Gesamtheit und nicht Insel flIr 
Insel betrachtet werdeo sollten. 

lIberz.eugt. daß eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte-Frage von der Achtong der SouverIinit!lt. Einheit und 
territorialen Unversehrtheit des Komoren-Arcbipels ausgehen 
muß. 

sowie fJberz.eugt. daß eine rasche Lösung des Problems flIr 
die Erhaltung des Friedeos und der Sicherheit, die in der 
RegIon herrschen, unerlä8lich ist, 

eingedenk der vom Präsidenten der Französischen Republik 
zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um eine 
gerechte Lösung dieses Problems zu bemühen. 

im Hinblick auf den wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Regierung der Komoren. so bald wie möglich 
einen offenen und ernsthaften Dialog mit der franz!!sischen 
Regierung aufzunehmen. um die WtedereingIiederung der 
Komoreninsel Mayotte in die IsIamiscbe Bundesrepublik der 
Komoren zu beschleunigen, 

Kenntllis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 28. Oktober 199441

• 

sowie eingedenk der BeschlUsse der Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder und der Organisation der Islamischen Konferenz zu 
dieser Frage, 
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1. bekrlifllgt die Souveränität der Islamischen Bundesre
publik der Komoren f1ber die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs. sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung f1ber die 
Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. Dezember 
1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. {orden. daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemflhen, in die 
Tht umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs 1I/lChdrilcklich. die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleuni
gen. um die effektive und haldige Wtedereingliederung der 
Insel Mayoue in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretllr der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems stIlndig Verbindung zum Ge
nera1sekretllr der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemflhungen um eine ftiedliche 
VerhandlungslÖSUBg dieses Problems seine Guten Dienste zur 
VerflIgung zu stellen; 

6. ersucht den Genera1sekretlIlll4fJerdem, der General
versamm1ung auf ihrer fllnfzigsten Tagung f1ber diese Angele
genheit Bericht zu erstatten: 

7. beschließt. den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten 
Thgung aufzunebmen. 

69. Plenarsilvmg 
28. November 1994 

4912L WirfsclJafIssonderldJfe fiir bHlh ..... le Linder oder 
RegIonen 

A 

WnusCllAFl'SHlLFll FÜR S'IlVJBN. Dm VON DER DuRCH
FOHRUNG DER REsoLUTIONEN DES SICHllRHlllTSRATS 
BETROFFEN SIND. MIT DBNEN SANKTIONEN OBGI!N Dm 
BUNDESREPUBIJKJUGOSLAWlEN (SERBmN UND MONTENE
GRO) VERHÄNGT WURDEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die ßestimmlJIlgen der Artikel 25. 48. 49 
und 50 der Charta der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993. in der der Rat den nach 
seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß mit der 
PrOfung der Hilfeantriige der MitgliedShulft\J! gemäß Artikel 50 
der Charta betraut hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 943 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1994. in der der Rat den 
AUS'lChuB nach Resolution 724 (1991) gebeten hat, geeignete 
vereinfachte Verfahren anzuwenden, um die PrOfung von 
Anlrllgen hinsichtlich legitimer humanitärer Hi1fs(jeferungen 
zu beschleunigen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolmion 724 (1991) betreffend Jugo
slawien, die aufgrond der gemliß Artikel 50 der Charta beim 
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Sicherheitsrat eingegangenen HiIfeantriige bestimmter Stsaten 
ausgearbeitet wurden, die mit besonderen wirtschaftlichen 
Problemen konfrontiert sind, 

in Bekrlifllgung ihrer Resolution 481210 vom 21. Dezember 
1993 über Wutscbaftsbilfe für Stsaten, die von der Durch
fflhrung der Resolutionen des Sicherheitsrats betroffen sind, 
mit denen Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verhl1agt wurden, in der sie die 
genannten Empfch1ungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
unterstützt und alle Stsaten aufgerufen und die zustlIndigen 
Organe und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen gebeten hat, diese Empfehlungen zu befolgen, 

In WUnlJgung der Anstrengungen der internationalen 
Finanzinstiunionen und derjenigen Stsaten, die auf den Appell 
des Generalsekretärs reagiert und in ihren Unterst6tzungs
programmen für die betroffenen Stsaten die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt haben. die sich 
aufgrnnd der Anwendung der Saaktionen ergeben, 

sowie In WUnlJgung der Maßnahmen, die von den zwi
schenstaatlichen und regionalen Organisationen. insbesondere 
der Konferenz Ober Sicherheit und zusammenarbeit in Europa 
und der Europäischen Union, sowie im Rahmen der Mittel
europäischen Initiative unternommen werden, um den betrof
fenen Staaten beim Ausbau der regionalen Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur behilflich zu sein, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. §eptember 1994 Ober die Derchfilhrung der Resolmion 
481210" und insbesondere von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen. 

Im Vertrauen cIannif, daß die Mitgliedstaatell der Vereinten 
Nationen in Befolgung des Artikels 49 der Charta einander bei 
der Durchfilhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maß
nahmen Beistand leisten werden, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck f1ber die anbsltenden 
besonderen wirtschaftlichen Probleme. mit denen bestimmte 
Stsaten konfrontiert sind, insbesondere die an die Bnndesre
publik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Stsaten, die anderen Donauanrainerstn und alle anderen 
Stsaten in der Region, die von den nachteiligen Auswirkungen 
betroffen sind. die sich aus dem Abbruch ihrer Wutschafts
beziehungen zu der Bundesrepublik Jugoslawien und aus der 
Unterbrechung der traditionellen Verkehrs- und Kommunika
tionsverhindungen in diesem 1l:i1 Europas und den anbslten
den nachteiligen Auswirkungen auf die Volkswirtscbsften 
dieser Staaten ergeben: 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit konzertierter 
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, den besonderen wirtscbaftlichen Prohlemen der betroffe
nen Staaten in Anbelracht des Ausmaßes dieser Probleme und 
der itachteiligen Auswirkungen der Saaktionen auf diese 
Stsaten wirkaamer zu begegnen; 

3. bittet die interoationalen Finanzinstitutionen, den 
wirtschaftlichen Prohlemen der betroffenen Stsaten, die sich 
aus der Anwendung der Saaktionen und den nachteiligen 
sozialen Auswirkungen ergeben. weiter besondere Beachtung 
zu schenken und unter anderem zu überlegen, 

.. A/49ßS6. 
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a) wie die bestehenden Fazilitliten des Intemationalen 
Wllhrungsfonds den betroffenen Staaten dabei von Nutzen sein 
könnten, ihre besonderen wir1schaftlichen Probleme zu 
mildern; 

b) wie die fIlr 1995 anberaumten Thgungen der Bera
tungsgruppen der Internationalen Bank fIlr Wiederaufbau und 
Entwicklung den betxeffenden UIndem weiter dabei bebilflich 
sein könnten, zusIItzliche Mittel zur Milderung der ihnen 
entstandenen Verluste und Kosten zu mobilisieren; 

4. ersucht die zuständigen Organe, Programme und 
Sonderorganisat des Systems der Vereinten Nationen, bei 
der Programmierung ihrer Entwicklongsaklivitliten die beson
deren BedIIrfnisse der betroffenen Staaten zu berilcksichtigen 
und zu erwägen, ihnen Hilfe aus ihren Sonderprogrammitteln 
zu gewllhren; 

5. ruft alle Staaten erneut auf, den betroffenen Staaten 
sofortige technische, finanzielle ond materielle Hilfe zu 
gewiilu:en, om die nachteiligen Auswirknngen der Anwendong 
der Sanktionen gegen die Bondesrepublik Jugoslawien 
(Serbien ond Montenegro) auf ihre Volkswir1schaften zu 
mildem, indem sie unter anderem die GewlIhrong von Hllfe fiIr 
die Förderung der Exporte der betroffenen Länder und fIlr die 
Förderung von Investitionen in diesen Ländern in Erwiigong 
ziehen; 

6. ersucht den Generalsekretär, von den Staaten ond den 
in Betracht kommenden ÜIganen ond Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin regelmäßig 
Informationen über die Maßnahmen einzuholen, die sie 
ergtiffen haben, om die besonderen wirtschaftlichen Probleme 
der betroffenen Staaten zu mildem, ond dem Sicherheitsrat 
darllber Bericht zu erstatten sowie der GeneraIversammlong 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung einen Belieht über die Durch
fUhrong dieser Resolution vorzuIegen. 

B 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

FINANZIBRUNG DER PALÄSTlNBNSISCIIEN PoLIzEI 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/213 vom 
21. Dezember 1993 über Hilfe fIlr das palllstiuensische Volk, 

Kenntnis nehmend von der Schaffung der palilstinensischen 
Polizei gemäß der am 13. September 1993 in Washington 
onterzeichneten Grondsatzerklärung über Regelongen betref
fend eine vorläufige Selbstregierong43 und dem am 4. Mai 
1994 in Kairo onterzeichneten Abkommen über den Gaza
Streifen und das Gebiet von JeLicho", 

sowie Kenntnis nehmend von der Einsetzung des Ad-hoc
Verbindongsausschusses gemäß der am 1. Oklober 1993 In 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstlltzong des 
Ftiedens im Nahen Osten, 

" A/48/486-S/26SIiO. ADhong; _ 0ff/cIal Records uf the St1C1UIty 
CounciI. ForIy-eIgirth Year, I/uppk1mentjbr October, Nov_r anti DecemlJJJr 
1993. Ilolmment S/26S6O • 

.. A/49118O-S119941727, Anhang; _ 0ff/cIal Records uf the St1C1UIty 
Councl/, Forty-nInth Year. Supplenumt jbr AprIl. May anti JUlIS 1994. 
Dokunumt $11994/727. 

bn BewqfItsein der Notwendigkeit, einen Mechanismus fIlr 
die Bezablong der palIlstinensischen Polizei zu schaffen, 

1. ersucht den Genernlsekretllr, unter gebfJlmmder 
Berllcksichtigong der Notwendigkeit einer genauen Buchfilh
nmg ein Organ der Vereinten Nationen zu bezeichnen, das fIlr 
einen spIltestens Ende MIIrz 1995 ablaufenden Zeitraum mit 
der Auszahlong der freiwilligen Beiträge betraut wird, die von 
den Gebero im IJchte der Aktivitliten des Ad-hoc-Verbin
dongsausschusses fIlr die Gebälter und andere An1aufkosten 
der palIlstinensischen Polizei geleistet werden; 

2. ermutigt alle Mitgliedstaaten, über das bezeichnete 
Organ der Vereinten Nationen Mittel fIlr diesen Zweck 
bereitzuste1len; 

3. ersucht den Genernlsekretllr tlIfIJerdem, über die 
DurcbfUhrong dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

C 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

BESONDERE NOTIIILFI! FOR Dm WIRTSCIIAFl'LICIIB 
Gl!SUNDUNG UND DBN WmnBRAUFBAU BURUNDIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/17 vom 
3. November 1993 und 49n vom 25. Oklober 1994 betxeffend 
die Sitoation in Burondi, 

In der ErwlJgung, daß die politische Krise, die Burondi seit 
Oklober 1993 erfaßt hat, schlIdliche Auswirkongen auf seine 
W'ntschaft gehabt hat, wie insbesondere die Zerstörung eines 
Großteils der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, das 
schleppende Thmpo der Produktionstätigkeiten und der steile 
R/lckgang der öffentlichen Einnabmen zeigen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sieh Burondi vor der Krise 
durch die Effizienz seiner makroökonomischen Verwaltung 
ausgezeichnet hat, 

feststeUend, daß Burondi sich bemüht, die nachteiligen 
Auswirkongen der jllngsten politischen Unruhen auf seine 
W'trtschnft abzumildem, und somit wesentlich zur Behebong 
der Sitoation beigetragen hat, 

Ilberzeugt, daß das Land fiibig ist, im Rahmen seines 
Strukturanpassungsprognunms merkbare wir1scbaftliche Lei
stungen zu erzie1en, 

sowie davon Ilberz,eugt, daß die jllngste Bildong einer 
KoaIitionsregierong eine rasche wir1schaftliche Gesundung 
und iMen wirksamen Wiederaufbau erhoffen lIißt, 

jedoch berfJckslchtigend, daß es in Anbetracht der on
zureichenden wir1schaftlichen ond finanziellen Ressourcen 
Burondis der fortgesetzten Hilfe der internationalen Gemein
schaft bedarf, damit die von der nenen KoaIitiODSregierong 
festgelegten PlIine und Programme durchgefllhrt werden 
können, 

1. dankt allen Staaten, den Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen ond nichtstaatlichen 
Organisationen für die humanitllre Nothilfe, die sie Burondi 
seit Beginn der Ktise gewährt haben; 

2. bittet alle Staaten, die Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
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Organisationen, Burundi wirtschaftliche, finanzielle, materielle 
und tecbnisclte Hilfe fOr die wirtscbaftliche Gesundung und fOr 
den Wiederaufbau der verschiedenen Infrastrukturen zu 
gewlibren, die im Verlauf der Krise beschädigt oder zerstört 
wurden; 

3. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit die Aktivitäten zu koordinieren, die vom System der 
Vereinten Nationen durchgefllhrt werden, um den Bedilrf
nissen des Volkes von Burundi enl8preChend nachzukommen 
und die HiIfe der internationalen Gemeinschaft zu mobilisie
ren; 

4. ersucht den Generalsekretär fl14ßerdem, der General
versammlung auf ihrer flinfzigsten Thgung über die Durch
filbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

5. beschUeßt, auf ihrer flinfzigsten Thgung die Frage der 
Sonderhilfe fOr die wirtschaftliche Gesundung und den 
Wiederaufbau Burundis zu behaudeln. 

D 

HILFE FÜR MOSAMBIK 

Die Generalversammlung, 

74. Plenars/lvmg 
2. Dezember 1994 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 386 
(1976) vom 17. März 1976 und 782 (1992) vom 13. Oktober 
1992, 

sowie unter Hinweis auf ihre diesbeztlglichen Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 451227 vom 21. Dezember 
1990 und 47/42 vom 9. Dezember 1992, in denen sie die 
internationale Gemeinschaft eindringlich aufgefordert hat, dem 
Aufruf um Hilfe fOr Mosambik wirksam und großzfigig zu 
enl8preChen, 

In Bekrliftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991 enthaltenen Grundsätze fOr 
die humanitäte Hilfe, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn vom 
19. Oktober 1993 über Hilfe bei der Minenriiumung sowie mit 
großer Sorge über die \b"breitung von T .andmineß in Gebie

. ten, die in Mosambik Kriegsschauplätze waren, 

eingedenk der im Dezember 1992 in Rom abgehaltenen 
Geberkonferenz und der im Juni 1993 in Maputo veranstalte
ten Anschlußtagung, deren Hauptzweck es war, fOr Program
me zur Unterstützung der W!ederansiedlung und Wtederein
gliederung von rUckkebrenden Flüchtlingen, Binnenver
triebenen und demobilisierten Soldaten in der Kriegsfolgezeit 
Mittel zu mobilisieren, 

sowie eingedenk der Pariser Erklärung und des Aktions
programms fOr die neunziger Jahre zugunsten der BIß wenig
sten entwickelten Länder", die von der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die BIß wenigsten entwickelten 
Länder BIß 14. September 1990 verabschiedet wurden, 

betonend, daß die humanitäte HiIfe in Anbetracht des 
anhaltenden Prozesses der Repatriierung, Wiederansiedlung 
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und Wiedereing1iederung der rUckkebrenden Flüchtlinge, 
Binnenvertriebenen und demobilisierten Soldaten kontinuier
lich unterstützt werden muß, 

sowie betonend, daß Mosambik einen verheerenden Krieg 
überstanden hat und daß eine angemessene Reaktion auf die 
derzeitige Situation im Lande eine beträchtliche internationale 
Hilfe erfordert, die in umfassender und integrierter Weise 
gewährt wird und bei der die humanitäre Hilfe mit WI11SChafts
hiJfe fOr den nationalen Wiederaufbau und die Entwicklung 
verbunden wird, 

mit Dankbarlcelt davon Kenntnis nehmend, daß die zustlin
digen OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche OrganisatIonen 
Ressourcen fOr ein konsolidiertes Programm 'mmanitllrer Hilfe 
fOr Mosambik in der Kriegsfolgezeit mobilisiert und zu
gewiesen haben, 

erfreut über die Rolle, die alle Parteien und das Volk von 
Mosambik ganz allgemein bei der Durchfilbrung des BIß 
4. Oktober 1992 in Rom unterzeichneten Allgemeinnn Frie
densabkommens fOr Mosambik" gespielt haben, dessen 
wichtigste Ziele die Herbeifllhrung eines dauerhaften Friedens, 
die Stlirkung der Demokratie und die F!lrderung der nationalen 
Aussöhnung in dem Land sind, 

nach Beluzndlung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
16. September 1994 über Hilfe fOr Mosambik", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI; 

2. dankt allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen, die Mosambik HiIfe gewllhrt 
haben; 

3. stellt mit GeTUJ.gtuung fest, daß in Mosambik mit 
UntAirstützung der Vereinten Nationen und in enger Zu
sammenarbeit mit den Regierungen und zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen ein Minenrliumprogramm 
durchgefilhrt wird, und fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdr!lcklich auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstüt
zung fOr die erfolgreiche Durchfilbrung des Minenräum
programms in diesem Land zur Verfllgung zu stellen; 

4. spricht dem Volk von Mosambik fOr seinen Einsatz 
und seine unermi1d1ichen Anstrengungen zur Herbeifllhnmg 
von dauerhaftem Frieden und Stabilität in dem Land ihre 
Anerkennung aus; 

5. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die erfolg
reiche Durchführung des t\llgemeinen Friedensabkommens fOr 
Mosambik, das ein günstiges Umfeld fOr die Herbeifllhnmg 
eines dauerhaften Friedens, die Stlirkung der Demokratie, die 
F!lrderung der nationalen Aussöhnung und die Durchfilbrung 
eines Programms des nationalen Wiederaufbaus und der 
Entwicklung in Mosambik geschaffen hat; 

6. begrf4llt die erfolgreiche Durchfilbrung des All
gemeinen Friedensabkommens, die in der Abhaltung von 
Mehrparteienwablen im Oktober 1994 in dem Land ihren 
Höhepunkt gefunden hat; 

1.. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen OIganisationen auf, 

... SIehe SI24635 und KoIr.l; _ 0jfidaJ _ uflhe Se<urlIy Cotmd1, 
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Mosambik durch finanzielle, materielle und technische 
Unterstützung bei der Repatriierung der Flüchtlinge und der 
Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der rilckkehren
den Flüchtlinge, Binnenvertriebenen und demobilisierten 
Soldaten auch weiterhin großzügige Hilfe zu gewähren; 

8. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Regierung und das Volk von Mosambik in ihren Anstrengun
gen zur Herbeiführung von dauerhaftem Frieden und Demo
kratie sowie zur Förderung eines wirksamen Programms des 
nationalen W'tederaufbaus und der Enlwick1ung in dem Land 
zu unterstützen; 

9. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger zusammenarbeit 
mit der Regierung Mosambiks 

a) seine Bemühnngen um die Mobilisierung interna
tionaler Hilfe für den nationalen Wiederautbau und die 
Enlwicklung Mosambiks fortzusetzen; 

b) für die Koordinierung der Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen Sorge zu tragen, um eine angemessene 
Reaktion auf den Bedarf Mosambiks an hnmanitärer Hilfe und 
auf dem Gebiet der Enlwicklung zu gewährleisten; 

c) einen Bericht über die internationale HiIfe für den 
nationalen Wiederaufbau und die Enlwicklung Mosambiks zur 
Vorlage an die einundfilnfzigste Thgung der Generalversamm
lung zu erstellen. 

E 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HILFE BEl DER NORMALISIERUNG DER VERHÄLTNISSE 
UND BEIM WIEDERAUFBAU IN LmERIA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 
21. Dezember 1990,46/147 vom 17. Dezember 1991,47/154 
vom 18. Dezemher 1992 und 48/197 vom 21. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 950 (1994) des 
Sicherbeitsrats vom 21. Oktober 1994, in der der Rat nnter 
anderem beschloß, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 13. Januar 1995 zu 
verlängern, in der er alle Parteien aufrief, die Feindseligkeiten 
einzustellen und sich auf einen Zeilplan für die Entwaffnung 
und Demobilisierung zu einigen, und in der er die liberianische 
nationale Übergangsregierung nnd alle Liberianer aufrief, auf 
eine politische Einigung und die nationale Aussöhnung 
hinzuarbeiten, 

nach Beluuullung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
7. Oktober 199448

, 

in ward/gung der anhaltenden Bemühungen, die die 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten im 
Hinblick auf eine Beilegung des Konflikts und die Wiederher
stellung von Frieden und Stabilitlit in Liberia unternimmt, 

sowie in Wardlgung der positiven Rolle des Präsidenten 
Ghanas in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzender der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei den 
Bemühungen um die Wiederingangsetzung des Friedens-

.. A/49/466. 

prozesses und die Erarbeitung einer dauerhaften Lösung des 
Konflikts, 

feststellend, daß die Hilfsm.ßl1lIhmen, insbesondere im 
Landesinneren, trotz der Einleitung eines tragfähigen landes
weiten Nothilfeprogramms nach wie vor durch Sicherheits
und logistische Probleme behindert werden, was den Übergang 
von der Nothilfe zum W'tederautbau und zur Enlwicklung 
verhindert hat, 

emsthojt besorgt über die verheerenden Auswirkungen des 
lange andauernden Konflikts auf die sozioökonomischen 
Gegebenheiten in Liberia und im Hinblick auf die dringende 
Notwendigkeit, zur W'lCderherstellung normaler Verhältnisse 
grund1egende Sektoren des Landes in einer Atmosphäre des 
Friedens und der Stabilitlit wiederaufzubauen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Verpflichtung aller 
Parteien und Splittetgruppen auf den Friedensprozeß sowie der 
Notwendigkeit, ein günstiges Umfeld zu schaffen, in dem die 
Anlieferung von Hilfsgütern möglich ist, 

1. spricht den Mitglied .... ten sowie den internationalen 
und nichtstaatlichen Organisationen Ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Liberianischen nationalen Übergangsregierung 
und des Genera1sekretllrs zur Gewährung von Nothilfe 
entsprochen haben und dies auch weiterhin tun; 

2. spricht fJ14ßenlem dem Generalsekretllr Ihren Dank aus 
für die Anstrengungen, die er weiterhin unternimmt, um die 
internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und 
audere Organisationen zu veranlassen, Liberia Nothilfe zu 
gewähren, und bittet nachdrilcklich um die Fortsetzung dieser 
Hilfe; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen Organisationen auf, Liberia technische, 
finanzielle und sonstige HiIfe bei der Repatriierung und 
Wiederansiedlung liberianischer Flüchtlinge, R6ckkebrer und 
Vertriebener und bei der Wiedereingliederung der Kombattan
ten zu gewähren, was eine wichtige Voraussetzung für die 
Erleichterung des Übergangs von der Nothilfe zum Wieder
aufbau und für die Abhaltung demokratischer Wablen in 
Liberia ist; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft und an 
die zwischenstaatlichen Organisationen, die im Bericht des 
Generalsekretärs aufgeführten Programme entsprechend zu 
unterstlltzen, so auch die Ausarbeitung eines neuen Appells zur 
Gewiihrung humanillirer Hilfe zur Deckung des Nothilfebe
darfs und zur Unterstötzong des Friedensprozesses, zur 
StlIrkung bestehender Programme und Projekte zur Stimulie
rung der einheimischen W'Jrtschaft, unter anderem durch eine 
Erhöhung der landwirtschaft1ichen Produktion und die 
Monetisierung der NabrungsmittelbiIfe, sowie die Unter
stützung der Erarbeitung einer Strategie für den wirtschaft1i
ehen Wiederaufbau und eines regionalen Enlwicklungsplans, 
um bei der Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der 
betroffenen Gemeinschaften behilflich zu sein; 

5. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft 
und an die zwischenstaatlieben Organisationen, großzügige 
Beiträge an den vom Generalsekretllr geschaffenen Treu
handfonds zu entrichten, um der Militllrbeobachtergruppe der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikaniscbn Staaten die 
ErfU11ung ihres Mandats zu ermöglichen und bei der Deckung 
der Kosten der Dislozierung zusätzlicher Truppen von au
ßerhalb der Subregion behi1f1ich zu sein; 



n. R""""""", ohne Obetwelsuugan einen H."I"'''''' hoB 

6. fordert alle Parteien und Splittergruppen in Uberia 
auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen sowie der nichtsfllatlichen Organisa
tionen zu gewiihrleisteo, ihre volle Bewegungsfreiheit in ganz 
Uberia zu garantieren und alle erforderlichen Maßnahmen m 
ergreifen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die der erfolgrei
chen Beilegung des Iiberianischen Konflikts förderlich ist; 

7. ersucht den Generalsekretär, 

a) seine Bemühungen um die Koordinierung der Aktivi
täten des Systems der Vereinten Nationen und die Mobilisie
rung finanzieller, technischer und sonstiger Hilfe für die 
Ahhaltung demokratischer Wahlen und die Nonnalisierung 
und den Wiederaufbau Uherias fortzusetzen; 

b) sobald die Gegebenheiten es zulassen, in enger 
zusammenarbeit mit den Behörden Uberias eine umfassende 
Einschätzung des Hilfebedarfs vorzunehmen, mit dem Ziel, zu 
gegebener Zeit eine Rundtiscbkonferenz der Geber zur 
Normalisierung der Verhältnisse und zum WIederaufbau in 
Liberia abzuhalten; 

8. ersucht den Generalsekretär ClI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, auf ihrer filnfzigstea Thgung die Frage der 
internationalen Hilfe bei der Normalisierung der VerhlUtnisse 
und beim Wiederaufbau in Uheria zu prüfen. 

F 

93. plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HlLPBFÜR DBNWIBDERAUFBAU UND Dm 
ENTwICKLUNG DsCHmUTIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/157 vom 
18. Dezember 1992 und ihre frIIheren Resolutionen über 
WJrt:schaftshi1fe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
weoigstea entwickelten Uinder", die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am weoigsten entwickelten Uinder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Aolaß eingegangenen gegenseitigen 
Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschlußmaß.. 
nahmen an diese Konferenz beigemessen wird, 

erschlJttert über die große Zahl von Personen, die unter den 
verheerenden Regenfii11en und den beispiellosen Überschwem
mungen in Dschibuti im November 1994 zu leiden hatten, und 
über die erheblichen Schäden und Zerstörungen, die dabei an 
Sachen und an der Infrastruktur angerichter wurden, 

besorgt darüber, daß Dutzende Menschen ums Leben 
gekommen sind, verletzt wurden oder verschollen sind, und 
besorgt angesichts der zunehmenden Bedürfnisse von Tau
senden von Vertriebenen sowie über die Zerstörung von 
Wohnraum, insbesondere in den ärmeren Bezirken, und den 
Zusammenbruch wichtiger Thi1e der Infrastruktur des Landes, 
insbesondere der Straßen- und Schienenverbindungen, der 
Wasserversorgung, von Gesundheitszentren und Krankenhäu
sem, von Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen 
Diensten. 

In Anbetracht der massiven Schllden, die die begrenzten 
IBndwirtschaftlichen Ressourcen Dschibutis davongetmgen 
haben, namentlich auch der Vernichtung seines Viehbestsndes, 

Im BewujJtseln der Anstrengungen, die die Regierung und 
das Volk von Dschibuti unternehmen, um Menschenleben zu 
retten und das Leid der hunderttausend Katastrophenopfer zu 
lindern, 

feststellend, daß die wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungsanstrengungen Dschibutis, das auf der Uste der am 
weoigsten entwickelten Uinder steht, durch die extremen 
örtlichen KlimaverhlUtnisse behindert werden, insbesondere 
zyklisch wiederkehrende Dürren, wolkenbruchartige Regenfii1-
le und Überschwemmungen, wie sie derzeit stattfinden und 
auch 1989 aufgetreten sind, und daß die Durchführung der 
Wiederaufbau- und Entwieklungsprogramme den Einsatz von 
beträchtlichen Mitteln erfordert, welche die tatsächlichen 
Möglichkeiten des Landes flbersteigen, 

besorgt feststeUend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
sich verschlechternde Situation am Horn von Afrika, nnd 
insbesondere in Somalia, weiter erschwert worden ist, nnd 
Kenntnis nehmend von der Anwesenheit von über 
100.000 Flüchtlingen und aus ihren HeimatUlndern ver
triebenen Personen, die zum einen die schwache wirtschaftli
che. soziale und administrative Infrastruktur Dschibutis 
ernsthaft belastet und zum anderen gravierende Sicherheits
probleme aufwirft, 

Im Hlnbltck. auf die kritische WJrt:scbnfts- und Finanzlag<l 
Dschibutis, die zum Thi1 darauf zurückzuführen ist, daß eine 
Reihe von vorrangigen Entwicklungsprojekten angesichts der 
gravierenden Entwicklungen in der internationalen Lage 
vorübergehend eingestellt werden mußten, zum Teil aber auch 
auf die Auswirkungen regionaler Konflikte, insbesondere in 
Somalia, welche die Dienstleistungen, den Verkehr und den 
Handel beeintrllchtigt haben und den Staat des größten Thils 
seiner Einnahmen berauben. 

sowie Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer effizienten 
Mobilisierung der am Ort vorhandenen Ressourcen zur 
Ergänzung der AuslBndshi1fe, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom S. Oktober 199449

, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der UnterstOtmng, die 
verschiedene Uinder sowie zwischenstaatliche und oicht
staatliche OrgaoisatIonen bei den Nothilfemaßnahmen gewiihrt 
haben, 

sowie mit Dankbarkeit Kenntnis nehmend von der Unter
stiltzung. die die in Dschibuti statiooierten französischen 
Streitkräfte gewIihrt haben, deren in Zusammenarbeit mit den 
Regierungsstreitkdlften ergriffene beispielhafte Maßnahmen 
und Interventionen wiihrend der Oberschwemmungen zur 
Rettung von mehreren Tausend Menschen1eben beigetragen 
haben, 

I. bekundet Ihre Solidarltilt mit der Regierung und dem 
Volk von Dschibuti, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen Regenflille und der Überschwemmungen 
sowie den neuen wirtschnft1ichen Realitäten Dschibutis 
gegenübersehen. die insbesondere auf die andauernde kritische 
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Situation am Horn von Afrika, insbesondere in Somalia, 
zurIlckzufiIhren sind; 

2. fordert alle Staaten flIif, zu den laufenden Hilfsmaß.. 
nahmen und Normalisierungs- und Wiederautbaubemühungen 
großzügige Beitrlige zu leisten; 

3. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen, die 
er unternommen hat, um der internationalen Gemeinsehaft die 
Schwierigkeiten Dschibutis bewußt zu machen; 

4. begrllßt die am 14. November 1994 erfolgte Unter
zeichnung der Vereinbarung zwischen der Regierung Dschibu
tis und dem Entwic\dungsprogramtu der Vereinten Nationen, 
im März 1995 in Genf eine Rundtischkonferenz zugunslen 
Dschibutis abzuhalten; 

5. richtet die Aufforderung an alle Staaten, alle regiona
len und interregionalen Organisationen, nichtstaatlicben 
Organisationen und sonstigen zwischenstaatlien Organisatio
nen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das 
Welternährungsprogramtu, die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, die Ernährungs- und 
Landwittschaftsorganisation der Vereinten Nationen, den 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und 
die Weltbank, Dschibuti angemessene bilaterale und multi1ate
rale Unterstützung zukonunen zu lassen, um ihm die BewlUti
gung seiner besonderen Wutschaftsprobleme zu ermöglichen; 

6. Ist der Auffassung, daß die Durchfilhrung des Demobi
lisierungsprogramtuS und des nationalen Wiederaufbaup1ans 
und die Stärkung der demokratischen Institutionen großzilgige 
Hilfe in Form von fmanzieller und materieller Untentiltzung 
erfordert; 

7. betont, wie wichtig die effiziente Nutzung der tech
nischen und finanziellen Auslandsbilfe und die Mobilisierung 
der am Ort vorhandenen Ressourcen für die Durchfilhnmg von 
Aktivitllten ist, die die Konsolidierung der Demokratie und die 
Förderung des Wohls der Bevölkerung zum Ziel haben, und 
unterstiltzt die diesbezilglichen Bemöhungen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Bemöhungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programtu der finanziellen, technischen und 
materiellen Hilfe an Dschibuti fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frage auf der fllnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung eine Studie über die Fortschritte zu 
erstellen, die bei der Gewährung von Wutschaftsbilfe an 
Dschibuti erzielt worden sind. 

G 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND HiLFE ZUR Mn.
DERUNG DER FOLGEN OES KR:oloES IN KROATIEN UND ZUR 
ERLEICHTERUNG DES WIEDERAUFBAUS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 
19. Dezember 1991 und die dazugehörige Anlage sowie auf 
die Resolution 47/166 vom 18. Dezember 1992, 

In BekrlJftigung ihrer Resolution 48/204 vom 21. Dezember 
1993, 

IVJCh Behandlunfi., des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. November 1994 ,der Informationen über den Stand der 
DurchfOhrung der Resolution 481204 liefert, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den MaBmmmen, die im 
Rahmen der konsolidierten interinstitutionellen BeitragsappeIIe 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der humanitären Hi\fe 
und im Rahmen des ordentlichen ProgramtuS des Bot
wicklungsprogramms der Vereimen Nationen etgriffen worden 
sind, 

In Bekr4ftlgung der Wichtigkeit der gesamten humanitären 
Maßnahmen der Vereinten Nationen in Kroatien, 

In Bekrliftigung der allgemeinen WIChtigkeit der humanitä
ren Hilfsrnaßnahmen sowie der Notwendigkeit, diese in 
längerfristige Entwicklungsprogramtue umzuwandeln, ins
besondere in den infolge des Krieges zerstörten Gebieten, 

In Anerkennung der fortgesetzten Bem6hungen der Regie
rung Kroatiens, die erforderlichen· Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau nach dem Kriege zu schaffen, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel eine Sachverstii.ndigen-EnnittIungsmission für 
Kroatien zu ernennen, mit der Aufgabe, das Ausmaß der 
KriegsschlIden und deren Folgen für die Infrastruktur, die 
Ressourcen, die Umwelt und die Menschen des Landes zu 
erutitteln und den bestehenden Bedarf zu prüfen, um der 
Regierung Kroatiens bei der Erarbeitung eines ProgramtuS für 
die Normalisierung, den Wrederaufbau und die Entwic\dung 
Kroatiens behilflich zu sein, und gegebenenfa1\s einen interna
tionalen Appell zur F"manzierung des ProgramtuS ZU erlassen; 

2. bekrllftJgt Ihmn Aqfruf an alle Staaten, regionalen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen zuständigen Organe, Kooperation in verschiedenen 
Formen sowie Sonderhilfe und andere Hi\fe zu gewllbren, 
insbesondere in den am schwersten betroffenen Gebieten, mit 
dem' Ziel, die friedliche Wiedereingliederug durch das 
Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramtu zu erleichtern; 

3. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten Thgnng einen urn1iIssenden 
Bericht über die Durchfilhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

H 

93. P/enarsit:.ung 
20. Dezember 1994 

SONDERPLAN FÜR DIS WIRl'SCHAFILlCIIB ZUSAMMENABBEIT 
MIT ZIINTRALAMBRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktuber 
1987,43/24 vom 15. November 1988,44/10 vom 23. Oktuber 
1989 und 45/15 vom 20. November 1990 und insbesondere 
ihre Resolutionen 421204 vom 11. Dezember 1987,42/231 
vom 12. Mai 1988,43/210 vom 20. Dezember 1988,44/182 
vom 19. Dezember 1989,45/231 vom 21. Dezember 1990, 
46/170 vom 19. Dezember 1991 und 48/199 vom 
21. Dezember 1993, . 

sowie unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Maßnahmen, 
die der Generalsekretär im Hinblick auf die Ausarbeimng des 
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Sonderplans fUr die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
ZentraIiunerika' zur UllteistiltzWlg der Bemöhungen um eine 
poHtische Lösung der zentralamerikanisc Krise ergriffen 
hat, 

in Anerkennung des wertvollen und wirksamen wirt
schaftlichen und finanziellen Beitrags, den die Vereinten 
Nationen und verschiedene staatliche und nichtstaatliche 
Einrichtungen in Ergänzung der einzelslaatlichen Bemilhungen 
um die Förderung des Befriedungs-, Demokratisierungs- und 
Entwicklungsprozesses in ZentraIamerika geleistet haben, 

sowie in Anerke1/:tlU1lg der wichtigen Arbeit, die das 
Bntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Wahr-

. nehmung der Aufgaben leistet, die ihm im Einklang mit den 
diesbezßg1ichen BeschlOssen der zentralamerikanischen 
Regierungen im HinbHek auf die Koordinierung des Sonder
plans llherttagen worden sind, und der wichtigen Arbeit 
anderer Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

mtt Befriedigung KennInis nehmend von dem Beitrag, den 
der Sonderplan zur Ausarbeitung und Durchfllhrung von 
vorrangigen Entwicklungsprogrammen in der Subregion auf 
den konkreten Gebieten ge\eistet hat, die in dem geml\ß ihrer 
Resolution 48/199 ~Iegten Bericht des Generalsekretlirs 
vom 12. Oktober 1994 beschrieben sind, 

unter Berllcksichtlgung des Abschlusses des durch die 
Internationa1e Konferenz über zentralamerikanische Flllcht
Hoge eingeleiteten Prozesses im Mai 1994 sowie der Er
schllpfung der Ressourcen und des fUr den 31. Dezember 1994 
zu erwartenden AusIaufens des Sonderplans im Einklang mit 
ihrer Resolution 45/231, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretär 
über den Sonderplan fUr die wirtschaft1iche Zusammenarbeit 
mit Zentra\amerika"', in dem die im Rahmen des Sonderplans 
durchgefflhrten Aktivitäten :msammM mit dem Bedarf an 
Ressourcen und finanzieller Hi1fe bescbriehen werden, der fUr 
die weitere Durchfilhrung der vorrangigen Programme und 
Projekte zur Festigung des Friedens- und Entwicklungspro
zesses in der Subregion unabdingbar ist; 

2. dankt dem Generalsekretllr fUr seine zusätzlichen 
Anstrengungen zur Unterstiltzung des Befriedungsprozesses in 
Zentralamerika; 

3. dankt allen Staaten, insbesondere der Gebergemein
schaft, den zwischenstaatlin und nichts1aatlichen OrganIsa
tionen, den ioternationaIen FInanzinstitutionen, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
regionalen und subregionalen Organisationen fUr die Unter
stfItzung und SoHdarität, die sie bei der Umsetznng der im 
Rahmen des Sonderplans und der Internationalen Konferenz 
llber zentralamerikanische Flflchtlinge durchgeftlbrten Pro
gramme und Projekte an den Thg gelegt haben; 

4. unterstreicht die WIChtigkeit der Aufrechterhaltung 
der intemationa1en wirtschaftlichen, technischen und finanziel
len ZtlSammenarbeit und Hilfe sowohl auf biIatera1er als auch 
auf multilateraler Ebene zur ErgIInzung der einzelstaatIichen 
Bemflhungen um die Festigung des Friedens, der Demoktutie 
und einer hestandfllhigen Entwicklung und zur Verhinderung 

" AI42J949. Anhang. 
" A/49!H1. 

einer Rllck:gängigmacbung der im Rahmen dieaes Prozesses 
erzielten Fortschritte. 

I 

93. p/enQnitf,ung 
20. Deumber 1994 

IN'rBRNATIONALB HiLFB UND ZUSAMMl!NARBBIT ZUGUNmllN 
DER AwANZ FÜR Dm BBSTANDFÄHlGB BNTWICKUlNG 
ZIlNTRALAMBBIKA 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht der einschlägigen Resolutionen belxetJemJ 
die Wtchtigkeit der internationalen wirtschaftlichen, finanziel
len und technischen Zusammenarbeit und Hi\fe wIIImmd des 
an die Konfliktperiode anschHeßenden ÜbeIgangs zu einem 
gefestigten Frieden, 

unter Hinweis auf die Bemflhungen und Bestrebungen der 
Völker und Regierungen des Isthmus, die darauf abzielen, 
Zentra\amerika zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung zu machen, 

eingedenk des Abschlusses des Sonderplans fUr die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ZentraIamerika!l und der 
Internationalen Konferenz lIber zentralamerikanhe FlIIcht
Hoge, deren Umsetzung den Entwicklungsprozeß in Zentral
amerika gefUrdert und sich als nfItzIicher Mechanianms zur 
Erleichterung des Dialogs innerhalb der Subregion und mit der 
kooperierenden Gemeinschaft erwiesen hat, 

in Anbetracht der Erklllrung betlefferul Verpflichtungen 
zugunsten der durch Entwurzelung, Konflikte und extteme 
Armut belxoffenen Bevölkerungsgruppen im Rahmen der 
Festigung des Friedens in Zentra1amerika, die auf der am 
28. und 29.1uni 1994 in Mexiko-Stadt abgehaltenen dritten 
internationalen Thgung des Ausschusses fUr AnschIu8maß.. 
nahmen an die Intemationa\e Konferenz lIber zentralemerika
nische Flflchtlinge verabschiedet wurde und in der anerkannt 
wird, daß es eine noch nicht erledigte Thgesordmmg gibt und 
daß es erforderlich ist, die Austichtung der Nothflfepiogtamme 
zu verlagern und in eine Phase einzutreten, in der der Schwer
punkt auf Strategien zugunsten einer hestandfllhigen menscb
Hehen Entwicklung in vorrangigen Bereichen Hegt, die von 
den Ländern selbst ausgewllhlt werden, mit dem Zie1, den 
Frieden zu festigen und soziale ProbIeme. insbesondere die 
extteme Armut, endgfl1tig zu beseitigen, 

in Anerke1/:tlU1lg dessen, daß es trotz der erzielten Fort
schritte notwendig ist, die Situation in ZentraIamerika weiter 
zu lIberwachen, bis die eigentlichen strukture1Ien Ursachen der 
tiefgreifenden Krise, in die die Region gestIIrzt wurde, 
beseitigt sind, und Rlickschillge in dem Prozeß zu vermeiden 
und . einen tragflihigen und dauerhaften Frieden in ZentraI
amerika zu festigen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit und GfIltigkeit der 
Verpflichtungen, welche die zentralamerikaniscen PrIIg 
sidenten vom Bsquipu1as-ll-Gipfe1treffen am 7. August 1987 
bis hente eingegangen sind, insbesondere auf dem vom 
18. bis 20. August 1994 in Gwtcim.o (Cosla Rica) abgehaltenen 
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fOnfzehnten Gipfeltreffeä" , auf dem am 12. und 13. Oktober 
1994 in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen 
Umweltgipfel fIlr bestandfähige Entwicklung'" und auf der am 
24. und 25. Oktober 1994 in Tegucigalpa abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über Frieden und Entwicklung in 
Zentra1amerika", auf denen die Prioritliten fIlr die Subregion 
im Hinblick auf die Schaffung des Rahmens fIlr ein nenes 
Programm der internationalen Hilfe und Zusammenarbeit fIlr 
Zentralamerika festgesetzt wurden, 

mit Befriedigung zur Kenntnis nehmend, daß der Ge
nera1sekretär in seinem Bericht vom 12. Oktober 1994 über 
den Sonderplan" erklärt hat, daß weitere Anstrengungen zur 
Lösung der alten Strukturprobleme, die eine Belastung und ein 
Hindernis auf dem Weg zu einem tragfilhigen und dauerhaften 
Frieden in der Region sind, unternommen werden müssen, 

im Hinblick auf die Anstrengungen, die die zentralamerika
nischen Regierungen unternehmen, um Lösungen fiIr die 
bestehenden sozialen Ungleichheiten, die extreme Armut und 
die soziale Ausgrenzung zu finden und im Rahmen der neuen 
Strategie fIlr eine bestandfähige menschliche Entwicklung 
neue und breitere Formen der Partizipation und größerer 
Chancen fIlr ihre Bürger zu fIlrdern, sowie feststellend, daß in 
den Ländern selbst nur begrenzte materielle und finanzielle 
Ressourcen fIlr die voDe und wirksame Verwirklichung dieser 
Ziele vorhanden sind, 

unter Berlicksichtigung der Entschlossenheit der zentral
amerikanischen Präsidenten, auf nationaler und regionaler 
Ebene eine Strategie mit der Bezeichnung "Allianz fIlr eine 
bestandfähige Entwicklung"" als umfassende Initiative auf 
politischem, ethischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet zu verfolgen, die auch eine Neude
finition der Beziehungen Zentralamerikas mit der interna
tionalen Gemeinschaft beinhaltet und auf die Verbesserung des 
Wohls der Völker der Subregion abzielt, 

1. unterstreicht die zwingende Notwendigkeit der 
Erarheitung eines neuen Programms fiIr internationale wirt
schaftliche, finanzielle und technische Z1J!18mmenarbeit und 
Hilfe fIlr Zentralamerika, das den neuen Gegebenheiten in der 
Region Rechnung trägt und auf den Prioritliten beruht, die in 
der von dem Ausschuß fIlr Anschlußmaßnabmen an die 
Internationale Konferenz über zentralamerikanische Flücht
linge verabschiedeten Verpflichtungserkillrung und in der 
neuen subregionalen Strategie, der Allianz fIlr eine bestand
fähige Entwicklung, festgelegt worden; 

2. unterstatzt die Bemühungen, welche die zentral
amerikanischen Regierungen gemäß ihren Verpflichnmgen zur 
Milderung der extremen Armut und zur Förderung einer 
bestandfähigen menschlichen Entwicklung unternehmen, und 
fordert sie nachdrücklich auf, sich im Zuge der Wahrnehmung 
dieser Verpflichtungen verstärkt um die Durcbfilhrung 
geeignetet Politiken und Programme, insbesondere auf 
sozialem und ökologischem Gebiet, zu bemühen; 

3. unterstreicht die Wichtigkeit der internationalen 
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit 
bei der ErfUllung der im Rahmen der neuen Strategie fIlr eine 
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OOstandfähige menschliche Entwicklung in Zentralamerika 
eingegangenen Verpflichtungen; 

4. ersucht den Genera1sek:retä das Systetn der Vereinten 
Nationen und insbesondere das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, sich weiterhin um die Mobilisierung von 
Ressourcen zu bemühen, um im Wege von Regelungen, die 
von den zentralamerikanischen Ländern gemeinsam mit der 
kooperierenden Gemeinschaft zu treffen sind, die in der 
Allianz fiIr eine bestandfllbige Entwicklung und in der Ver
pf!ichtungserkillrung enthaltene neue Strategie fIlr eine 
integrierte Entwicklung in Zentralamerika durchzuführen; 

S. fordert alle Staaten, zwischenstaatlichen Organisatio
nen, internationalen Finanzinstitutionen, die Organe und 
Sonderorganisationen des Systetns der Vereinten Nationen und 
die regionalen und subregionalen Organisationen nachdrilck
lich ruif, die Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 
neuen Strategie fiIr eine integrierte Entwicklung in Zentral
amerika auch weiterhin in der erfonlerlichen Weise zu unter
stiltzen; 

6. betont erneut, daß es dringend notwendig ist, daß die 
internationale Gemeinschaft weiter mit den zentralamerika
nischen Ländern zusammenarbeite und Ihnen stetig und 
gegebenenfalls zu weichen Bedingungen die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung steDt, mit dem Ziel, das WIrt
schaftswachstum und die Entwicklung der Region wirksam zu 
fIlrdern; 

7. unterstatzt den von den zentralamerikanen 
Präsidenten auf ihrem vierzehnten und fUnhehnten Gipfel
treffen gefaßten Beschluß betreffend die Verfolgung von 
Dezentralisierugspolitiken, die auf die menschliche Entwick
lung auf lokaler Ebene absteUen und gegebenenfalls mit 
geeigneten makroökonomischen Politiken verknüpft werden, 
angesichts der Notwendigkeit, den 'Übergang von hmnanitllrer 
Hilfe zur EntwickIungsZl!!YUll1l!enarbeit und von der Nothilfe
zusammenarbeit zur Erarbeitung und Durchführung von 
Programmen zugunsten einer bestandflIhigen menschlichen 
Entwicklung abzuschließen; 

8. ist der AIDassung, daß es nur durch die Lösung der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Probleme, die die Ursache von Spannungen und Konflikten in 
der GeseUschaft sind, möglich sein wird, das bisher Erreichte 
zu bewahren und einen trag:IlIhigen und dauerhaften Frieden in 
Zentra1amerika zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten Thgung über die Durchführung. dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt, die Frage der 
internationalen Hilfe und Zusammenarbeit zugunsten der 
Allianz fIlr die besfandfilbige Entwicklung Zentralamerikas auf 
dieser 'Thgung und anschließend alle zwei Jabre zu behandeln 

J 
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HILFE FÜR DIlN'WlBDERAUFBAU UND Dm ENTwICKLUNG 
EI. SALVAOORS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 784 (1992) und 961 
(1994) des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1992 beziehungs
weise 23. November 1994 sowie in Bekrllftigung ihrer 
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Resolutionen 47/158 vom 18. Dezember 1992 und 481203 vom 
21. Dezember 1993, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretllrs vom 
21. Oktober 1994 über Hilfe für den Wsedemufbau und die 
Entwicklung EI Salvadors"" sowie vom 31. Oktober und 
14. November 1994 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador"', 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fortschritten 
bei der Umsetzung der Verpflichtungen. die aufgrund der am 
16. Januar 1992 in Mexiko-Stadt erfolgten Unterzeichnung des 
Abkommens von Cbapultepec zwischen der Regierung EI 
Salvadors und der Prente Farabundo Martf para Ja Liberaci6n 
Nacional eingegangen worden sind", das dem bewaffneten 
Konflikt in EI Salvador durch einen unter der Schirmherrschaft 
des Generalsekretärs durchgefllhrten Verhandlungsprozeß ein 
Ende gesetzt hat, 

feststellend, daß frotz innerstaatlicher Bemühungen und der 
Unterstützung. welche die internationale Gemeinschaft für die 

. Durcbfllhrung vorrangiger Programme des Plans für den 
nationalen WIederaufban und für die Stlirkung demokratischer 
Institutionen sowie für die Durcbfllhrung bestimmter für die 
Festigung des Friedens entscheidender vommgiger Progtamme 
in Zusammenhang mit dem Friedensabkommen gewährt hat, 
einige dieser Programme unter anderem durch den Mangel an 
Finanzmit;teln nach wie vor beeinträchtigt werden, 

In Anerkennung dessen, daß sich EI Salvador durch die 
ErliIIIung der im Rahmen des Friedensabkommens noch 
verbleibenden Verpflichtungen und die Stärkung von Pr0-
grammen für eine integrierte und bestandfllbige Entwicklung 
in einer entscheidenden Phase des Übergangs von der Frie
denssicherung zur Friedenskonsolidierung befindet, sowie 
betonend, wie wichtig und notwendig dle internationale 
technische und finanzielle Hilfe für die Aufrechterhaltung 
dieser Programme zur Unterstützung der einzeIstaatlichen 
Bemühungen um die Herbeifllhrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens ist, 

unter BerUcksicht/gU1lg der Notwendigkeit, die uneinge
schrIlnkte Umsetzung der im Rahmen des Friedensabkommens 
eingegangenen Verpflichtungen sicherzustellen und die 
ein:reJstaatlj~hen Bimichtungen zu stärken, die nach ErliIIIung 
des Auftrags der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
EI Salvador die Festigung des Friedensprozess überwachen 
werden, 

mit Befriedigung KenntnIs nehmend von der gemeinsamen 
Erklärung der Regierung EI Salvadors und der Frente Farabun
do Martf vom 4. Oktober 1994'", in der sie vereinbaren, eng 
und aktiv zusammellZWU'beiten, um die Umsetzung der 
verbleibenden Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen 
und die Entsendung einer gemeinsamen Mission in die 
Geberländer und -institutionen zu beschleunigen. mit dem 
Auftrag, Verhandlungen aufzunehmen, um die für die FOr
derung und Festigung des Friedens und der Entwicklung in EI 
Salvador erforderlichen Resaourcen zu mobilisieren, 
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1. dankt erneut dem Generalsekretär und seinen Beauf
tragten für ihre wirksame und rechtzeitige Mitwirkung. der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs, Kolumbien, 
Mexiko, Spanien und Venezuela, sowie den Vereinigten 
Staaten von Amerika und anderen interessierten Staaten für 
ihren Beitrag zur Konsolidierung des Friedens in EI Salvador; 

2. dankt erneut der internationalen Gemeinschaft, 
insbesondere den kooperierenden Ulndem, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
staatlichen und Dichtstaatllchen internationalen Entwicklungs
und Fmanzierungsinstitutiunen für die technische und finan
zielle Hilfe, die sie EI Salvador in Ergänzung der Bemühungen 
zur Festigung des Friedens gewllhrt haben; 

3. erkenta an, daß die Umsetzung der verbleibenden 
Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen, die Fortführung 
der nationalen WIederaufbaupIogtaIwne, die Stärkung der 
demokratischen Institutionen und die Förderung einer bestand
flIbigen Entwicklung die kollektiven Ziele, Bestrebungen und 
Bedürfnisse des Landes im Hinblick auf die Überwindung der 
tieferen Ursachen der Krise und die Festigung des Friedens, 
der Demokratie und des Woblergehens der Menschen dar
stellen; 

4. fordert die Unterzeichner des Abkommens von 
Cbapultepec erneut ll1if, im Einklang mit der am 4. Oktober 
1994 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung'" die Umset
zung der verbleibenden Verpflichtungen aus dem Abkommen 
zu beschleunigen, um die Friedenskonsolidierung in EI 
Salvador voll und ganz zu gewiihrleisten und so die interna
tionale Gemeinschaft zu ermutigen, mehr Finanzmjttel für 
vorrangige Projekte für den WIederaufbau, die Entwicklung 
und die Stärkung der demokratischen Einrichtungen in EI 
Salvador zur Vert1Igung zu stellen; 

5. ersucht aIle Staaten und aIle auf dem Gebiet der 
internationalen Entwicklung und Finanzierung tätigen interna
tionalen Institutionen, weiterhin zur Friedenskonsolidierung in 
EI Salvador beizutragen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
flexibel und großzügig auf die Anstrengungen zu reagieren, 
die die Regierung EI Salvadors und die Prente Farabundo 
Martf para Ja Uberaci6n Nacional gemeinsam unternehmen, 
um die Ressourcen aufzubringen. die zur vollen Durcbfllbrung 
des Friedensabkommens und anderer vorrangiger EntwIck
lungsprogramme, die die Herbeifilbrung eines tragflIhigen und 
deuerbaften Friedens in EI Salvador fördern, erforderlich sind; 

6. bittet die internationalen F1IIIIIIZOIgIIl1oneD, 
gemeinsam mit der Regierung EI Salvadors die Maßnahmen zu 
prüfen, die ergriffen werden müssen, um die mit dem Frie
densabkommen und dem nationalen WIederaufbaupIan 
verbundenen vorrangigen Programme mit den Politiken zur 
wirtschaftlichen Anpassung und Stabilisierung in Einklang ZU 
bringen und dadurch den Prozeß der Friedenskonsolidierung 
ZU erleichtern und ihm SO größere ErfoIgsaussichten ZU 
verleihen; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und alles zu tun, um die materiellen 
und finanziellen Resaourcen aufzubringen, die zur Deckung 
der Erfordernisae der vorrangigen Programme in BI Salvador 
benötigt werden, die für die erfolgreiche Vollendung des 
Friedensprozesses entscheidend sind; 

8. ersucht den GeneraIsekreIiI, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durcbfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und bescbI1eßt, die Frage der 
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K 
NOTIDLFB FÜR SUDAN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988.43/52 vom 6. Dezember 1988.44/12 vom 24. Oktober 
1989. 45/226 vom 21. Dezember 1990. 46/178 vom 
19. Dezember 1991. 47/162 vom 18. Dezember 1992 und 
481200 vom 21. Dezember 1993 Ober Hilfe tllr Sudan, 

feststellend, daß troIZ der Fortschritte beim NotbilfeeiDsatz 
Sudan und bei der Aktion Überlehensbrflcke Sudan noch ein 
betrIlcbtIicber HiIfebedatf besteht, namentlich auf dem Gebiet 
der Nicbtnabrungsmittel-Hi1fe. insbesondere Hilfe bei der 
Bekämpfung der Malaria, bei der Logistik und der Norma1isie
rung und dem WIederaufbau nach dem Notstand, 

in der Erwllgung. daß es in Notstandssituationen notwendig 
ist, einen gleitenden Übergang von der Soforthilfe zur Wie
derbersteJlung normaler Verhältnisse und zur Entwicklung zu 
gewiibr1eisten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 12. September 1994 Ober NotbiIfe tllr Sudan" und von 
der Erklärung. die der Vertreter Sudans am 23. November 
1994 vor der Generalversamm1ung abgegeben hat'''. 

1. begrlißt rmd bejUrwortet die verstärkte Zusammen
arbeit der Regierung Sudans mit den Vereinten Nationen, 
Dimmt Kenntois von den Vereinbarungen und Regelungen. die 
zur Erleichterung der Hilti<maRnabmen durch eine Ver
besserung der den betIoffenen Gebieten von den Vereinten 
Nationen gewIIhrten Hi1fe getroffen wurden, und ermutigt die 
Regierung Sudans. ihre Umsetzung weiter zu verbessern; 

2. fonlert die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzIIgige Beiträge zur Deckung des NotbiIfe- und 
Wiederaufbauhedar des Landes zu leisten; 

3. /otrien die Gebergemeinscbaft und das System der 
Vereinten Nationen auf, zur Bekllmpfung der Ma1aria in Sndan 
finanzielle, technische und medizinische Hi1fe zu leisten und 
sieb dabei von den Maßnalunen leiten lassen, zu deren 
Etgteifung in den einscbIlIgigen Resolutionen der Generalver
sammlung aofgerufen wird; 

4. appeUien an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verband1ungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung und 
Stabilität zu ermöglichen und die Hi1fsmaßnalunen zu erleich
tern; 

5. betont, daß es geboten ist, allen. die Nothilfe leisten. 
sicheren Zngang zu allen Hilfsbedllrftigen zu gewlihrleisten; 

6. /otrien alle Beteiligten nachdrUcklIch auf, auch 
weiterhin jede nur mögliche Unterstützung zu gewlihren. 

"Al49ß76. 
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7. ersucht den Generalsekretllr. auch weiterhin Ressour
cen und Unterstiltzung tllr den NotbilfeeiDsatz Sudan und die 
Aktion Überlebensbrflcke Sudan zu mobilisieren und zu 
koordinieren, die Notstandssituation in Sudan zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Thgung 
darilber sowie Ober die Sanierung und den WIederaufbau des 
Landes Bericht zu Illstatten. 

L 
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UNTI!RS'I'O'mJNG MIT DEM ZmLDER HUMANITÄREN HILF.H UND 
DES WIIO'SCHAFIUCllBNUND SOZIALEN WIEDERAUFBAUS IN 
SOMALIA 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43J206 vom 
20. Demmber 1988. 44/178 vom 19. Dezember 1989.45/229 
vom 21. Dezember 1990.46/176 vom 19. Dezember 1991. 
47/160 vom 18. Dezember 1992 und 481201 vom 
21. Dezember 1993 sowie die Resolutionen und BeschlUsse 
des Wirtschafts- und Sozia1rats Ober NotbiIfe tllr Somalia, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 23. Januar 1992 und alle danach ver
abschiedeten einscblägigen Resolutionen, in denen der Rat 
unter andeJ:em. alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia nachdrllcklich aufgefordert bat, die Bemilbungen 
der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisatonen und der 
hnmanitJlren Organisationen um die Bereitstellung dringender 
humanitärer Hi1fe tllr die betroffene Bevölkerung in SomaIla 
zu erleichtern. und worin er erneut dazu aufgefordert bat, die 
Sicherheit des Persona1s dieser Organisationen voll zu achten 
und ilun volle Bewegungsfreiheit in und um Mogndischu und 
in den anderen Thllen Somalias zu garantieren, 

sowie unter Hinweis insbesondere auf die Resolution 9S4 
(1994) des Sicherheitsrats vom 4. November 1994. in der der 
Rat onter anderwn beschloß. das Mandat der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia n ein letztes Mal bis zum 
31. März 1995 zu verlängern und alle Streitkrllfte der Opera
tion vor Ablauf des derzeitigen Mandats abzuziehen, und 
davon Kenntnis nehmend, daß humanitlire Organisationen und 
nichtstantlicbe Organisationen daran Interessiert sind, soweit 
die Sicberheitsbedingungen dies zulassen, mit den Vereinten 
Nationen nach Abzug der Operation bei Obergangsregelungen 
zur gegenseitigen Hi1feleistung zusammenzuarbeiten, 

Kenntnis nehmend von der Z"S8JDmenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen. der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Liga der arabischen Staaten, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, den Lllndern des Horns von Afrika 
und den Mitgliedern der BeweJlUOg nichtgehundener Lllnder 
bei den Bemilbungen um die Uberwindong der humanitllren, 
sicherheitsbezogenen und politischen Krise in Somalia, 

mit GenugtUUng Ober die Maßnahmen, die der GeneraIse
kretllr auch weiterhin ergreift, um dem 8(lmaliscben Volk bei. 
seinen Bemilbungen um die Förderung des Friedens, der 
Stabj.litllt und der nationalen Aussöhnung bebilf1ich zu sein, 
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mit Besorgnis feststeUend, daß das Versiiumnis der soma
lischen Parteien, eine politische Aussöhnung herbeizuftlhren 
und in einigen ThiIen des Landes sichere Verhältnisse auf
rechtnJßThalten, den vollstllndigen Übergang von den Hi1fs
maßnahmen zu Wtederautbau und Entwicklung behindert, 

in Bekriiftlgung der Bedeutung, die sie den Ergebnissen der 
vom 29. November bis 1. Dezember 1993 in Addis Abeba 
abgehaltenen Vierten Koordinierungstagung über humanitäre 
HiJfe ffIr Somalia beimißt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs 
vom 30. September 1994 über die Unterstfltzung mit dem Ziel 
der humanitllren HiJfe und des wirtschaftlichen und sozialen 
Wtederautbaus in Somalia", 

zutiefst dmIkbar ffIr die humanitäre und Wiederautbauhilfe 
die eine Reihe von Staaten gewährt haben, wn die Not und das 
Leid der betroffenen S(lwalischen Bevö1kerung zu lindern, 

in Anerkennung dessen, daß die Notstandspbase der 
derzeitigen Krise als beendet gelten kann und daß in denjeni
gen Gebieten, in denen Sicherheit und Stabilität wiederher
gestellt werden konnten, parallel zu den 1aufenden Sofort

. hi\femaßnahmen Normalisierungs- und Wtederautbaubemü
hungen stattfinden müssen, 

erneut hervorhebend, wie wiChtig die weitere Durch
filhrnng ihrer Resolution 47/160 ffIr die Wiederherstellung der 
grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Dienste auf 
lokaler und regionaler Ebene im ganzen Land ist, 

1. spricht allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, die den Appellen des 
Generalsekretlirs und anderer Stellen durch die Gewllhrung 
von Hilfe an Somalia entsprochen haben, ihren Dank aus; 

2. dankt dem Generalsekretlir ffIr seine fortgesetzten und 
unermlidlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von Hi1fe ffIr 
das sClmalische Volk; 

3. begri4fJt die Anstrengungen, die die Vereinten Natio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Konfe
renz, die L!Inder des Horns von Afrika und die Mitglieder der 
Bewegung nichtgebundener Länder weiter unternehmen, wn 
die Situation in Somalia zu beheben; 

4. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrilckUch fllif, die Resolution 47/160 weiter durch
zufUhren, wn dem soma1ischen Volk dabei behilflich zu sein, 
die Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und 
wirtscbaft\ichen Dienste in Angriff zu nehmen und Institutio
nen aufzubauen mit dem Ziel, in allen Teilen Somalias, in 
denen Frieden, Sicherheit und Stabilität herrschen, auf lokaler 
Ebene wieder eine zivile Verwaltung zu schaffen; 

5. appeUiert an alle beteiligten somalischen Parteien, die 
Feindseligkeiten zu heenden und in einen nationalen Aus
söhnungsprozeß einzutreten, der den Übergang von der 
Sofortbilfe zu Wiederaufbau und Entwicklung ermöglicht; 

6. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia fllif, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht-

.. N49/456. 

staatlichen Organisationen uneingesc\nilDkt zu achten und ihm 
volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu gewährleisten; 

7. fordert den Generalsekretär fllif, auch weiterhin 
internationale humanitäre Normalisierungs- und Wiederauf
bauhi1fe zugunsten Somalias zu mobi1isieren; 

8. ersucht den Generalsekretlir, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle ffIr die Durchfilhrnng 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wtttschafts- und Sozia1rat auf seiner Arbeitstagung 1995 über 
die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung dariIber Bericht zu 
erst8tten. 

M 
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SONDIlRHILFB ZUGUNSTBN DER FßONTSTAATI!N UND 
ANDERERNACHBARSTAATEN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/163 vom 
18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs vom 
27. Oktober 1994 über Sonderlrllfe ZIlgunsten der Frontstaaten 
und anderer Nachbarstaaten63

, 

im Hinblick darauf, daß die Frontstaaten und andere 
Nachbarstaaten im södlichen Afrika weiterhin unter den 
nachteiligen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
frOherer Destabillsierungsbandlungen in der Region leiden, 

mit Genugtuung über die Stärkung der demokratischen 
StaatsfiIbrnng und andere positive Entwicklungen der jüngsten 
Zeit in der Region, namentlich die Abhaltung von Wahlen und 
die Einsetzung einer demokratischen Regierung in Südafrika, 
dle erfolgreiche DurcbfObrung des am 4. Oktober 1992 in Rom 
unterzeichneten Allgemeinen Friedensabkommens ffIr Mo
sambik"', das in der Abhaltung von MehIparteienwahlen in 
dem Land seinen Höhepunkt fand, sowie über die Abhaltung 
von Meluparteienwah1en in Ma1awi und die Wtederberstellung 
einer demokratischen Ordnung in Lesotho, 

sowie mit Genagtuung über die jüngsten positiven Entwick
lungen in Angola, die ihren Höhepunkt in der Unterzeichnung 
des Protokolls von Lusaka am 20. November 1994 und im 
Inkrafttreten der Waffenruhe am 22. November 1994 fanden, 

ernsthaft besorgt darIlber, daß einige Thile der Region des 
südlichen Afrika auch weiterhin von DiIrre heimgesucht 
werden, 

1. dankt dem Generalsekretär ffIr seine Bemühungen im 
Hinblick auf die Unterstlltzung der Frontstaaten und anderer 
Nachbarstnsten; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnterstlIt
zung, die den Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten von 
Geberländem, Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und nicbtstaatlichen Organisationen gewllhrt wird; 

3. dankt dem Generalsekretär, den Geberliindem und den 
zwischenstaatliChen und nichtstaatlichen Organisationen 

63 N491581 • 
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aI4fJerdem für die unschätzbare Hilfe. die sie auch weiterhin 
gewähren. um die ernsten Auswirkungen der anhaltenden 
Dlbre in der Region des südlichen Afrika zu mildem; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft, .den 
Frontstaaten und anderen Nacbbmstaaten des sIIdlicben Afrika 
auch weiterhin Unterstützung zu gew!lbren, um sie in die Lage 
zu versetzen. die negntiven Auswirkungen frlIherer Desta
bilisierungshandlungen in der Region zu überwinden; 

5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdriJckllch 
auf, auch künftig rechtzeitig und wirksam die erforderliche 
finanzielle, materielle und technische Hilfe zu gewähren, um 
die Frontstaatell und andere Nachbarstaaten besser in die Lage 
zu versetzen, einzeIn und gemeinsam verstärkte Bemühungen 
um den Wiederaufbau, die Normalisierung der VerblIItnisse 
und die Entwicklung ihrer Volkswirtschaften zu unternehmen; 

6. ersucht den Generalsekretlir sowie die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, etwsigen 
Hilfeersuchen einzelner Staaten oder der zusfttndigen regiona
len Organisationen zu entsprechen. und fordert alle Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen Organisa
tionen nachdrücklich auf. solchen Ersuchen wohlwollend 
entgegenzukommen; 

1. begrlJßt die jüngsten positiven politischen Entwick
lungen in Angola, Lesotho. Malawi. Mosambik und SÜdafrika; 

8. fordert die Regierungen Angolas und die Nntionale 
Union für die völlige Unabhlingigkeit Angolas auf. sich an die 
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka zu halten; 

9. appelliert an alle Staaten sowie an die in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen, unter anderetn im 'bISammenhang mit der derzeitigen 
Dürre in Teilen der Region die von den Frontstaaten und 
anderen Nachbarstaaten ausgearbeiteten einzelstaatlichen und 
gemeinsamen Notstandsprogramme zur Bewältigung ihrer 
akuten humanitären Notstnndsprobleme zu unterstützen und 
dabei die besonderen Umstände der am meisten betroffenen 
Länder zu berücksichtigen; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Frontstaaten und andere Nachbarstaaten in Ihren Bemühungen 
zur Förderung des Prozesses der regionalen W11'!SChafts
integration. wie in dem Vertrag vom 11. August 1992 über die 
Schaffung der Entwicklungsgwneinschaft des südlichen Afrika 
vorgesehen. zu der heute auch Südafrika gehört, zu unter
stOtzen; 

11. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundflInfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
der Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

N 

93. Plenarsltz.ung 
20. Dezember 1994 

HiLFE FÜR DAS PALÄSTlNENSISCHB VOLK 

Die Generalversammiung. 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/29 des W11'!SChafts
und SoziaIrats vom 21. Juli 1994. 

sowie unter Hinweis auf die frlIheren Resolutionen zu 
dieser Frage. 

mit Genugtuung über die am 4. Mai 1?94 in ~ ~urch 
die Regierung des Staates Israel und die ~he 
Befreiungsorganisation, die VwtIeteIin des palästinetlSlSChen 
Volkes, erfolgte Unterzeichnung des ersten Abkommens zur 
DurcbfObrung der Grundsatzerkllig über Regelungen 
betreffend eine vorlllufige Selbstregierung". nIimlich des 
Abkommens über den Clazastreifen und das Gebiet von 
Jericho44 und des Abkommens über die vorbereitende 'Ober
tragung von Befugnissen und Verantwortlicbkeiten vom 
29. August 1994. 

eT7/Slh4ft besorgt über die wirtscbaft1jchen Schwierigkeiten 
und die Beschäftigungsproblwne, mit denen das palästinensi
sche Volk in dem gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist, 

Im Bew14ßtsein der dringenden Notwendigkeit einer 
Verbesserung der wirtscbaftIjchen und sozialen Infrastruktur 
des besetzten Gebietes und der Lebensbedingungen des 
pall1stinensischen Volkes, 

sich dessen bewqJJt. daß Entwicklung in einwn besetzten 
Zustand schwierig ist und am besten unter Bedingungen des 
Priedens und der Stabilität gefördert wird, 

im Lichte der jüngsten Entwicklungen verweisend auf die 
großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. 
denen sich das paIlIstinensische Volk und seine Führung 
gegenübersehen, 

Im Bewqfltsein der dringenden Notwendigkeit interna
tionaler Hilfe für das paIlIstinensische Volk, wobei seine 
Prioritäten zu berücksichtigen sind, 

feststellend, daß vom 20. bis 22. Juni 1994 am Sitz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, WJSSeI1-
schaft und Kultur das Seminar der Vereinten Nntionen über 
den Bedarf der PaIlistinenser auf dem Gebiet des Handels und 
der Inveatitionen abgehalten wurde. 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Abkommen 
zwischen der Pallistinensischen Befreiungsorganisation und 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
ffilfswerk der Vereinten Nationen für Pallistinaflüchtlinge im 
Naben Osten, der Organisation der Vereinten Nntionen für 
Erziehung. WJSSeJlSChaft und Kultur und der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Nationen 
an dem Prozeß des Aufbaus pailIstinensischer Institutionen voll 
mitwirken und dem pall1stinensischen Volk weitreichende 
Unterstützung gewähren. namentlich auch Unterstützung in 
den Bereichen Wahlen. Polizeiausbildung und öffentliche 
Verwaltung. 

davon Kenntnis nehmend. daß der Genera1sekretli im Juni 
1994 den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 
besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung über die Ergebnisse der am I. Oktober 
1993 in Wasbington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten und die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die von der Weltbank als 
dessen Sekretariat geleistete Arbeit sowie über die Einsetzung 
der Beratungsgruppe, 

sowie mit Genugtuung über die Ergebnisse der Thgnng des 
Ad-Ii.oc-Verbindungsausschusses am 29. und 30. Novwnber 
1994 in Brllssel. 



D. ResnJntfonen ohnetlbmweIsunganefnen Htiiip'H' 1,,0 31 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs vom 
19. Juli 1994"' • 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär fIIr seine rasche Reaktion 
und die Maßnahmen, die er ergriffen hat, um dem pallistinensi
schen Volk Hi1fe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten. den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Organisationen, die dem palilstinensischen 
VOlk Hi1fe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der Ernennung des 
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten sowie der unter der Schinnherrschaft des Generalse
kretärs ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß 
ein Koordinierungsmechanismus fIIr die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen in den gesamten besetzten Gebieten 
geschaffen wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten. die internationalen 
Fmanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischeostnatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrllckl/ch mif, dem palJistinensiscen Volk 
in enger Zusammenarbeit mit der Pallistineusischen Befrei
ungsorganisation und über offizielle palästinensische 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirtschaftli
che und soziale Hi1fe zu gewähren. mit dem Ziel. bei der 
Entwicklung des Westjordnnlands und Gazas bebilflich zu 
sein; 

6. fordert die zuständigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen mif, in Anbetracht der 
dringenden Bedürfnisse des palästineusischen VOlkes im 
Einklang mit den von der Palästinensischen Behörde festgeleg
ten palästinensischen Prioritäten. mit Schwergewicht auf der 
Durchführung durch einze1staatliche Stellen und dem Aufbau 
von Kapazitiüen. verstärkt Hi1fe zu gewähren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck mif, ihre 
Märkte fIIr Ausfuhren aus dem WestjorrJanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den 
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen; 

8. fordert die internationale Gebergemeinschaft mif, die 
Gewährung der zugesagten Hi1fe an das palästinensische Volk 
zu beschleunigen. um seinen dringenden Bedarf zu decken; 

9. schlllgt vor, 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein Seminar über die im Lichte der neuen 
Entwicklungen gegebenen Bedürfnisse der Palästinenser in 
den Bereichen Verwaltung. Management und Finanzwesen 
und die sich dabei stellenden Herausforderungen zu ver
anstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolu
tion vorzulegen. der folgendes enthält: 

a) eine Evalnierung der vom palilstinensischen Volk 
tatsächlich erhaltenen Hilfe; 

.. A/49i263-ElI994I\12 und Korr.l. 

b) eine Evalnierung der bislang ungedeckten Bedürfnisse 
mit konkreten Vorschlllgen, wie diesen wirksam entsprochen 
werden kann; 

11. beschließt. in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhi!fe der 
Vereinten Nationen, insbesondere der Wlrtschaftssonderhilfe" 
einen Unterpunkt mit dem ntel "Hi1fe fIIr das paliislineusische 
Volk" aufzunehmen. 

93. plentJrsittung 
20. Dezember 1994 

491n internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeo
gung 

A 

INTERNATIONALE DEKADE FÜR 
KATAsTROPHENVORBEUGUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/169 vom 
11. Dezember 1987. 43n02 vom 20. Dezember 1988, 44n36 
vom 22 Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember 1990-
46/149 vom 18. Dezember 1991.46/182 vom 19. Dezember 
1991 und 48/188 vom 21. Dezember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer Unterst/JtvUIg fIIr alle Länder. die 
als Folge von Naturkatastrophen schwere Verluste an Men
schenleben sowie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäden erlitten haben, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorganisa
tionen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigungen. 
humanitären Gruppen und Investitionseiorichtungen bei der 
Durchfilhrung der. Programme und Aktivitäten der von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 44n36 verkündeten 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung zukommt, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenvorheugung und bestandfIlhiger Entwicklung. die 
bereits auf der Konfurenz der Ven:inten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung erkennt und in der Agenda 2165 berücksich
tigt wurde. 

nach Behandlung der Botschaft von Yokohama" und der 
Strategie von Yokohama fIIr eine sicherere Welt: Leitlinien fIIr 
die Katastrophenvorbeugun&" die Katastrophenvorsorge und 
die Katastrophenmilderung"7, sowie insbesondere ihres 
Aktionsplans, die von der vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama (Japan) abgehaltenen Weltkonferenz fIIr Katastro
phenvorbeugung verabschiedet wurden, sowie der Empfeh
lungen und Berichte des Hauptausschusses61 und der Fachaus
schOsse" der Konferenz, 

sowie nach Behandlung der HalbzeitüberprOfung der 
Durchfilhrung des Internationa1en Aktionsrahmens fIIr die 

" /IeporI qf Ihe Unlted Nations Coqferent:t1 on Environment tutd Develop
mellt, RIo de Jane/ro, 3-14 JU1U11992 (AICONF.151/2fi1Rev.1 (Val. 1 und 
Vol. IIKorr.l. Val. n. Val. m und Vol. 1IIIKmr.1» (V_Uclmog der 
VoreInten NB1Ionen. BesL-Nr. E.93J.8 und KorrIgenda), Vol. I: Resolutions 
Mopted by Ihe Coqferent:t1. _on I, ADIago n. 

.. S!ohe A/CONF.I7219. Kap. I, Anhang D. 
61 EIxI.. Kap. ~ Anhang I . 
.. EbcI.. Kap. IV. 
" .EIxI.. Kap. v . 



Internationale Dekade fiIr Katastrophenvorbeugung'" und der breituug finden und daß die Botschaft von Yokohnmn und die 
Empfehlungen. die der Wirtschafts.. und Sozialrat auf seiner Strategie vou Yokohnmn fiIr eine sicherere Welt allen 
Arheitstagung 1994 mit dem Ziel abgegeben hat, Orientie- Mitgliedstaaten. den znstllndigen internntionalen und regionn
rungshilfen fiIr die weitere Durchführung der Dekade zu Jen Organisationen, den multilateralen Finanzinstitutionen und 
geben". den regionalen Entwicklungsbanken zugeleitet werden, mit 

Uberz.eugt. daß es in erster Unie Sache des jeweiligen dem Ziel, sich ihrer aktiven und sachlichen Beiträge zu 
Landes ist, sein Volk. seine Infrastruktur und andere Güter des versichern; 
Landes vor den Auswirkungen von Naturkntastrophen zu S. ermutigt alle EntwicJdungslllnder und alle am wenig
schützeu und Maßnahmen zu ergreifen. um die AnfiilIigkeit sten entwickelten Länder. auch weiterhin eigene Mittel fiIr 
der Bevölkerung in Gebieten. die nntür1ichen Gefahren Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung zu mobilisieren und 
ausgesetzt sind. zu vermindern. deren wirksame Durchführung zu erleichtern; 

feststellend. daß Maßna1nnen zur Katastrophenvorbeugung. 
Katastrophenmildernng und Katastrophenvorsorge die Not
wendigkeit von Autwortmaßnahmen bei Katastrophen ver
mindern und zu erhöhter Sicherheit beitrugen könneu und daß 
sie unabdingbarer Bestandteil integrierter Katastrophenmana
gementprogramme sind. 

sowie feststellend. daß in der Strategie von Yokohnmn fiIr 
eine sicherere Welt verlangt wird, daß die subregionale. 
regionale und internationale Zusammenarbeit bei Aktivitäten 
zur Verminderuug der Auswirkungen von Naturkatastrophen 
und anderen ähnlich gelagerten Katastrophen durch Vorbeu
gungs-. Milderuugs- und Vorsorgemaßnabmen gefllrdert und 
gestlIrkt wird. 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des GeneraJsekre.. 
tärs" Ober die Dekade und die vom Wirtschafts.. und SoziaJrat 
vorgenommene HalbzeitOberprQfung der Durchführung des 
Internationalen Aktionsrahmens fiIr die Internntionale Dekade 
fiIr Katastrophenvorbeugung sowie von dem Bericht und den 

-Empfehlungen der Weltkonferenz fiIr Katastrophenvorbeu
gung73. 

1. schließt sich der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt Leitlinien fiIr die Katastrophenvorbeugung. die 
Katastrophenvorsorge und die Katastropheumilderuug. ins
besondere ihrem Aktionsplan. an, die am '1:1. Mai 1994 von 
der Weltkonferenz für Katastrophenvorbeuguag verabschiedet 
wurden; 

2. schließt sich a14fJerdem der vom Wirtschafts.. und 
Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1994 vorgenommenen 
HalbzeitOberprQfong der Durchführung des Internationalen 
Aktionsrahmens fiIr die Internationale Dekade fiIr Katastro
phenvorbengung an; 

3. /orden die Mitgliedstaaten, die zuständigen zwischen
staatlichen Organe und alle anderen Teilnehmer der Dekade 
erneut auf, sich aktiv an der finanziellen und fachlichen 
Unterstützung der Aktivitäten der Dekade, namentlich auch 
der Aktivitäten des Sekretariats der Dekade. zu beteiligen, um 
die Durchfllhrung des Internntionalen Aktionsrahmens 
sicherzustellen, damit insbesondere die Strategie von Yokohn
ma fiIr eine sicherere Welt und der darin enthaltene Aktions
plan sowie die Empfehlungen des Hauptausschusses und lief 
FachnusschOsse der Konferenz in konkrete Programme und 
Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung umgesetzt werden; 

4. ersucht somit den Generalsekretär. sicherzustellen, daß 
die Ergebnisse der Konferenz möglichst umfassende Ver-

" Resolution44l236,~ 
71 Resolution 1994/31 des Winschafts. und Sozialrats. 
" Al49/453. 
" AlCONF.17:1J9 und Add.1. 

6. empfiehlt den Geberländern. der Katastrophen
vorbeugung. Katastrophenmilderuug und Katastrophenvor
sorge in ihreu bilateralen wie auch multilateralen Hi1fs.. 
programmen und -haushalten, namentlich auch durch höhere 
Beiträge zu dem Theuhnndfonds fiIr die Dekade, größere 
Priorität einzuräumen; 

7·. forden alle kntastrophengefiihrdeten Länder auf, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen. um ihre Antlilligkeit zu 
vermindern, indem sie ausgehend von einer Abschätzung des 
Risikos die Katastrophenvorbeugung in ihre Planung fiIr eine 
bestandflIhige Entwicklung einbinden. und ermutigt sie, im 
Uchte der Empfehlungen der Konferenz der Möglichkeit der 
regionalen Zusammenarbeit nachzugehen; 

8. dankt den Mitgliedern des Hochrangigen Sonderrats 
der Dekade für ihren Beitrag zur eraten HIIIfte der Dekade und 
bittet den Generalsekretlir. den Rot ausgehend von den 
bisherigen Erfahrungen zu stlirken, indem seine Ziele, seine 
Aufgaben und seine Zusammensetzung wie folgt gelindert 
werden: 

a) er soll eine wirksame Bewnßtseinsbildung betreiben; 

b) er soll fiIr eine stlirkere Mitwirkung des Privntsektors 
sorgen; 

c) er soll auch weiterhin allgemeinen Rot in bezug auf 
die Dekade erteilen; 

d) er soll fachliche Untersliltzung fiIr die Ausarbeitung 
der Grundsatzpolitiken der Dekade und fiIr die Verwaltung des 
Treuhandfonds fiIr die Dekade gewähren; 

e) er soll bei der VerwirJdichung der Ziele der Dekade 
eine- ungemessene Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Nntznießern. den Gebern und dem System der 
Vereinten Nationen sicherstellen; 

IJ seine Zusammensetzung soll einer ausgewogenen 
gengraphischen und sektoraIen Vertretang Rechnung tragen; 

9. lobt den WISSenSChaftlichen und technischen Ans
schuß der Dekade fiIr die in der eraten Hlilfte der Dekade 
geleistete Arbeit und ermutigt den Ausschuß. die Aktivitäten 
der Dekade auch weiterhin zu unterstützen und jedes Jahr ein 
Drittel seiner Mitglieder turnusmlißig ahzulösen; 

10. lobt a14fJerdem die Austrenguagen, die die nationalen 
Komitees und Koordinierungss fiIr die Dekade untamom
men huben, um die Wichtigkeit von Aktivitäten zur Katastro
phenvorbeugung auf einzelstantlicher Ebene hervorzuheben. 
ermutigt sie. ihre Anstrengungen fortzusetzen. und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf. soweit noch nicht gesche
hen. nationale Komitees oder Koordinierungsstellen ein
zurichten; 



11. spricht denjenigen Ländern ihren tiefempfundenen 
Dank aus, die die Aktivitäten der Dekade finanziell und 
technisch großzflgig unterstiltzt haben; 

12. fordert den GeneraIsekretlI auf, sicherzustellen, daß 
der Untergeneralsekr fDr humanitäre Angelegenheiten die 
operativen Maßnshmen und die AufkIlIrungsmaBnshmen auf 
dem Gebiet der Katastrophenverltlltung, der Katastrophenmil
derung und der Katastrophenvorsorge auch weiterhin enger 
miteinander ver~ insbesundere diejenigen ~vitäten, 
die von den hUJllllll1tären OrganisatIonen und den Bntwick
lungsorganisationen der Vereinten Nationen durchgefllhrt 
werden, wn so der erfolgreichen Verwirklichung der Gesamt
und Einzelzieie der Dekade den Weg zu ebnen; 

13. bittet den Generalsekretllr, bevorstehenden Konferen
zen, die sich mit Entwicklungsftagen befassen, die Strategie 
von Yoknhama fDr eine sicherere Welt und ihren Aktionsplan 
zuzuleiten, damit sie diese, soweit angezeigt, berücksichtigen 
können; 

14. bittet den Generalsekretllr dsher, sicherzustellen, daß 
die Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt, ins
besondere der darin enthsltene Aktionsplan wirksam wnge

. setzt wird, unter anderem durch eine möglichst enge Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Sekretariat 
der Dekade und denjenigen Einheiten der Sekretsrlats-Haupt
shteilung Hwnenitäre Angelegenheiten, die sich mit der 
KatastrophenverhOtung, der Katastrophenmllderung und der 
Katastrophenvorsorge befassen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, das Mandat des Len
kungsausschusses der Vereinten Nationen fDr die Intema
tionn1e Dekade fDr Katastrophenvorbeogung und der ver
gleichbaren anderen 1988 vom Generalsekretllr geschaffenen 
Organisationseioheiten zu überprllfen und zu verUingem, damit 
die Aktivitäten der beteiligten Organisationen innerhalb des 
JntemationaIen Aktionsrshmens fiIr die Internationale Deknde 
fDr Katastrophenvorheugung weiterhin koordiniert werden und 
damit es, wo dies angezeigt ist, zu einer engen Zusammen
arbeit zwischen dem Lenkungsausschuß und dem Stlindigen 
interinstitutionellen Ausschuß der Vereinten Nationen kommt; 

16. fordert alle Orgnne und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen auf, sich aktiv an der Umsetzung des in 
der Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt enthslte
nen Aktionsplans zu beteiligen und diese Frage auf den 
künftigen Thgungen ihrer jeweiligen Leitungsgremlen zu 
behandeln; 

. 17. lobt diejenigen Organisationen, die im Einklang mit 
dem offenen, alle Seiten einbeziehenden Charakter der Deknde 
bereits bedentsame Beiträge zu dem Programm der Deknde 
geleistet haben; 

18. ersucht den Generalsekretllr, alle Mitgliedstaaten, die 
internationalen Finanzinstitutionen und den Privntsektor 
aufzurufen, zur Finanzierung der in der Strategie von Yokoha
ma fDr eine sicherere Welt und deren Aktionsplan vorgesehe
nen Aktivitllten großzllgige Beiträge an den 'Ireuhandfonds zu 
entriclnen; 

19. bittet den Generalsekretllr, zur Gewl\hrleistung der 
fristgerechten Umsetzung der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt und des darin enthsltenen Aktionsplans der 
Generalversammlung auf ihrer lilnfzigsten Thgung unter 
Betücksichtigung der Konferenzempfehlungen Vorschllige 
über alle denkbaren Möglichkeiten zur Gewährleistung der 
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funktionellen Sichetheit und Kontinuitllt von Maßnahmen zur 
Katastrophenverltlltung, Kalastropbenmildenmg und Ka1astro
pbenvorsorge ZU unterbreiten; 

20. erwartet, daß die Internationale Deknde fDr Kntastro
phenvorbeugung bei den Aktivitäten zur Begebung des 
lilnfzigsten 1ahrestages der Vereinten Nationen den ent
sptechenden Raum einnehmen wird; 

21. beschließt, spIItestens im 1ahr 2000 eine zweite 
Weltko~ über Katastrophenvorbeugung einzuberuf'en, 
wn pine GesamtiIberpriIg des während der Deknde Er
reichten vommebmen und eine Strategie fDr weitere Aktivitä
ten zur Vorbeugung von Katastrophen im einundzwanzigsten 
Jahrhundert auszuarbeiten; 

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten 'Thgung auf der Grundlage der bewährten 
Vorkehrungen fDr die erste Konferenz erste BIIlp&bbmgen fDr 
eine zweite Weltkonferenz fDr Katastrophenvorbeugung zu 
unterbreiten; 

23. ersucht den Generalsekretllr aqßerdem, der Versamm
lung auf ihrer lilnfzigsten Thgung einen Sachstandsbericht 
über die Durchfflhrung dieser Resolution und die \l:rwirkli
chung der Empfehlungen der vom Wutschafts- und SoziaIrat 
auf seiner Arbeitstagung 1994 vorgenommenen Halbzeiti1ber
prüfung der Durchfflbrung des Internationalen AktiODBJshmens 
filr die Internationale Deknde fDr Katastrophenvorbeugung 
vOIZUlegen. 

B 

74. Plenmsltvmg 
2. Dewnber 1994 

FRilHWARNKAP.AZlTÄTBN DES SYSTEMS DER VBREINTI!N 
NATIONEN IN·BIlZUG AUF NATURKATASTROPIIEN 

Die Generalversammlung, 

In Bekr4ftigung ihrer Resolutionen 461182 vom 19. De
zember 1991, 47ß68 vom 22. Dezember 1992 und 48157 vom 
14. Dezember 1993. 

unter Hinweis auf die Strategie von Yokohamn fDr eine 
sicherere Welt: Leitlinien fDr Vorbeo/!UOg, Vorsorge und 
Folgemuilderung bei Naturkatastrophen"';' die das Etgebnis der 
vom 23. bis 27. Mai 1994 in Yokohamn (Japan) shgehaItenen 
Weltkonferenz fDr Katastrophenvorheugung ist, und insbe
sondere darauf, daß die Frühwarnung und die effektive 
Verbreitung solcher Informationen SchIllsselfaktoren einer 
erfolgreichen Katastropbenvorbeugung und -vorsorge sind, 

in Anbetracht desaen, daß Naturkntastrophen und IIhnliche 
Katastrophen mit schlldlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
alljährlich eine sehr große Anzahl von 'lbdesopfem fordern 
und hohe Sachschäden VerutSl!Chen, 

Ilberzeugt, daß im ZlIsammeubang mit Naturkatastrophe 
und lIholichen Katastrophen mit schädlichen Auswirkungen 
auf die Umwelt eine vennehtte Sensibilisierung, Vorbeugung 
und Folgemuilderung sowie Vorsorge ootwendig sind, 

unter BerIlcksIchtlgung der bereits vorhandenen FrDhwarn
kapazitllten innerhalb des Systems der Vereioten Nationen, 
insbesondere innerhalb der Sekretariats-Hauptshteilung 
Humanitäre Angelegenheiten, des Umweltprograouns der 
Vereimen Nationen, der Weltorganisation fDr Meteorologie, 
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der WeltgesundheitsoJ:ganisation und der ErnlIhrungs- und 
Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten Nationen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, bei den OJEanen der 
Vereinten Nationen, die mit Frilhwamkapazitllten befaßt sind, 
DoppeIarbeit zu vermeiden, 

sich dessen bewqßt, daß die FrfIhwarnung zur VOrbeugung, 
Folgenmilderung und Vorsorge im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen und ähnlichen Katastrophen mit schädli
chen Auswirkungen auf die Umwelt ftIr alle Lilnder wichtig 
ist, insbesondere ftIr die Entwicklungslllnder, 

In Bekr4ftigung dessen, daß ein nachhaltiges Wutschafts
wachstum und eine hestandfähige Entwicklung ftIr die 
Vorbeugung und Vorsorge im Zusammenhang mit Naturkata
strophen und ähnlichen Katastrophen mit schädlichen Aus
wirkungen auf die Umwelt von wesentlicher Bedeutung sind 
und daß die betroffenen Regierongen und die internationale 
Gemeinschaft der Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
besondere Aufmerksamkeit widmen sollen, 

1. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Frilhwamkapazitllten 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen Bericht zu 
tastatten und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert 
und besser koordiniert werden können, um eine entsprechende 
Reaktion auf Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu gestatten, und 
außerdem in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge über 
den Thchnologietransfer im Zusammenhang mit der FrfIhwar
nung ZU unterbreiten, insbesondere in die Entwicklungs1Bnder, 
unter Berncksichtigung von Kapitel 34 der Agenda 21'" sowie 
der Gmndsätze der Strategie von Yokohama ftIr eine sicherere 
Welt: Leitlinien ftIr Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilde
rang bei Naturkatastrophen; 

2. ersucht den Generalsekretllr ClI4Perdem, in seinen 
Bericht Vorschläge über die Kapazitllt des Systems der 
Vereinten Nationen zur effektiven Koordinierung von Infor
tuntionen über Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen 
mit schlidlichen Auswirkungen auf die Umwelt aufzunehmen 
und diese Informationen an regionale, nationale und sektorale 
Frilhwarnkapazitllten weiterzuleiten. 

93. Plenmsiltung 
20. Deumber 1994 

49123. Internatinnale Nothilfe mr eine L6sung des FJflebt.. 
Hngsproblems, die WlederherstelIuug des all
gemeinen Friedens, den Wiederaufbau und die 
sozioilkonomlsche Entwicklong Im krIegszerstiIrten 
Ruanda 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resniution 812 (1993) des Si
cherheitsrats vom 5. Oktober 1993, in der der Rat den Mit
gliedstaaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
und den nichtstaatlichen OIganisationen eindringlich naheIeg
te, wirtschaftliche, finanzielle und humanitlire Hilfe zugunsten 
der ruandlschen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu ver
stärlcen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/211 vom 
21. Dezember 1993 mit dem TItel "Nothilfe ftIr den sozio
ökunomischen Wiederaufbau Ruandas", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekietlirs 
vom 3. August 199411ber Ruanda" und von der ~ des 
Präsidenten des Sichetbellsrats vom 10. August 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situa
tion betreffend Ruanda", 

nach BeJumdbmg des Berichts des GeneraIsekretli vom 
14. Oktober 1994 über Nothilfe ftIr den sozioökonomischen 
Wtederaufbau Ruandes76

, 

Unter BerllcksichtJgung der schwerwiegenden Folgen des 
Völkermords und der Zerstörung der wirtschaftlichen, sozia
len, biIdungsbezogenen und administrativen Infrastruktur, 

mit ekmAusdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastlo
phale lnnnanitIIre Lage der ruandischen Bevö1kerung, nament
lich der 2 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die in die 
C""",Uschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden mllssen, 

In Anerkennung dessen, daß bedingt durch aufeinan
derfolgende Episoden des Konflikts die Flüchtlinge ver
schiedenen Kategorien angehIIren, 

In Anbetracht dessen, daß der Konflikt viele verschiedene 
Arten von Opfern hervorgebracht hat, das heißt Flüchtlinge, 
zahlreiche Waisen, Witwen und Witwer, Behinderte, junge 
Menschen, die eine Schulausbildung benötigen, und andere 
Opfer der Situntion, 

betonend, daß die Krise in Ruanda in Anbetracht ihrer 
Auswirkungen auf die Länder der Region bei der Durch
ftlhrung des AktionspIans, der von der Regierung Ruandas, 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftIr 
F1ftchtlinge und der OIganisation der afrikanischen Einheit im 
Rahmen des am 4. August 1993 in Aruscha (Vereinigte 
Republik 'limsania) untel7.eichneten Friedensabkommens 
zwiachen der Regierong der Ruandischen Republik und der 
Ruandischen Patriotischen Front empfohlen WlllU,{', in einem 
regionalen Kontext gesehen werden muß, 

unter Berf1cksichtJgung des Umstands, daß infolge des 
völligen Zusammenbruchs der '\4lIkswirtschaft, des Mangels 
an menschlichen und technischen Ressourcen und des finan
ziellen Desasters in Ruanda Nothilfe, Normalisierung und 
Wiederautbau ftIr die wirtschaftliche Gesundung und die 
Entwicklung des Landes unabdingbar sind. 

In der ErwlJgung, daß das Friedensabkonunen von Aruscha 
einen geeigneten Rahmen ftIr die nationale Aussöhnung 
darstellt, 

mit ekm Ausdruck Ihres Dankes an diejenigen Stauten und 
zwiachenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
dem lnunani1liren Bedarf Ruandas entsprochen haben und auch 
weiterhin entsprechen, sowie an den Generalsekretli, der die 
Verteilung der humanitliren Hilfsgftter mobilisiert und koordi
niert hat, 

.. 8119941924; siehe OJIIdalll8cords uflhe Securlty Councll, Fony..nInth 
Year. Suppkmentfor July. August anti September 1994. 

"SlPRSTß994/42; siehe 0jJIzIe11es ProtoIaJU des SkltßriJe1tmJt3. 
NeruumdvfenJg_ Jahr, Resolutionen anti JlesddiJsse des _, 
1994: 

.,. A/49/516. 
" Al48l824-Sl2691S, Anblbtge I-VII; siehe 0jJ/da/ Records uflhe Securlty 

Counc/I, Fony.elghlh Year. Supp/ementfor October, Novembsr anti Deumlnr 
1993, ~ 8/26915. 



ß. R-"""'- olme tlbot weisung an einen Ban,,'."'" huB 35 

1. legt der Regierung Ruandas 1Illhe, sich auch weiterhin 
ZU bemühen, Bedingungen ZU schaffen, die der Rilckkehr der 
FlOchtllnge und ihrer WIedenmsiediung fllrderlich sind und die 
es den Vertriebenen ermöglichen, unter Bedingungen des 
Friedens, der Sicherheit und der Würde wieder in den Besitz 
ihres Eigentums zu gelangen; 

2. beglilckwilnscht den Generalsekretär zu den An
strengungen, die er unternommen hat, um die Autinerksamkeit 
der internationalen Gemeinschaft auf die humanitäre Krise zu 
lenken, in der sich Ruanda befindet; 

3. fordert alle StnRten, OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen, SonderorganiRationen und Rnderen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen OJganisatIonen sowie die 
internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen nach
driicklJch auf, jede mögliche finanzielle, technische und 

. materielle Hilfe zu gewIIbren, damit die Wtederherstellung der 
Grundversorgung erleichtert wird, die WJrtschaft wieder in 
Gang kommt und der Wiederaufbau der sozialen und wirt
schaftllchen Infrastroktnr Ruandas sowie die Rilckkehr und 
Wtederansiedlung der Flllchtlinge und Binnenvertriebenen in 
Ruanda gesichert ist; 

4. bittet alle StRRten, die OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, Nothilfe zu gewähren, um die Wiedereinglie
derung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Gesellschaft 
und den Abschluß des demokratischen Prozesses zu erleich
tern, damit in Ruanda wieder ein dauerhafter Frieden her
gestellt wird; 

S. fordert alle StnRten, insbesondere die GeberIIlnder 
nachdriicklich auf, großzügige Beiträge an den Trenbandfnnds 
zu entrichten, der vom Generalsekretär am 14. Juli 1994 zur 
Finanzierong der humanitären HiIfs- und Wiederaufbau
programme in Ruanda geschaffen wurde; 

6. bittet alle StRRten sowie die internationalen Finanz
inatitutionen, auf die finanziellen BedflIfnisse Ruandas zu 
reagieren, damit Ruanda die Wiederherstellung und die 
ordaungsgemllße Tlltigkeit der staatlichen InstItutionen 
gewllhrleisten kann; 

7. ersucht die Regierong Ruandas und die Rnderen 
beteiligten Partner (die Organisation der afrikanischen Einheit 
und das Amt des Hohen KommiSSlJl'$ der Vereinten Nationen 
fIIr FlOchtllnge), insbesondere auch die StRRten der Suhregion, 
unverzftglich zusammenzutrete, um sich im Rahmen des 
aufgnmd des Friedensabkommens von Aruscha verabschiede
ten Aktionsplans auf einer suhregionalen Konferenz mit den 
Problemen im Zusammenbaug mit den mandischen Flllcht
lingen auseinanderzusetzen; 

8. ersucht den Generalsekretär, in jeder erdenklichen 
Weise behilflich zu sein, um die Festigung des allgemeinen 
Friedens in Ruanda zu unterstIItzen und der Generalver
sammlung auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung einen Bericht üher die 
DurchfUbrung dieser Resolution vo:rzulegen; 

9. beschlitifJt, auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung den Punkt 
"Internationale Nothilfe fIIr eine Lösung des Flllchtlings
problems, die Wiederherate11ung des allgemeinen Friedens, 
den Wtederaufbau und die sozioökonomische Entwicklung im 
kriegszerstörten Ruanda" zu behaudeln. 

74. Plenan/tvmg 
2. Dezember 1994 

49124. Sonderbllfe fiIr LiInder, die F1l1chtliDge aus Ru· 
anda anfnebm~ 

Die Generalversammlung, 

1IfJCh Behtmdlung des Punktes "Sonderhilfe fIIr Länder, die 
Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen", 

eingedenk der ernsten Krise, die Ruanda in seInen Grund
festen erschüttert hat, 

tief beunruhigt über die massenhafte Anwesenheit von 
FlOchtllngen aus Ruanda im Hoheitsgebiet der Nachbarlllnder, 
das heißt in Burundi, Uganda, der Vereinigten Republik 
Thnsania und Zaire, 

besorgt üher die offenknndigen Auswirkungen dieser 
massiven Flllchtllngsstr!lme auf die gnmdlegende Infrastruktur 
und auf das Leben und die Vermögenswerte der örtlichen 
Bevölkerong in den Nachbarstaaten Ruandas, 

sowie eingedenk der umfangreichen materiellen Zer
stlIrungen, der Verschlechterung der wirtschaftlichen, sozialen 
und medizinischen Infrastruktur und der ökologischen Verwft
stung in den Gebieten, die Flllchtllnge aus Ruanda aufnehmen, 

ernstJu{t besorgt über die Auswirkungen, die Epidemien in 
diesen Gebieten auf die Gesundheit der Bevölkerong in den 
Ländern haben, die Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen, 

feststellend, daß bei der in diese Gebiete gesandten humani
tären Hilfe nach Möglichkeit das Ausmaß der BedfIIfnisse der 
örtlichen Bevölkerong berIIcksichtigt werden sollte, 

ih der Erkenntnis, daß die Länder, die Flllchtlinge aus 
Ruanda aufnehmen - und bei denen es sich durchweg um aJn 
wenigsten entwickelte Länder handelt -, sich nach wie vor 
einer äußerst kritischen wirtschaftlichen Situation gegen
übersehen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierongen der 
Länder, die FlIlcht1inge aus Ruanda aufnehmen, fIIr die Opfer, 
die sie auf sich nehmen, indem sie ihnen Zuflucht und Gast
freundschaft gewähren, 

besorgt üher die spfIrliche Hilfe, die der örtlichen Bevölke
rung der Länder gewllhrt wird, die Flllchtlinge aus Ruanda 
mdnehmeQ, und betonend, daß diesen Ländern auch weiterhin 
Sonderhilfe gewährt und diese Hilfe noch erhöht werden muß, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck üher die gra
vierenden sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und 
ökologischen Auswirkungen der maasenhaften und un
vorhergesehenen Anwesenheit von Flüchtlingen in den 
NachbarIlIndern Ruandas; 

2. spricht den Regierongen Burundis, Ugandas, der 
Vereinigten Republik Thnsania und Zaires Ihre Anerkennung 
aus fIIr die Opfer, die sie gebracht haben, und fIIr ihre Ent
schlossenheit, auch weiterhin ihr möglichates zu tun, um den 
FlIlcht1ingen aus Ruanda beizustehen, !rotz der Beschrilnknn· 
gen, ·die ihnen ihre begrenzten Ressourcen auferlegen; 

3. bittet nachdriicldlch alle StRRten sowie die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und fmdert die 
internationalen F'manz- und Entwick1ungsinatitutionen auf, 
jede mögliche finanzielle, technische und materielle Hilfe ZU 
gewähren, um die Wiederherstellung der grundlegenden 
Dienste in den Ländern, die Flüchtlinge aus Ruanda auf
nehmen, ZU erleichtern; 



4. ersucht den GeneraIsekreUIr, der Genera1\'e[1!1l1J1mlung 
auf ihrer flInfzigsten Tagung einen Bericht Uber die An
schlußmaßnahmen an diese Resolution vorzulegen. 

74. Pleruus/tvuIg 
2. Dezember 1994 

4'125. Begebnng des fflnfzIgsfen JIIhn!sIags des Endes des 
Zweiten Weltkriegs 

Die Generalversanunlwtg, 

unter Hinweis darauf, daß es 1995 flInfzig Jahre her sein 
wird, daß der Zweite Weltkrieg, der unsägliches Leid über die 
Menschheit gebracht bat, zu Ende ging, 

betonend, daß dieses historische Ereignis die Bedingungen 
tllr die Schaffung der Vereinten Nationen schuf, die aufgeru
fen sind, die kommenden Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren, 

In feierUcher Bekrliftigung des entschlossenen Eintretens 
aller Mitgliedstaaten tllr die Ziele und GnmdsllJ7e der Charta 
der Vereinten Nationen und der von ihnen als Mitglieder der 
Organisation übernommenen VerpfIicbtongen, 

sowie betonend, daß das Erbe des Zweiten Weltkriegs 
überwunden werden sollte und daß alle M"ttglioosJaaten bei der 
Schaffung eines nenen KIimas der internationalen Harmonie 
zusammenarbeiten sollen, 

die Aqffassung vertretend, daß die MitgiiedsJaaten alles in 
ihren Kräften Stehende tun sollen, um den gegenwärtigen 
bewaffneten Konflikten ein Ende zu seJzen, das Auftreten 
solcher Konflikte in Zukunft zu verbindern und Strei\igkeiten 
ausschließlich mit friedlichen Mitteln beizulegen, in Oberein
stimmung mit der Charta und auf eine Weise, die den Welt
frieden, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit 
nicht gefährdet, 

ferner betonend, daß es im lntel 55 E der gesamten Mensch
heit ist, die Rolle und Effizienz der Vereinten Nationen als 
zentraler Bestandteil des Systems der kollektiven Sicherheit 
und als wirksames Instrument zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit aktiv zu tllrdern, 

1. erkliJrt das Jahr 1995 zum Internationalen Jahr des 
Gedenkens an die Opfer des Zweiten Weltkriegs; 

2. fordert alle Staaten und Völker auf, den flInfzigsten 
JabresJag des Endes des Zweiten Weltkriegs feierIicb zu 
begehen; 

3. beschließt, am 18. Oktober 1995 zum Gedenken an die 
Opfer des Krieges eine feierliche Sondersitzung zu ver
anstalten; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
MaßnaIunen zur DurchtlIbrung dieser Resolution zu ergreifen. 

74.Ple~ 
2. Dezember 1994 

4'/26. SUdatJantlsehe Zone des FrIedens und der Zu
sammenarbeit 

Die Genera1versanunlwtg, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 41111 vom 27. Oktober 
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi-

schen Atiikn und SIIdamerikn feierlich zur 'SOdatJantiscben 
Zone des Friedens und der 7.osammenarbeit" erkUlrt bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre spliteIen Resolutionen zu 
dieser Angelegenheit, so auch Resolution 45/36 vom 
27. November 1990, in der sie erneut erkUlrt bat, daß die 
Staaten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirt
schaftlichem, wissenschaftllchem, technischem und kuItnrel
Iem Gebiet sowie in anderen Bereichen verstib:kt und schneller 
zusammenzuarbeiten, 

erneut erklilrend, daß die Fragen des Friedens und der 
Sicherheit sowie diejenigen der Entwicklung miteinander 
verknflpft und nicht _einander zu trennen sind, und die Auf
fassung ~e.tlletend, daß eine auf Frieden und Entwicklung 
gerichtete Zusammenarbeit zwischen allen Staaten, ins
besondere zwischen den Staaten der Region, filr die Fan:Ierung 
der Ziele der SOdatJantischen Zone des Friedens und der 
ZlIsammelJllfbeit unerlliBIich ist, 

Im BewqfJtsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone der 
Erhaltung der Umwelt der Region beimessen, und in An
erkennung der Bedrohung, die eine Verscbmutzung jedweden 
Ursprungs filr die Meeres- und KOatenumwelt, ihr ökologi
sches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt, 

im Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Besorgnis 
über die F'IScbereimetboden und _praktiken, die zur Uber
mäßigen Ausbeullmg der lebenden MeeresIessourcen fIlbren, 
insbesondere der weit wandernden und gtenzllberschreitenden 
Fischbestilnde, sowie darauf, daß diese Methoden und Prakti
ken sich nachteilig auf die Erhaltung und Bewirtschaftung der 
lebenden Ressourcen der Meeresomwelt sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der ausschließlichen Wn1SCbaftszonen aus
wirken, 

1. unterstrrdcht, wie wichtig Zweck und Zielsetzung der 
SOdatJantischen Zone des Friedens und der ZusammelJllfbeit 
als GrandIage filr die F!lrderung der Znsamm<anarbeitzwischen 
den Ländern der Region sind; 

2. fordert alle Staaten auf, hei der Förderung der in der 
Erk1/lrung des SUdatJantl'k zur Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit festgelegten Ziele des Friedens und der 
Zusammenarbeit zu kooperieren und alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die mit diesen Zielen sowie mit der Charta der 
Vereinten Nationen und einscblllgigen Reso1utionen der 
Vereinten Nationen unvereinbar sind, insbesondere Maß
nahmen, die Spannungs- und potentielle Kont1iknritnationen in 
der Region verursachen beziehungsweise verscbllrfen können; 

3. begrqfJt mit Btifriedtgung die Veranstaltung der dritten 
Tagung der MitgliedsJaatM der Zone am 21. und 22. Sep
tember 1994 ln Brasilin und nimmt Kenntnis von der Schluß
erk1/lrung, der Erk1/lrung Ober die Entnnk\earisierung des 
SOdlIt1antik, der Erk1/lrung Ober die MeeresomweIt, der 
Erk1/lrung Ober Zusammenarbeit zwischen GescblIftsunterneb
men im SOdatIantik und von dem von der Tagung verabschie
deten Beschluß über die Einsetzung eines Stlindigen Aus
schusses der SOdatJantischen Zone des Friedens und der 
Znsammenarbeit78; 

4. begrlfJt das Übereinkommen, das in Brasilin mit dem 
Ziel geschlossen wurde, die Demokratie und den politischen 
Pluralismus zu fIIrdern und im Einklang mit der Erklärung und 

" A/49/467. _gel-V. 
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dem Aktionsprogramm von Wien, die am 23. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschemechte verabschiedet 
wurden,., die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu verteidigen und darl1ber hinaus im Hinblick auf die 
Erreichung dieser Ziele zusammenzuarbeiten; 

5. nimmt Kennlnis von dem gemtIß ihrer Resolu
tion 48/23 vom 24. November 1993 unterbreiteten Bericht des 
GeneralsekretiIrs vom 14. Oktober 199480; 

6. beg1#ßt mYJeniem die Fortsclnitte, die in jüngster Zeit 
auf dem Wege zum vollen Inkrafttreten des Vertrages über das 
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kanbik 
('I1atelolco-Vertrag)·' ffIr alle Staaten in Lateinamerika und der 
Karibik erzielt worden sind, wodurch die Stellung der Ver-
tragsregion als kernwaffenfreie Zone in nächster Zeit konsoli
diert werden kann; 

7. beg1#ßt ferner die Bemlihungen um die umsetzung 
der Erklllrung über die Entnuklearisierung Afrikas82, die zum 
Abschluß eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika ffIhren; 

8. bekriJftJgt die Wichtigkeit des SDdatiantiks ffIr den 
globalen Seeschiffabrts- und Handelsverkebr sowie ihre 
Entschlossenheit, die Region ffIr alle Tätigkeiten zu erhalten, 
die durch das Völkergewohnheitsrecht, wie es in dem See
rechtsiIbereinkommen der Vereinten Nationen" seinen Nie
derschlag gefunden hat, geschlitzt werden; 

9. heißt SDdafrika in der Gemeinschaft der siIdatlanti
schen Staaten wlJrmstens willkommen; 

10. dankt der intemationalen Gemeinschaft ffIr ihre 
Bemlihungen, insbesondere ffIr die kilIZlich verabschiedeten 
Resolutionen des Sicherheitsrats, die auf die Herbeifilbrnng 
eines dauerhaften Friedens in Angola und Liberin abzielen, 
und begrllßt insbesondere die am 31. Oktober 1994 erfolgte 
Paraphierung des Protokolls von Lusaka durch die Regierung 
Angolas und die Nationale Union ffIr die völlige Unahhlingig
keit Angolas; 

11. spricht den Mitgliedstaaten und humanitären Organi
sationen ihre Anerkennung aus ffIr ihre Bemlihungen um die 
Gewllhrung von Notstandshilfe an Angola und Liberia und 
bittet sie nachdrilcklich, diese Hilfe fortzusetzen und zu 
verstärken; 

12. beglUckwlJnscht die Regierung Nigerins zu der 
wertvollen Arbeit, die sie seit der Thgong in Abuja im Jahre 
1990 als Koordinator der slIdatlantischen Zone des Friedens 
und der Zusammenarbeit geleistet hat, und verleiht ihrer 
Befriedigong Ausdruck Dber die konstruktlve Mitwirkung aller 
Mitglieder der Zone in demselben Zeitraum; 

13. beg1#ßt die Angebote der Regierung Südafrikas, 
Argentiniens und Benins, 1995, 1996 und 1997 die vierte, 
flInfte und sechste Ministertagung der Zone auszurichten; 
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Tagesordnungspun lOS, Dokument AJ5'17S. 
" 0jfIcial Ruords of Ihe Thlrd Unlted Nations Cm(eren&8 os Ihe l.aw of 

Ihe Seo, Vol. XVD (V_clnmg der V_ Neilonen. Best.
Nr. E.84.V 3). Dokument AlCONF.621122. 

14. beg1#ßt at4Perdem das Angebot der Regierung 
Namibins, Anfang 1995 eine Thgung der HandeJs.. und 
Industrientinister der Staaten der Zone auszurichten; 

15. betont, wie wichtig die Ergebnisse der im Juni 1992 in 
Rio de Janeiro veranstalteten Konferenz der Vereinten Natio
nen Dber Umwelt und Entwicklung ffIr die Zone sind, und hebt 
als besonders bemerkenswerte Ergebnisse die Verabschiedung 
der Rio-Erklllrung über Umwelt und Entwicklunt' und der 
Agenda 21"' sowie des RabmenlIbereink der Vereinten 
Nationen Dber KlimaJinderungenSS und des Übereinkommens 
Dber die biologische Vielfalt'" hervor, in der Oberzeugong, daß 
ihre Durchfilhrung die Gnmdlage ffIr die Zusammenarbeit 
innerhalb der Zone und zugonsten der internationalen Gemein
schaft insgesamt stärken wird; 

16. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Staaten der 
Zone auf Wunsch geeignete Hilfe bei ihren gemeinsamen 
Bemlihungen um die Verwirklichung der Ziele der Zone 
gewiibren; 

17. ersucht den Generalsekretär, die Durchfilhrung der 
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange1e
genheit zu verfolgen und der Generalversammhmg auf ihrer 
filnfzigsten 'Thgung einen Bericht vorzulegen, in dem er unter 
anderem die Auffassungen der Mitgliedstaaten berlIcksichtigt; 

18. beschließt, den Punkt 'SlIdatIantische Zone des 
Friedens und der Znsammenarbeit" in die vorläufige 'IlIges
ordnung ihrer filnfzigsten Thgong lI1Ifzunebrnen. 

74. Plenarsitvmg 
2. Dezpmber 1994 

49/27. Dle Situation der Demokratie und der Menschen
rechte In Haiti 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Belumtllung des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschemechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46fT vom 11. Oktober 
1991, 46/138 vom 17. Dezember 1991, 47/20 A vom 
24. November 1992, 47120 B vom 20. April 1993, 48IZ1 A 
vom 6. Dezember 1993 und 48/27 B vom 8. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen und Beschlilsse 
des Sicherheitsrats, des Wirtschafts.. und Sozinlrats und der 
Menschenrechtskommission zu dieser Frage. 

ferner unter Hinweis auf die einsch1llgigen Resolutionen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zu dieser Frage, 

.. Repott of Ihe Unlted Nations Coo{eTen&8 os _ tmtl 
DeveIopment, RIo tIe JQM/ro. 3-14 June 1992 (AiCONF.lS1I26IRev.l (VoJ.l 
und Vol J/Kmr.l, VoJ. n. VoJ. m und VoJ. III/Korr.l» (VoriIfIImtllclmog der 
V_ NatIonen, Best.-Nr. E.93.I.8 mit KmrIgonda), VoJ. I: _ 
Adopted by Ihe Coofermc., ResoIution I, Anlage L 

" AlAC.'J37nB (Teil ß)/Add.l und Korr.l, AnImog L 
.. SIebe UmweItprogmmm der V_ NatIonen, ComI<mlIon on 

1IIoIog/alI DIwrsIty (Zentrum l1lr _ des Ptogtwmus l1lr Umwe!tt=bt 
und UmweIIlllstftntlonen),lDDi 1992. 



38 GeruoraI ......... n!ung-Neummdol ... /pteTagung 

unter Hinweis auf die Vereinbarung von Governors Js1and8'1 
und den damit zusammenhängenden Pakt von New York"", 

eingedenk der am 22. August 1994 in Paris veranstalteten 
Geberkonferenz, 

betonend, daß es notwendig ist, daß die internationale 
Gemeinschaft die techniscl)e, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti auch weiterhin unterstfltzt, 

mit Genugtuung über die betd!chtlichen Fortschritte, die bei 
der Durcbftihrung der Vereinbarung von Governors Jslaod, des 
Paktes von New York und der Verwirklichung der in ihren 
Resolutionen enthaltenen Zielsetzungen der Vereinten Natio
nen erzielt worden sind. 

sowie mit Genugtuung darliber, daß PrIlsident Jean
Bertrand Aristide am 15. Oktober 1994 nach Haiti zurflckge
kehrt ist und mit ibm die Demokratie im Geiste der nationalen 
Aussöhnung wiederheIgestellt worden ist, 

ferner mit Genugtuung aber die nach der ROckkehr von 
PrIlsident Aristide eingetretene Verbesserung der Menschen
rechtssituation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
vom 23. November 1994 über die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti", insbesondere von seinen 
Empfehlungen betreffend das Mandat der Internationalen 
Zivi1mission in Haiti, 

I. spricht allen Staaten, die das baitianische Volk bei 
seinen Bemfthungen um die Rflckkehr zu einer verl'assungs
mäßigen Ordnung und Demokratie begleitet haben, Ihren Dank 
aus; 

2. verleiht Ihrer Genugtuung Ausdruck über die Rflck
kehr von PrIlsident Aristide in sein Land. die zur HerbeifUh
rung eines dauerhaften Friedens, zur Förderung der Demokra
tie, zu nationaler Aussflhnung und zur Schaffung der ent
sprechenden Vomussetzungen für die DurcbfiJbrung der 
verschiedenen Wiederaufbau- und Entwicklungsprogmmme 
Haitis beiträgt; 

3. wUrd/gt die Bemfthungen Präsident Aristides, seiner 
Regierung, der baitianischen Führungsspitze und der recht
mäßigen staatlichen Organe, die geschaffen wurden, um das 
Land aus der Krise und in die Gemeinschaft der Nationen 
zurflckzuf!lhren; 

4. Ist etfreut über die Fortschritte, die bei den Vor
bereitungen für die möglichst baldige Abhaltung von ParIa
meots- und Gemeindewahlen im Einklang mit der Verfassung 
Haitis erzielt worden sind, als weiteren Schritt auf dem Wege 
zur Stärkung der Demokratie in Haiti: 

5. begr4fJt mit lebhqfter Genugtuung die Emennung des 
neuen Sonderbeauftragten des GeneraIsekretli und dankt dem 
ehemaligen Sooderabgesandten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen und des Genera1sekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten für seine Arbeit; 

" SleheAl47i97S-S126063.ZIlTer 5; siebe OjJkfalRecords uftheSecurity 
Counci/, Forty-sevemh Year. Suppkmsafor JuJy, Augusttmd September 1993. 
Dokument SI26063. 

.. Al47/IOOO.st26297, Anhang; siebe 0jJkfal Records uf the Security 
CounciI, Forty-seventh Yem; Suppkmsafor JuIy. AugusttmdSep/8mber 1993, 
Dokument Sf1Jl2rl1 • 

.. Al49/689. 

6. wlJnligt die Zusamwmarbeit zwischen dem Ge
neralsekretllr der Vereinten Nationen und dem Generalsekretllr 
der Organisation der amerikanischen Staaten und ersucht um 
die rasche Rilckkebr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti mit der Aufgabe, die Einbaltung der 
Menscbenrecbtsverpflichtungen zu verifizieren, die Haiti 
eingegangen ist, nlimlich die Acbtung vor den Recbten aller 
Haitianer zu fördern und zur Stärkung der demokratiscben 
Institutionen beizutragen; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und die 
staatlichen und oichtgtaatJjcben OIgaoisationen nac1uJracklich 
auf, ihre techniscbe, wirtschaftliche und finanzielle Zu
sammenarbeit mit Haiti auszuweiten, um die wirtscbaftlicben 
und sozialen Entwicklungsaostrengungen Haitis zu unter
stlItzen und die für die Rechtsprecbung und die Gewähr
leistung der Demokratie, der Achtung vor den Menscbenrecb
ten, der politischen Stabilillit und der wirtscbaftlichen Entwick
lung verantwortlichen baitianischen lnatitutionen zu stärken: 

8. ersucht den Generalsekretär, die Regierung Haitis bei 
ihren Bemfthungen um den nationalen Wiederaufbau und die 
Entwicklung Haitis zu unterstlItzen, um ein gIIostiges Umfeld 
für die Eo:ichtung einer dauerhaften Demokratie und die volle 
Achtung vor den Menschenrechten zu schaffen: 

9. ersucht den Generalsekretlir tl14/Jerdem, die Koordioie
rung der Bemfthungen sicherzustellen, die das System der 
Vereinten Nationen unternimmt, um im Rahmen angemessener 
Antwortmaßnahmen humanitäre Hilfe zu gewähren und den 
Eotwicklungsbedarf Haitis zu decken; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung einen Bericht über die DurcbfiJbrung dieser 
Resolution vorzulegen: 

11. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" in die vorläufige Thges
ordnung ihrer flInfzigsten Thguog aufzunehmen. 

49128. Seerecht 
Die Genemlversammlung, 

75. Ple1VJ1'Sitvmg 
5. Dezember 1994 

im Bewußtsein der grundlegenden B~ des See
rechtsflbereinkommens der Vereinten Nationen für die 
Wahrung und Stärkung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

in Anerkennung des universellen Charakters des Überein
kommens und der durch das Übereinkommen geschaffenen 
Rechtsordnung für die Meere und Ozeane, die die interna
tionale Kommunikation erleichtern und die friedliche Nutzung 
der Meere und Ozeane, die faire und effiziente Nutzung ihrer 
Ressourcen, die ErhaIbmg ihrer lebenden Ressourcen und das 
Studium. den Schutz und die Erhaltung der MeeresumweIt 
fördern wird. 

In Anbetracht desaen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erkllirt hat, daß der Meeres
baden und der MeeresunteIgrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugoisae (IID folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, sowie in Anbetracht 
dessen, daß das Öbereinkommen die für das Gebiet und seine 
Ressourcen geltende Recbtsordoung festlegt, 



U. Resolnffmnm ohne 'Obm weisung an einen &"1,'6 SSI huB 39 

mit GenUgtuun~ die am 28. Juli 1994 erfolgte Ver
abschiedung des inkommens zur Durchfllhrung des 
Teiles XI des Seerechtsilbereinkommens der Vereioten 
Nationen vom 10. Dezember 1982"" (im folgenden als "Durch
filhnmgsübereinkommen" bezeichnet), durch das die weltweite 
Thilnabme ao dem Seerechtsi1bereinkommen erleichtert 
werden soll, 

in Anbetracht dessen, daß das Inkraftbeten des Seerechts
übereinkommens am 16. November 1994 ein historisches 
Ereigois in den internationalen Beziehungen und in der 
Entwicklung des Völkerrechts darstellt, 

sowie mit Genugtuung über die Abhaltung der ersten 
Thgung der Internationalen Meeresbodenbehörde ao ihrem Sitz 
in Jamaika, 

erfreut über die Abhaltung einer Thgung der Vertragsstaa
ten des Seerechtsübereinkommens über die Schaffung des 
Internationalen Seegerichtshofs BOl 21. und 22. November 
1994 in New York, 

feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsübereinkom
men die durch das Seerechtsübereinkommen geschaffenen 
Institutionen kostengünstig sein müssen, 

sowie feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsilberein
kommen die Internationale Meeresbodenbehörde einen 
eigenen Haushalt hat und daß die Verwa1tungskosten der 
Behörde zunächst aus dem ordentlichen Haushalt der Ver
eioten Nationen bestritten werden"', 

Q1U!rkennend, daß die Internationale Meeresbodenbehörde 
nach dem Seerecbtsilbereinkommen eine autonome Organisa
tion ist, 

unter Hervorhebung des in dem Seerechtsi1bereinkommen 
festgelegten Grundsatzes, wonach die Probleme des Mee
resraumes eng miteinaoder verbunden sind und als Ganzes 
berrachtet werden müssen, 

daher Uber.teuc:ü der Bedeutung, die der jährlichen 
Behaod1ung und fung der das Seerecht betreffenden 
Gesamtentwicklungen durch die Generalversammlung als der 
filr eine solche 'ObCrprnfung zuständigen glohalen Institotion 
zukommt, 

sich der strategischen Bedeutung bewl!ßt, die dem See
rechtsilbereinkommen als Rahmen filr das nationale, regionale 
und globale Vorgehen im Meeresbereich zukommt, wie dies 
auch von der Konferenz der Vereioten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21 aoerkaont 
wurde"', 

im Bewt#tsein der Bedeutung, die der wirksamen Durch
führung des Seerechtsilbereinkommens und seiner einheitli
chen und kohilrenten Anwendung zukommt, sowie der 
Notwendigkeit, eio harmonisches Zusammenwirken bei der 
Nutzung der Ozeane zu f6rdern und günstige Bedingungen filr 
Frieden und Ordnung in den Ozeanen zu schaffen, 

unter Hinweis daranf, daß sie in ihrer Resolution 37/66 
vom 3. Dezember 1982 hiIligle, daß der Generalsekretlir die 

.. Resolution 4&'263, AoJage. 
" __ 481263, 2'Jffer 8 uad außerdtmAbsclmllt 12'Jffer 14 der 

AoJage zu dem 0bereInIr0mmen zur DurchffIImmg des Telles XI des 
~derV_Nadonenvom 10. Dezember 1982. 

ihm gemäß dem Seerecbtsilberelnkommen und den damit 
znsammeuhllngenden Resolutionen der Dritten Seerechts
konferenz der Vereioten Nationen übertragenen Verant
wortlichkeiten sowie die sich daraus ableitenden Aufgaben 
übernimmt, die spitter im Bericht des Generalsekretärs im 
einzelnen ~ftIhrt und von der Genera1versammlung 
gebilligt wurden", 

Kenntnis nehmend von den zusätzJichen Veraotwort1ich
keiten, die dem Genera1sekretllr aus dem Inkrafttreten des 
Seerechtsübereinkommens erwachsen, 

in Anerkennung der Folgen, die sich filr die Staaten aus 
dem Inkraftbeten des Seerecbtsilbereommens aufgrund der 
sich daraus ableitenden Rechte und Pflichten ergeben, sowie 
des zunehmenden Bedarfs der Staaten, inabesondere der 
Entwicklungsstaaten, ao Rat und Hilfe bei der Durchfllhrung 
des Obereißkommens und beim Auf- und Ausbau ihrer 
Kapazitäten, damit sie aus der durch das Übereinkommen 
geschaffenen Rechtsordnung filr die Meere und Ozeane vollen 
Nutzen ziehen können, 

im Bewl!ßtsein der Notwendigkeit, die internationale 
Zusammenarbeit, insbesondere auf subregiona1er und regiona
ler Ebene, ZU fllrdem und ZU erleichtern, um die genrdnete und 
bestandfähige Entwicklung der Nutzung der Ressourcen der 
Meere und Ozeane ZU gewährleisten, 

1. erinnert an die historische Bedentung des Seerechts
übereinkommens der Vereioten Nationen als eioes wichtigen 
Beitrags zur Wahrung des Friedens. der Gerechtigkeit und des 
Fortschrittes filr alle Völker der Welt; 

2. bringt Ihre tiefe Befriedigung Vl1II Ausdruck über das 
Inkraftbeten des Übeieinkommens; 

3. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, 
Yertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens wie auch des 
Übereinkommens zur Durchfllhrung des 'ThiIes XI des See
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De
zember 1982 zu werden, um das Ziel der weltweiten Teil
na1une zu erreichen; 

4. bringt Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über die 
Schaffung der Internationalen Meeresbodenbehörde; 

S. begrtqJt die erste Thgung der Vertragsstaaten des 
Seerechtsübereinkommens zur Frage der Errichtung des 
Internationalen Seegerichtshofs; 

6. bringt artJerdem Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über 
die Fortschritte, die bei der Errichtung des Internationalen 
Seegerichtshofs und der Kommission zur Begrenzung des 
Festlandsockels verzeichnet werden; 

7. bekr4frlgt den einheitlichen Charakter des Seerechts
übereinkommens; 

8. fordert die Staaten auf, ihre einzeIstaatlichen 
Recbtsvorschriften den Bestimmungen des Übereinkommens 
anzupassen und die konsequente Anwendung dieser Be
stinnnungen sicherzustellen; 

9. ersucht den Generalsekretlir, seinen Beschluß in 
Ziffer 8 der Resolution 481263 vom 28. Juli 1994 umzusetzen 
und dabei die Beschlüsse und Empfehlungen der Vorberei-

" Al38lS7O, ZIll'em 41 und 42. 
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tungskommission für die Internationale Meeresbodenbcbörde 
und für den Internationalen Seegericbtshof (im folgenden als 
"Vorbereitungskommission" bezeichnet) zu betl!cksichtigen; 

10. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, aus den 
vorhandenen Ressourcen die für die Thgungen der Vertrags
staaten des Übereinkommens und für die Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels erforderlichen Dienste 
bereitzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär ferner, im Rabmen der 
vorhandenen Ressourcen vom 15. bis 19. Mai 1995 in New 
York eine Thgung der Vertmgsstaaten über die Organisation 
des Internationalen Seegerichtshofs abzubalten und ent
sprechend den Empfehlungen der Vorbereitungskonunission 

. und des Beschlusses der Thgung der Vertragsstaaten vom 
22. November 1994 vor dem 16. Mai 1995 einen Bediensteten 
der Vereinten Nationen zu bestimmen, der mit der Aufgabe 
betraut wird, mit Unterstl!tzung eines Sekretariats die prakti
schen Vorbereitungen für die Organisation des Gerichtshofs zu 
treffen und namentlich auch eine Bibliothek einzurichten; 

12. beschließt, jllbrlich eine Überprl!fung und Bewertung 
der Durchfilbrung des Übereinkcmmens und anderer die 
Meeresangelegenbeiten und das Seerecht betreffender Ent
wicklungen vorzunehmen; 

13. dankt dem Genemlsekretär für seinen gemäß Ziffer 24 
der Versammlungsresolution 48/28 vom 9. Dezember 1993 
erstellten Bericht vom 16. November 1994'" und ersucht ihn, 
die darin beschriebenen Aktivitliten sowie die auf eine Stär
kung der Rechtsordnung der Meere und Ozeane abzielenden 
Aktivitären durchzufl!hren; 

14. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den Aufgaben 
und der Rolle der Abteilung Meeresangelegenheiten und 
Seerecht im Sekretnriats-Bereich Rechtsangelegenheiten, die 
zur breiteren Akzeptanz und rationalen und konsequenten 
Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens bei
getragen hat; 

15. ersucht den Generalsekretär, die iIun mit der Ver
abschiedung des Übereinkommens übertragenen Aufgaben"' 
weiter wahrzunehmen und ebenso die sich aus dem Inkraft
treten des Übereinkommens ergebenden Aufgaben zu erfiIIlen, 
insbesondere durch 

a) die jllbrliche Erstellung eines umfassenden Berichts, 
zur PrlIfung durch die Versammlung, über Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Seerecht unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritte auf diesem 
Gebiet, der auch als Grundlage für die Berichte an alle 
Vertrngsstaaten des Übereinkommens, die internationale 
Meeresbodenbcbörde und die zustlindigen internationalen 
Qrganisationen dienen könnte, dessen Brste\1ung nach dem 
übereinkommen zu den Aufgaben des GeneralsekretlI 
gehört."'; 

b) die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Prüfung und 
Beschlußfsssung durch die Versammlung oder andere zustän
dige zwischenstaatliche Foren sowie die Durchfllbrung von 
Sonderstu:lien, unter anderem durch die Vemnstaltung von 
Thgungen von Sachverständigengruppen mit dem Ziel, zu 

" A/491631 und Kotr.1. 
.. SIebe ResoIUIioJJ 37166. 
" Anikel319 Absatz 2 a) und Absatz 3 a) I) des Üborefnkmnmens 

einem besseren Verstlindnis der Bestimmungen des Überein
kommens zu gelangen und ihre wirksame Anwendung zu 
erleichtern; 

c) die regelmäßige Erstellung von Sonderberichten zu 
bestimmten aktueDen Themen, insbesondere auf Anforderung 
von zwischenstaatlichen Konferenzen und Organen, und die 
Bereibrellung von SekretariatsdIe für solche Konferenzen 
im Einklang mit den BeschlOssen der Versammlung; 

d) die Stärkung des bestehenden Systems für die Samm
lung, Zusammenstellung und Verbreitung von Informationen 
über das Seerecht und damit zusammenhllngende Fragen 
sowie, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 
Organisationen, den Aufbau eines zentmlisierten Systems mit 
integrierten Datenbanken zur BereibreUung von koordinierten 
Informationen und Beratung unter anderem aber Rechtsvor
schriften und Meerespolitik, unter BerOcksichtigung von 
Kapitel 17 Absatz 17.117 e) der Agenda 21", sowie die 
Scbsffung eines Systems zur Unterrichtung der MitgliedSlsaten 
und der zustlindigen internationalen Organisationen und 
Organe über von den Staaten und zwischenstaatlichen Organen 
vorgelegte Informationen allgemeinen Interesses; 

e) die Ergreifung von Maßnahmen, die gewllbrleisten, 
daß die Organisation über die institutionelle Kapazität verfilgt, 
um Anträgen von Staaten, insbesondere Entwicklungsstaaten, 
und 7J'stllndigen internationalen Organisationen auf Beratung 
und Hilfestellung entsprechen zu können und zuslitzliche 
MHgIicbkeiten der Unterstützung für auf nationaler, subregio
nalet und regionaler Ebene unternommene Anstrengungen zur 
DurchfiJhrung des Übereinkommens aufzeigen zu können, 
unter Berllcksichti@mg der besonderen Bedllrfnisse der 
Entwicklungsländer'''; 

J) die Schaffung geeigneter Einrichtungen, wie durch das 
tlbeleinkcmmen vorgeschrieben, für die Hinterlegung von 
Karten, Seekarten und geographischen Koordinaten betreffend 
einzelstsatlicbe Meereszonen und die Schaffung eines Systems 
für ihre Registrierung und Veröffentlichung als Thil eines 
integrierten Programms für Seerecht und Meeressngelegenhei
ten, das sich von den üblichen Verwahraufgaben des Ge
neralsekretärs unterscheidet""; 

g) die Vorbereitung und Einberufung der Thgungen der 
Vertmgsstsaten des Obereinkommens und die Bereitstellung 
der erforderlichen Dienste für diese Thgungen in ÜbereiJi
stimmung mit dem Übereinkcmmen"; 

h) die Vorbereitung der Thgungen der Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels und die Bereitstell~ der 
erforderlichen Dienste für die Kommission in ÜbCi:ein
stimmung mit dem Übereinkcmmen'oo; 

16. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, im Rabmen 
des integrierten Programms die erforderlichen Vorkehrungen 
für die Verwaltung und Ufltelstlltzung der Vergleichs- und 
Schledsverfahren für die Beilegung von Streitigkeiten zu 
treffen, wie es das Übereinkcmmen von iIun verlangt"!; 

" SIebe auch Kap. 17. ZIffer 17.116 der Agenda 21. 
" SIebe Al38l57O, Zlffer42 und Resolution 48128, ZIffer 14. 
.. SIeho AnikeI 16 Absatz Z. AnikeI 47 Absatz 9. AnikeI 75.Absatz Z. 

Anikel76 Absatz 9 und Anikel84 Absatz 2 des tlberefnJmmmens 
.. Anikel319 Absatz 2 0) des tlberefnJmmmens 
,0) Anikel76 Absatz 8 ",wh> AnIago n des tlberefnJmmmens 
'01 Siebe Anlagen V. vn und vm des ÜIJon>!n!mmmens 
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17. fordert alle Staaten und znstllnd1gen intematIonalen 
OrganisatIonen ~ mit dem GeneraIsekretlI bei der ErfiIIlung 
seines Auftrags voll zusammenzuarl:leiten; 

18. bittet die zustllmtigen internationalen 0lgaDisatI0nen, 
die Auswirkungen des InkrafttreteDs des 0bereiDk0mmens in 
ihrem jeweiligen Zustllndigkeitsbereich zu bewerten und 
aufzuzeigen, welche zusälzlichen Maßnahmen infolge seines 
Irdaaftbe1ens gegebenenfalls etgIiffen werden mfIssen, um ein 
einheitliches, konsequentes und koordiniertes Vorgehen bei 
der Anwendung der Bestimmungen des ÜbereinkotIunen im 
gesamten System der Vereinten Nationen sicherzuste\len'''; 

19. ersucht den Oenera1sekre1är, einen umfassenden 
Bericht i1ber die Auswirkungen des In1aa:i\lte1ens des Überein
kommens auf damit zusammenhl!ngende bestehende oder 
geplante ÜbereinldInfte und Programme im gesamten System 
der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diesen der Ver
sammlung auf ihrer einundfiJnfzigsten Thgung vorzulegen; 

20. bittet die zustlindigen internationalen Organisationen 
sowie die Entwicklungs- und Finanzierungsinstitutionen, im 

. Rahmen ihrer PrognuDl!le und Aktivitäten die Auswirkungen 
des InkrafttreteDs des Übereinkommens auf den Bedarf der 
Staaten, insbesondere der EntwicklungssJaaten, an technischer 
und finanzieller Hilfe besonders zu berilcbichtigen und die 
auf subregionaler und regionaler Ebene unternommenen 
Initiativen zu~ der Zusammenarbeit bei der wirksamen 
Anwendung des Übereinkommens zu untersti1tzen; 

21. bittet die MitglIedstaaten und andere, die dazu in der 
Lage sind, zum weiteren Ausbau des Stipendienprogramms 
und der Bildungsaktivitäten auf dem Gebiet des Seerechts 
beizutragen, die von der Versammlung in ihrer Resolu
tion 351116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen wurden; 

22. ersucht den Generalsekretlir aqJJerrJem, bei der Aus
arbeitung eines integrierten Programms i1ber Meeresange1e
genheiten und Seerecht, das in dem Entwurf des Programm
hm'sha1tsplans für 1996-1997 und im mittelfristigen Plan für 
1998-2003 entsprechenden N1ederschlag finden sollte, die sich 
ans dem Obeieinkommen und ans dieser Resolution er
gebenden Erfordernisse voll zu berilcksichtigen; 

23. ersucht den 0enera1sekre1är fe1'M1', im Binklang mit 
Ziffer 15 a) der Versammlung beginnend mit ihrer fUnfzigsten 
Thgung jllhrlich i1ber die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der DurchfOhrung des Übereinkommens, Ober andere 
Entwicklungen im Zusammenhang mit Meeresange1egenheiten 

. und dem Seerecht sowie i1ber die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu Clstatten; 

24. beschließt, den Punkt "Seerecht' in die vorläufige 
'IlIgesordnung ihrer fUnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

78. PlenarsiIvmg 
6. Dezember 1994 

49129. Das olympische Ideal 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/10 vom 25. Oktober 
1993, in der sie durch die Erklllrung des Jahres 1994 zum 

to. SIebe Kap. 17 der Agenda 21. 1asI ... "" ...... die ZIII'em 17.116 und 
17.117. 

Internationalen Jahr des Sports und des olympischen Ideals des 
l00jllhrigen Bestehens des Internationalen Olympischen 
Komitees gedachte, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom 
25. Oktober 1993 Ober die Einhaltung der olympischen 
Waffenruhe, durch die unter anderem die antike griechische 
TradItion der Ekechelrle oder 'olympischen Waffenruhe" 
wiederbelebt wurde, der zufolge wllhrend der Olympischen 
Spiele alle Feindseligkeiten eingestellt werden und so die 
Jugend der Welt für die Sache des Friedens mobilisiert wird, 

rmter Berllckslchligung der Resolution CMlRes.1530 (LX), 
die vom MinisIetrat der Organisation der afn'kanischen Einheit 
auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis veranstnlteten 
sechzigsten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde", 

erneut erkII.trend, daß das olympische Ideal darin besteht, 
die internationale Verstlindigung unter den Jugendlichen der 
Welt im Interesse einer harmonischen Entwicklung der 
Menschheit mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 

In Anerkennung dessen, daß zwischen dem olympischen 
Ideal und dem Jahr der 'Ibleranz, das von den Vereinten 
Nationen im Einklang mit der Resolution 48/126 der General
'YClsanunlung vom 20. Dezember 1993 im Jahre 1995 began
gen wird, ein Zusammenhang besteht, 

mit Befrledigung Kenntnis nehmend von den Koopexutions
abkommen, die zwischen dem Intemationalen Olympischen 
Komitee und den zuständigen Organen. Organisationen, 
Programmen und Sonderorganisatlonen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Programm der VeI'
einten Nationen für die internationale Drogenbeklimpfung, 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Umwelt
programm der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 
K(l!DmiManl der Vereinten Nutionen für Flüchtlinge, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, W'tssen
schaft und Kultur und der WeltgesundheitsoTganisatioo 
geschlossen wurden, die a11en Bete1ligten zugute kommen, 

bn Bewl{/Jtseln der Zunahme der Zahl der humanitIIren 
Aktivitäten. die das Intemationale Olympische Komitee 
unternimmt, wie beispielsweise die Gewllhrung von 
NshrungsmiItel-Sofortbilfe an Kinder in vom Krieg verwIIste
ten Gebieten in Z!1sammellllt'beit mit dem Amt des Hohen 
Kommissms der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, sowie im 
Bewußtsein der Zusage des Komitea, beim W'tederautbau der 
vom Krieg zerstörten Sporteinrichtungen, wie beispielsweise 
der bei den Olympischen W'mte.tspielen 1984 in Sara,jewo 
benutzten Ao1agen, behilflich zu sein, 

1. beglllckwtlnscht das Internationale Olympische 
Komitee zu seinexn hundertjllhrigen Bestehen sowie zu den 
Aktivitäten, die es zur Begehung des Internationalen Jahres des 
Sports und des olympischen Ideals im Jahre 1994 in Zu
sammenmbeit mit den internationalen Sportverhiinden und den 
Nationalen Olympischen Komitees organisiert hat; 

2. beg,qjJt den Bericht des PrIIsidenten des Interna
tionalen Olympischen Komitees, der den Mitgliedem der 
Generalversammlung im Zusammenhang mit der Begehung 
des Internationalen Jahres des Sports und des olympischen 
Ideals im Jahre 1994 übermittelt wurde'''; 

... A/49fT20. Anhmtg. 
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3. ersucht den Generalsekretär, die lugend- und Sport- 2. ersucht den Genera1sekretllr tnfIJerdem, der General-
miuister oder die entsprechenden Amtstriiger der MitgJiedstaa- versammlung auf ihrer fiInfligsten Thgung einen umfassenden 
ten der Vereinten Nationen einzuladen und zu ermutigen, sich Bericht darlIber vorzulegen; 
an der Behandlung eines Punktes mit dem TItel ·Schaffung 

. einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und 3. beschließt, den Punkt "UnterstlJtzung der BemOhungen 
des olympischen Ideals" zu beteiligen, welche die Versamm- ~ ~::r~~U:: :C~:~yu:m ne: 
lung auf ihrer fllnfzigsteu Thgung, kurz vor dem hundertsten 
Inhrestag der Wiederbelebung der Olympischen Spiele im Vereinten Nationen" in die vorlliufige 'l1Igesordnung Ihrer 
lahre 1896 in Athen vornehmen wird, und ersucht den fllnfzigsteu Tagung aufzunehmen. 
Generalsekretär außerdem, den Präsidenten des Internationalen 
Olympischen Komitees zur Thilnahme einzuladen; 

4. forden die Mitgliedstnnten auf, bei der fllnfzigsteu 
Versammiungstagung zu bekräftigen, daß sie die olympische 
Waffenruhe achten werden, die wiihrend der nächsten, 1996 in 
Atlanta (Vereinigten Stauten von Amerika) anbernumten 
Olympischen Sommerspiele eingehalten werden wird; 

5. bittet den Präsidenten des lnJernationalen Olympi
schen Komitees, die olympische Bewegung zur Unterstützung 
der bevorstehenden Begehung des fllnfzigsten lahrestags der 
Vereinten Nationen und des lahres der Thleraoz im lahre 1995 
zu mobilisieren; 

6. beschlh:ßt, den Punkt • Autbau einer friedlichen und 
besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen 
Ideals· in die vorläufige 'l1Igesordnung ihrer fllnfzigsteu 
Tagung aufzunehmen. 

49130. 

79. Pknmsitvmg 
7. Dezember 1994 

Unterstötmng der Bemilhnngen der Reglernngen 
nm die FIIrdernng nnd K"ßS!ludlerung neuer oder 
wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

mit Befriedigung feststellend, daß die zweite Internationale 
Konferenz neuer oder wiederhergestellter Demokratien vom 
4. bis 6.1uli 1994 in Managua nbgehalten wurde, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Erkllirung"14 und des 
Aktionsplans'" von Managua, die von der Konferenz ver
nbschiedet wurden, 

insbesondere feststellend, daß die Konferenz in dem 
Aktionsplau beschlossen hat, den Genera1sekretllr der Ver
einten Nationen zu ersuchen, im Einklang mit den gebräuchli
chen Verfahren auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung eine Untersuchung der Frage vor
zunebmen, auf welche Weise des System der Vereinten 
Nationen die BernOhungen der Regierungen um die Förderuug 
und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokra
tien unterstlltzen könnte, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen zu untersuchen, mit welchen Mitteln und 
Mechanismen des System der Vereinten Nationen die Bemü· 
hungen der Regierungen um die Förderung und Konsolidie
rung neuer oder wiedethergeste11ter Demokratien unterstlltzen 
könnte; 

... Al49nt3. Anhang I. 
'" Ebd. Anhang D. 

49/62. PaIlIsIInafrage 

A 

80. Plenorsilvmg 
7. Dezember 1994 

AUSSCHUSS FOR DIB AUsOBUNG DER UNVERÄUSSBRLJCIIBN 
RilcH1:E DES PALÄSTlNBNSJSCHEN VOLKES 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 
10. November 1975, 31120 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33fl8 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-712 vom 29.1uli 1980, 35/169 A und 
C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De
zember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10.l.lemmber 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983,39/49 
A vom 11. Dezember 1984, 40196 A vom 12. Dezember 1985, 
41143 A vom 2. Dezember 1986,42/66 A vom 2. Dezember 
1987, 431175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990,46/74 A 
vom 11. Dezember 1991,47164 A vom 11. Pezember 1992 
und 481158 A vom 20. Dezember 1993, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
~ der unverllnßerlichen Rechte des pallistlnensischen 
Volkes' , 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklllrung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung samt AnhlIngen und Binvernebmlichem Protokoll 
durch die Regierung des stantes Israels und die PalIistinensi
sche Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washlngton43 sowie übet die darauffolgenden DurchfOhrungs
nbkommen, namentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 1JJIter.. 
zeichnete Abkommen übet den Gaza-Streifen und das Gebiet 
von lericho44

, 

erneut erklilrend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die PaIlIstinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Binbeziebung nller ihrer Aspekte 
und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts zufrieden
stellend gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschoß für die Ausübung der unyer.. 
äußerlichen Rechte des pa1lIstinensischen Volkes für seine 
BemOhungen bei der Durchfilhrung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgnben; 

2. ist der Artfassung, daß der Ausschoß auch ldI:nftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 

,,, OjfIzJ8lks ProJoIr.oIl der Cle1u!raIv""""""",, N~ 
Tagung. Beilage 35 (Al49J3S). 
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. BemDbnngen mn die Fl!rderung der wirksamen Umsetnmg der 
ClnmdsatzerkIlIg Dber Regelungen belieffend eine vorläufi
ge Selbstregierung und die Mobilisierung internationaler 
Unterstlltzung und Hi1fe flIr das palIistinensische Volk wäh
rend der Übefgangszeit leisten kann; 

3. schUeßt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
Abschnitt vn seines Berichts an: 

4. ersucht den Ausschuß. di,e Situation im Zusammen
hang mit der PaIlIstinafrage weiter zu verfolgen und je nach 
Bedarf der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschlilge zu unterbreiten; 

5. ennlichtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun. 
mn die Ausiibung der unveräußerlichen Rechte des paIlIsti
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits
programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er unter 
Umständen flIr angebracht und im Lichte der Entwicklungen 
flIr notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die Notwen
digkeit der Mobilisierung von Unterstiltzung und Hi1fe fIIr das 
palIistinensische Volk zu legen und der Generalversamm1ung 
auf ihrer fOnfzigsten 'Thgung und danach darilber Bericht zu 
erstatten: 

6. ersucht den Ausschuß aqperdem, auch weiterhin mit 
. den nichtstaatUchen Organisationen l'usammenznarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten. die Weltllffentlicbkeit besser mit 
den Fakten im ZUS8JJJmenhang mit der PaIlIstinafrage vertraut 
zu machen und sich fIIr UnterstlItzung und Hilfe zur Deckung 
der BedIIrfnisse des pall!stinensisc Volkes einzusetzen, und 
ersucht ihn. die erforderlichen Schritte zu unternehmen. mn 
weitere nichtstaatIiche Organisationen in seine Arbeit ein
zubinden: 

7. ersucht die Schlichtungskommission der Vereinten 
Nationen flIr PaIlIstina nach Resolution 194 (Ill) sowie andere 
mit der Pallistinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, 
mit dem Ausschuß auch weiterhin voll ZlJS8JJJmenzuarbeiten 
und ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einach1ilgigen 
Informationen und UnterIagen zur Verfllgung zu stellen: 

8. ersucht den Generalsek:retllr. den Bericht des Aus
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
zuzu1eiten, und bittet diese nachdr!lcklich, gegebenenfalls die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen: 

9. ersucht den Generalsekretär aqßerdem, dem Ausschuß 
auch weiterhin alle erforderlichen Hi1fen zur Durchfllhrung 
seiner Aufgaben zur Verfllgung zu stellen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

B 

SilKRBTARIATS-Alm!ILUNG FÜR DIE RIlCHTB OHR 
PALÄSTlNBNSBR 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
~ der unveräußer1ichan Rechte des palIistinensischen 
Volkes' • 

Insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt V.B 
dieses Berichts enthaltenen einschlllgigen Infonnationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom 2. De
zember 1977. 33/28 C vom 7. Dezember 1978.34165 D vom 
12. Dezember 1979. 35/169 D vom 15. Dezember 1980. 
36/120 B vom 10. Dezember 1981. 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38158 B vom 13. Dezember 1983. 39/49 B vom 
11. Dezember 1984.40/96 B vom 12. Dezember 1985.41/43 
B vom 2. Dezember 1986, 42/66 B vom 2. DezembeJ: 1987. 
43/175 B vom 15. Dezember 1988.44141 B vom 6. Dezember 
1989. 45/67 B vom 6. Dezember 1990. 46/74 B vom 
11. Dezember 1991. 47/64 B vom 11. Dezember 1992 und 
481158 B vom 20. Dezember 1993. 

1. nimmt mit Genugtuung R'emItnIs von den Maßnabmen. 
die der Generalsek:retllr gemllß ihrer Resolution 481158 B 
ergriffen hat; 

2. vertrl# die Mtfassung. daß die Sekretarlats-Abteilung 
flIr die Rechte der PaUIstinenser durch die Veranstaltung von 
Seminaren und Treffen der nichtstaatlichen Organisationen 
sowie durch ihre Forschungs- und Überwachungstlitigkeiten. 
die Etstellung von Studien und Veröffentlichungen und die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen in gedruckter 
und elektronischer Form über alle Fragen im Zusammenhang 
mit der PaIlIstinafrage nach wie vor einen nützlichen und 
positiven Beitrag leistet; 

3. ersucht den Generalsekretär. der Abteilung die Res
sourcen zur Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, mn lns
besondere das Infonnationssystem der Vereinten Nationen 
über die PaIlIstinafrage'07 weiter auszubanen, und sicher
zustellen, daß sie im Benehmen mit dem Ausschuß flIr die 
AusDbung der unveräußerlichen Rechte des palilstinensischen 
Vo1kes und unter Anleitung dieses Ausschusses die in Ziffer 1 
der Resolution 32/40 B. in Ziffer 2 b) der Resolution 34165 D. 
Ziffer 3 der Resolution 36/120 B. Ziffer 3 der Resolution 
38158 B. in Ziffer 3 der Resolution 40196 B. in Ziffer 2 der 
Resolution 42/66 B. in Ziffer 2 der Resolution 44/41 B. in 
Ziffer 2 der Resolution 46/74 B und in Ziffer 2 der Resolution 
481158 B im einzelnen angetllbrten Aufgaben auch weiterhin 
wahrnimmt; 

4. ersucht den Generalsekretli aqßerdem, sicherzu
stellen, daß die Hauptabtellung Presse und Information und 
andere Stellen des Sekretariats auch weiterhin mit der Ab
teilung zusammenarbeite indem sie sie in die Lage versetzen, 
ihre Aufgaben waIu:zuneIunen, und indem sie angel I essen Dber 
die verschiedenen Aspekte der PallIstinafrage berichten; 

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß und der Ahteilung bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben znsammenzuarbeiten; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitglied!!laaten zur alljäbrlichen Begehung des Inter
nationalen 'll1ges der Solidarität mit dem palästinensischen 
Volk um 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum be
kannt zu machen. und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der 
Begehung des Tages der Solidarität in 7nS8JJJmenarbeit mit der 
Ständigen Beobachtervertretung Ptilistinas bei den Vereinten 
Nationen auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung über die 
Rechte der Palästinenser zu veranstalten. 

107 Ebd.. ZIffer 67. 

88. Plenarsitvmg 
14. Dezember 1994 
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c 
SBKRBTAROO'S-HAlJPI'ABTl!lUJNG PRI!ssB 

UND INFoRMMION 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des pall1stineruJiscbe 
Volkes""'. 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt VI 
dieses Berichts enthaltenen Informationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/158 C vom 20. De
zember 1993. 

Uberzeugt. daß die weltweite Verbreitung genauer und 
auafilhrlicher lnformationen und die Rolle der nir.htstaatUchen 
Organisationen und Institutionen nach wie vor von entschei
dender Bedeutung fIIr eine bessere Kenntnis und stärkere 

. Unterstlltzung der unveräußerlichen Rechte des pall!stjnensi
sehen Volkes sind, 

In Kenntnis der von der Regierung des Staates Israel und 
der PaIlistinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep
tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatz
erklärung Ober Regelungen betreffend eine vorlilufige SeIhst
regierung" und der darauffolgenden Durchfilbrungsabkom
men, namentlicb des am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten 
Abkommens aber den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
Jericho44

• sowie ihrer positiven Implikationen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Malbudunen. 
welche die Sekretariats-HauptabteiIung Pralse und Information 
in Befolgung der Resolution 48/158 C elgIiffen hat; 

2. vertritt die Ar4fassung, daß das besondere Informa
tionsprogramm der Hauptabteilung Pralse und Information 
aber die PaIlistinnfrage mit dazu beitrligt, die Frage und die 
Situation im Nahen Osten im allgemeinen, namentlicb auch die 
Fortschritte im Friedensprozeß, stiirker in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit zu rOcken und auch kUnftig wirksamer zu einem 
Klima beizutragen, das dem Dialog und der Unterstlltzung des 
Friedensprozesses tilrderlich ist; 

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit dem Ausschuß fIIr die AustIbung der 
unverlIußerlichen Rechte des pa\listinensisehen Volkes und mit 
der aufgrund von Bntwick1ungen, die sich auf die PalUstinafra
ge auswirken, unter Umständen gebotenen F1exibilitiit ihr 
besonderes lnformationsprogramm aber die PaIlistinnfrage im 
Zweijnbreszeiliaum 1994-1995 mit spezieller Ausrichtung auf 
die öffentliche Meinung in Buropn und Nordamerika fort
zusetzen und vor allem 

a) Informationen Ober alle die PaIlistinnfrage betref
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschlleßlich der Berichte Ober die von den zustlln
digen Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weiterhin Publikationen Ober die verschiedenen 
Aspekte der Pallistinafrage auf aUen Gebieten herauszugeben 
und auf den neuesten Stnnd zu bringen, insbesondere auch 
Informationen Ober die jQngsten diesbezOgllchen Entwick
lungen, insbesondere die Fortschritte im Friedensprozeß; 

c) ihr audiovisueUes Material Ober die Pallistinafrage, 
namentlich auch die Produktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

d) fIIr Journalisten Erkundnngsreisen in die Region, 
insbesondere auch in die besetzten Gebiete, zu veranstalten 
und zu tilrdern; 

e) internationale, regionale und nationale 1ournalisten
treffen zu veranstalten; 

fl in 711l!mnmenarbeit mit den SondermgImisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere der Organisa
tion der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, W'iBSCIIschaft und 
Kultur, dem pal!!stinensisehen Volk Hi1fe bei der Entwicklung 
der Medien zu gewIIbren. 

D 

88.PIenarsiIvmg 
14. Dezember 1994 

FRnmUCIIB REom.oNG DER PALÄSTlNAPRAClII 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einsch1llgigen Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf die einschlJigigen Resolutionen des 
SicherheitsraIs, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, 

nach Behandlung des Berichts vom 3. November 1994, den 
der 0eneraIsekretlI gemli8 dem Ersuchen in ihrer Resolution 
48/158 D vom 20. Dezember 1993 vorgelegt hat""', 

Uberzeugt, daß die HerbeifOhrung einer endgIlltigen 
friedlichen Regelung der PaIlIstinafrage die der Kanpunkt des 
arabisch-israelischen Konflikts ist, eine zwingende Vorausset
zung fIIr die HerbeifiIbrung eines umrnssendeu und dauerhef
ten Friedens im Nahen Osten ist, 

Steh dessen bewqfJt, daß der Grundsatz der Gleichberechti
gung und der Selbstbestimnnmg der Völker zu den Zielen und 
Grundsll1zen der Charta der Vereinten Nationen gehört, 

In Bekrliftlgung des Grundsatms der Unzu1lfssigkeit des 
kriegerischen Gebietserwerbs, 

sowie In Bekriiftigung der Unrechtmllßigkeit der israe
Hschen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der 
israelischen Maßnahmen zur Verilnderung des Stntns von 
1erusalem, 

in abel'1lll1llger Bekr4ftigung des Rechts aI1er Stauten der 
Region, in Frieden innediaJb sicherer, international anerkann
ter Grenzen ZU leben, 

in Kenntnis der gegenseitigen Anerkennung der Regierung 
des Staates Israel und der Palllstinensiseben Befreiungs
organisatilJil als VetlieteIin des palistinensischen Volkes und 
der am 13. September 1993 in Washington durch die beiden 
Parteien vorgenommenen Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung Ober Regelungen belieft'end eine vorlilufige SeIhst
regierung" sowie der darauffolgenden Durchfllbnmgsabkom
men, nmnentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo UJlteilAir.bneten 
Abkommens Ober den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
1ericho44, 

eitreut aber den Abzug der israelischen Armee aus dem 
Gaza-Streifen und dem Gebiet von 1ericho im Einklang mit 
den von den Parteien geschlossenen Abkommen und die 

llII A/49J636.S119941124O; _ 0jJIt:üzl Records qflM &auity eo-u. 
Forty-ninth Year, Supplenumt for 0ct0Intr. Nuvember tWl December III!I4, 
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Aufnahme der AmtsgeschlIfte durch die Palästinensische 
Behörde in diesen Gebieten, 

sowie im Bewt4ltsein dessen, daß die Vereinten Nationen 
als extraregionaler 'Thi1nebmer voll an den am Nahost-Frie
dellSpl'OZeß beteiligten multilateralen Arbeitsgruppen mitge
wirkt haben, 

feststellend, daß der GeneraIsekretlI den Sonderkoordinator 
. der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung aber die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstiltzung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober 
1993 in Wasbington, 

1. bekr4ftlgt die Notwendigkeit, eine friedliebe, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der PaIIistinafrage des Kerns 
des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufObren; 

2. gibt ihrer voUen UnterstUtzung Ausdruck fiIr den in 
Madrid begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß 
und die Grundsatzerklllrung aber Regelungen bebeffend eine 
vor\liufige Selbstregierung sowie die darauffolgenden Durch
fllbrungsabkommen und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß 
dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im Naben Osten fllbren wird; 

3. fantert die fristgerechte und strikte Durchfllbrung der 
Vereinbarungen, welche die Parteien im Hinblick auf die 
Ausbandlung einer endgilltigen Regelung wzielt haben; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit 

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten 
. pall1stinensischen Gebiet; 

S. unterstreicht tlI4Penlem die Notwendigkeit der Lösnng 
des Problems der PaIästinafIUchtiinge in Obereinstinun.u mit 
ihrer Resolution 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrfJcklich, die Gewäh
rung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das paIäati
nensische Volk in dieser kritischen Zeit zu bescblennigen; 

7. betunt, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
in dem derzeit vonstatten gebenden Friedensprozeß und bei der 
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und 
umfassendere Rolle spielen; 

8. ersucht den Genetalsekretllr, die BemUbungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen 
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der 
Region zu fiIrdern, und Sacbstandsberlchte aber den Fortgang 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

49/63. Aufnahme der Republik PaIau In die Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
29. November 1994, die Republik PaIau in die Vereinten 
Nationen aufmnehmenlO9, 

... Al49rrD.. 

nach Behond1ung des Aufnabmeantrags der Republik 
PalaullO

, 

beschließt, die Republik PaIau als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/64. Z,.sammenarbelt zwischen den Verebdm NatioDen 
lIJld der OrganIsatiOD der afrIkanIsehen EInheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behond1ung des Berichts des Generalsektetllrs vom 
7. Oktober 1994 aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Binheit11l 

, 

unter Hinweis auf das Altkommen vom 15. November 1965 
aber die zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der nfrikanischen Binheit in der aktuaIi
sierijm, am 9. Oktober 1990 von den GenetaIsekretlI der 
beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ilber die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afriktmischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem
ber 1991, 471148 vom 18. Dezember 1992 und 48/25 vom 
29. November 1993, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20, 471148 und 48/25 unter anderem dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen und den zustlIndigen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eindringlich 
nahegelegt bat, die Grilndnng einer nfrikanischen Wtrtschafts
gemeinschnft zu unterstiltzen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, Beschlilssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika
nischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Thnis 
abgehaltenen sechzigsten mdentllchen ThgungI1 und die Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation 
auf ihrer vom 13. bis 15. Juni 1994 in Thnis abgebnltenen 
dreißigsten mdentllchen ThgunglJ. verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erkillrung, die der Vertreter 
des amtierenden Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der nfrikanischen 
Einheit am 3. Oktober 1994 vor der Generalversamm1ung 
abgegeben hatlJ3

, 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afriktmischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-

ll. Al49f679.S1199411315; _ 0jJU:UtI R«ord3 olIM &cur/ty CouncI/, 
Fony.n/nlh Year, Supplement Jor October. November and December 1994. 1»_ S/1994J13IS. 
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schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und ad
ministrativem Gebiet. 

im Hinblick darauf, daß die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit im 
Juni 1993 einen Mechanismus zur Verhütung, Bewältiwng 
und Beilegung von Konflikten in Afrika geschaffen hat", . 

sowie im Hinblick auf die Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit um die Förderung der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten in Afrika und der 
harmonischen Fortfilhrung des Demokratisierungsprozesses 
sowie auf die diesbezügliche Unterstlltzung und Hilfe seitens 
der Vereinlen Nationen, 

in großer Sorge darilber, daß die wirtschaftliche Lage in 
den meisten afrikanischen Ländern trotz der von ihnen zur Zeit 
durchgeführten Reformpolitik nach wie vor kritisch ist und daß 
die Gesundung und Entwicklung Afrikas durch den anhaltend 
niedrigen Stand der Rohstoffpreise, die schwere Schuldenlast 
und die mangelnden Fmanzierungsmöglichkeiten auch 
weilerhin ernstlich behindert wird. 

wissend um die derzeitigen Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit und ihrer Mitgliedstaale'l auf dem 
Gebiet der Wrrtschaftsinlegra!ion und insbesondere das 
Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung der Afrikanischen 

. Wrrtschaftsgemeinschaft am 12. Mai 1994, 

sowie zutiefot besorgt über die ernsIe Situation der Flücht
linge und Vertriebenen in Afrika und die dringende Notwen
digkeit. den Flüchtlingen größere inleroationale Unterstützung 
zu gewähren und damit den afrikanischen Asylländern zu 
helfen. 

in Aner/amnung der Hilfe. die namentlich den Flücbtlingen, 
den Vertriebenen und den afrikanischen Asylländern von der 
internatiooalen Gemeinschaft bereits gewährt worden ist. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Geoeralsek:retärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinlen Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit und von seinen 
Bemllhungen um die Festigung dieser zusammenarbeit und die 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen; 

2. stellt mit Genugtuung fest. daß die Organisation der 
afrikanischen Einheit sich weiterhin und in zunehmendem Um
fang an der Arbeit der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen beteiligt und einen konstruktiven Beittag dazu 
leistet; 

3. fordert die Organe der Vereinten Nationen. ins
besondere den Sicherheitsrat und den Wrrtschafts- und 
Sozia1rat, aJif, die Organisation der afrikanischen Einheit auch 
weilerhin eng in ihre gesamte Afrika betreffende Tätigkeit mit 
einzubeziehen; 

4. spricht der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit ihre An
erkennung aus ffIr die Schaffung eines Mechanismus zur 
Verhütnng. Bewältigung und Beilegung von Konflikten in 
Afrika im Juni 1993 und lobt dessen FunkrionstUchtigkeit; 

5. spricht den Vereinten Nationen und der Organisation 
der afrikanischen Einheit Ihre Anerkennung aus ffIr ihre Zu
sammenarbeit bei der Beilegung von Konflikten in Afrika und 
unlerstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und 

u. Siebe Al4SI322. Allbang ß, AHGIDecl. 3 (XXIX)JRev. 1. 

Stlirkung der bestehenden Modalitäten für den Informations
austausch und für Konsultationen, insbesondere auf dem Ge
biet der vorbeugenden Diplomatie. der friedenschaffenden 
Maßnahmen und der Friedenssicherungseinsätze; 

6. fordert die Vereinten Nationen aJif, ihre Bemllhungen 
zu koordinieren und mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Kontext der friedlichen Beilegung von Streitigkei
ten und der Wahrung des Weltfriedens und der inlernationalen 
Sicherheit in Afrika zusammenzuarbeiten, wie nach Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen; 

7. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, im 
Ra1unen der vorhanden Mittel der Organisation der afrika
nischen Einheit bei der Stlirkung ihrer Kapazität zur Kon
fliktbeiIegung bebi1flich zu sein, und ermutigt ihre Mitglied
staaten, ein Gleiches zu tun. insbesondere auf folgenden 
Gebieten: 

a) Schaffung eines Fröbwarnsystems; 

b) KonfliktverhUtung UIld -bewältigung und Beilegung 
von Streitigkeiten; 

c) Ausbildung von Bediensteten der Organisation der 
afrikanischen Einheit und von afrikanischen Friedenssoldaten; 

d) logiatische UnteIstiitzung; 

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erwägen. wie sie der 
Organisation der afrikanischen Einheit finanzielle UnterstiIt
zung bei ihren Aktivitäten zur Konfliktbeilegung gewähren 
können; 

9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hi1fe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Ra1unen des Demokratisierungsprozesses 
gewähren; 

10. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, die 
Organisation der afrikanischen Einheit bei ihren Bemllhungen 
um die Herbeifllhrung eines friedlichen Übergangs zur 
Dell!0kratie in Afrika auch weiterhin zu unterstützen; 

11. fordert alle Mitgliedstsstell UIld alle regionalen und 
inlernationalen Organisationen. insbesondere diejenigen des 
Systems der Vereinten Nationen. sowie die nichtstsatlichen 
Organisationen nachdrlJcklich aJif, den Flüchtlingen und Ver
triebenen sowie den afrikanischen Asylländern die benötigte. 
zweckmäßige wirtschaftliche, finanzielle und technische Hi1fe 
zu gewähren und dabei die beunruhigenden diesbezüg1ichen 
Entwicklungen der jüngsten Zeit zu berücksichtigen; 

12. wllrdlgt die anhaltenden Bemllhungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit um die Förderung der multila
teralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Staaten 
sowie deren Wrrtschaftsimegration und ersucht die Organisa
tionen der Vereinten Nationen, diese Bemilhnngen auch wei
lerhin zu UIllerStützen; 

13. betont. daß die von den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche. technische 
und entwicklUllgshezogene Hi1fe für Afrika fortgesetzt werden 
muß, und weist nachdrücklich ~ hin, daß diese Organisa
tionen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit Vorrang einräumen 
mllssen; 

14. fordert den Generalsekretär. die MitgliedstasteIl, die 
regiooalen und inlernatiooalen Organisationen. insbesondere 
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diejenigen des Systems der Vereinten Nationen, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nocluJriJcJdich atif, die 
Tlitigkeit der Afrr1canischen Wtrtschaftsgemei zu _ 
stfltzen und bei der Wtrtschaftsintegration und wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in Afrika behilflich ZU sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, die Bemühungen des 
GeneralsekretliIs der Organisation der afrikanischen Einheit 

. um die Veranstaltung von sektoralen Thgungen in den Schwer
punkthereichen der Zusammenarbeit zu unterstützen, ins
besondere soweit die Thgungen vom Wtrtscbafts.. und 
Sozinlrat der Afrikanischen Wtrtschaftsgem.einschaft ver
anstaltet werden; 

16. ersucht die in Afrika tlItigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ibr Programm auf nationaler 
und regionaler Ebene Aktivitllten aufzunehmen, durch welche 
die regionale Zusammenarbeit in ibrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich verstärkt wird, und die Verwirklichung der 
Ziele des Vertrages zur Grilndung der Afrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft ZU erleichtem; . 

17. fordel1 die Organisationen der Vereinten Nationen atif, 
ihre regionalen Programme in Afrika stärker zu koordinieren, 
damit sie ineinandergreifen, und die Abstimmung ihrer 
Programme mit den Programmen der regionalen und suhregio
nalen afrikanischen Wtrtschaftsorganisatinen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, die Umset
zung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahrenll5 durch geeig
nete Maßnahmen sicherzustellen, insbesondere was die 
Ressourcenströme, die Schuldenerleichternng und die Diver
sifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. erlnnel1 an den von der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretllr übermittelten Bericht über die Frage, ob es 
notwendig und durchführbar ist, einen Diversifizierungsfonds 
fiIr afrikanlsche Rohstoffe zu schaffenll6

; 

20. fordel1 den Generalsekretllr auf, in enger Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit dem Generalsekretllr der Organisa
tion der afrikanischen Einheit vorzugehen, insbesondere soweit 
es um AnschlußmaßnaIunen an die Neue Agenda und deren 
wirksame Umsetzung geht; 

21. erlnnel1 an ihre Resolution 48/214 vom 23.lJemmber 
1993, worin sie den Generalsekretllr in Ziffer 10 bat, die 
Kapazität zu verstärken, über welche das der Sekretariats
Hauptabteilung fiIr grundsatzpolitische Koordiniernng und 
bestandflihige Entwicklung unterstehende Büro des Sunder
koordinators fiIr Afrika und die am wenigsten entwickelten 
Länder verfilgt, um die Maßnahmen zu verfolgen und zu 
fördern, mit denen das System der Vereinten Nationen und die 
intemationale Gemeinschaft auf die in der Neuen Agenda zum 
Ausdruck gebrachten Entwicklnngsanliegen Afrikas eingehen; 

22. biUlgt die zwischen den OrganisatIonen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines Treffens 
zwischen den Sekretariaten der beiden Organisationen, das 
1995 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der im September 1993 

." Resolnllon 461151, Anlage, _ n. 
116 A148133S und Add.1 und 2. 

vereinbarten Vorschlilge und Empfehlungen betreffend die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in den 
Jahren 1994-1995 Bilanz zu ziehen und neue wirksame 
gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

23. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen atif, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regionalen 
Feldioinslltzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas in den herausgehobenen und tlIbrenden 
Positionen sicherzustellen; 

24. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informatiunssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die sozinIen und wirtschaftlichen 
Probleme, die Erfolge und die Bedürfnisse der afrikanischen 
Staaten und ihrer regionalen und subregionaleu Institutionen 
aufznkUiren; 

25. ersucht den Generalsekretllr m4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution und über die Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen der OrganisatIon der afrikanischen 
Einlieit und den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Bericht zu erstatten. 

89. plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/65, BerIcht der Jntemationalen Atomenergle-Orga
nIsation 

Die Gimeralve1'Sll11ll1lbmg, 

noch Eingang des Berichts der Internationalen Atom
~Organisation an die Generalversammlung fiIr das Jahr 
1993117, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Intemationalen Atomenergie-Organisation vom 
17. Oktober 1994118, der zusiitzliche Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der Tlitigkeit der Organisation im Jahr 
1994 enthält, 

In Anerkenmmg der Bedentung der Arbeit der Organisation, 
die darin besteht, die Anwendung der Kernenergie fiIr friedli
che Zwecke weiter zu fI!rdern, wie in ihrer Satzung vorgesehen 
und im Einklang mit dem unverllußerlichen Recht der 
V~ des Vertrages über die Nlcbtverbreitung von 
KernwaffenuO und anderer einschlägiger, völkerrechtlich 
verbindlicher ÜbereinkiInfte, die mit der Organisation ent
sprecbendeKernmaterialüberwacbungsa\1kommen geschlossen 
haben, um ohne Diskriminierung und in Obereinstiimnung mit 
den Artikeln I und 11 des Vertrages, anderer einschlägiger 
Artikel und mit dem Ziel und den Zwecken des Vertrages die 
Forschung, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie fiIr 
friedliche Zwecke voranzutreiben, 

.11 1ntema1I0!IIlW AIomonetgie-OJgSldioo, TIuJ Antuud J/epDrl for 1993 
(ÖSIeJrelcb, Juli 1994) (GC(XXXV1II)f2 und Kort.I); den MI1gJIedem der 
Clenendversamm1 durch ..... MItIlIIlung dlls OeremJsekroUlrs (Al49/'N1 
und Korr.1)_ 
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Bowle anerkennend. daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an technischer Unterstfltzung seitens der 
Organisation haben, damit sie aus der Anwendung der Kern

. technlk fIlr friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag der 
Kernenergie zu ihrer wirtschaftIichen Entwicklung wirklichen 
Nutzen ziehen können. 

im Bewqßtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendung der die KernmateriaJüberwachung 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen und anderer. auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge. Übereinkönfte und 
Abkommen sowie dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafIlr sorgt, daß die von ihr oder auf ihr 
Ersuchen beziehungsweise unter ihrer Überwachung oder 
Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit Artikel n ihrer 
Satzung nicht zur Förderung militärischer Zwecke benutzt 
wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie. der Anwendung 
kemtechnischer Methoden und Verfahren. der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung radioakti
ver Abflille leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit zur Untel'
stIItzung der Entwicklungsländer auf allen diesen Gebieten. 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnormen bei der Planung und beim Betrieb kemtech
nischer An1sgen. damit die Risiken fI1r Leben, Gesundheit und 
Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

der Erklärung des Generaldirektors entnehmend. daß die 
Organisation nunmehr in der Lage ist, ihren Plan fI1r die lan
fende Überwachung und Verifikation in Irak durchzufllhren, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV/2711 vom 
21. MlIrz 1994 und GOV12742 vom 10. Juni 1994 des Gon
verneursrats und GC(XXXVllI)IRES16 der GeneraJkonferenz 
der Organisation vom 23. September 1994'''' im Zusammen
hang mit der Durchfllhrung des Abkommens zwischen der 
Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation über die Anwen
dung der Kernmaterialüberwachung im Zusammenhang mit 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen'21 
sowie von den Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 31. März, 30. Mai und 4. November 1994122; mit dem 
Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darI!ber. daß die Demokrati
sche Volksrepublik Korea ihren Verpflichtungen in bezug auf 
die Kernmaterialüberwachung nicht nachgekommen ist; und 
alle Bemühungen unterstfltzend. so auch die 1aufenden 
bilateralen Gespräche. die zur vollstlindigen ErffI1lung des 
Abkommens über die Kernmaterialüberwachung durch die 
Demokratische Volksrepublik beitragen können. 

eingedenk der Resolutionen GC(XXXVIII)IRESI6 über 
Maßnahmen zur Lösung von internationalen Problemen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von radioaktiven Ab
flIIlen, GC{XXXVIII)IRESn Ober einen Plan fIlr eine wirt
schaftliche 1i:inkwasserherstellung, GC(XXXVIIl)IRES üher 

die Sllirkung der TlItigkeiten der Organisation auf dem Gebiet 
der technischen 7nsammenarbeit, GC(XXXVIII)IRESI0 
Ober die Erböhung der Bffektivitllt und die Verbesserung 
der Effizienz des Kernmaterialüherwachungssystems, 
GC(XXXVIII)IRESI15 Ober MaßnaJnnen gegen den un
erlaubten Handel mit KernmateriaJ, GC(XXXVIII)IRES16 
Ober die Durchführung des Abkommens zwischen der Organi
sation und der Demokratischen Vo1ksrepublik Korea Ober die 
Anwendung der KernmateriaJlIbachungimZusammenhang 
mit dem Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen, 
GC(XXXVlll)JRESJ17 üher eine kemwaffenfreie Zone in 
Afrika, GC(XXXVIII)IRES19 Ober die Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheltsrats 687 (1991). 707 (1991) und 
715 (1991) zu Irak und GC(XXXVII1)IRESl üher die 
Anwendung der KernmateriaJüberwachung der Organisation 
im Nahen Osten. die von der GeneraJkonferenz der Organisa
tion auf ihrer achtunddreißigsten onIentlichen Thgung am 
23. September 1994 verabschiedet wurden''''. 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 
GC(XXXVlIl)IRESI14 üher die Änderung von Artikel VI der 
Satzung belieffend die Zusammensetzung des Gouverneursrats 
der Organisation''''. 

mir GenugfUUIIg Ober die Resolution GC(XXXVIII)I 
RESIl8 der Generalkonferenz der Organisation. in der 
SOdafrika eingeladen wurde, seine Mitwirkunf,. an allen 
Tiitigkeiten der Organisation wiederaufzunebmen • 

im Hinblick auf die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschie
dung des Obereinkommens über nukleare Sicherheit und 
dessen AufleFg zur Unterzeichnung am Sitz der Organisa
tion in Wien' • 

1. nimmt Kennfnis von dem Bericht der Internationalen 
Atomenergie-Organisaton; 

2. bekriiftlgf ihr w,rrrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendung der Kernenergie fIlr friedliche Zwecke; 

3. forden alle Staaten nachdrUckllch azif, sich bei der 
satzungsgemliBen Arbeit der Organisation. bei der Förderung 
der Nutzung der Kernenergie und der Anwendung der er
forderlichen Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Si
cherheit von kerntechnischen An1sgen und zur möglichst 
weitgehenden Verminderung von Risiken fIlr Leben, Gesund
heit und Umwelt, beim Ausbau der technischen Hilfe und Zu
sammenarbeit zugunsten der Entwicklungs1änder und bei der 
Gewllhrleistung der Effektivität und Effizienz des Kernmateri
alOberwachungssystems der Organisation um eine wirksame 
und harmonische internationale Zusammenarbeit zu bemühen; 

4. begrlifJt die von der Organisation getroffenen :Maß.. 
nahmen und BeschiOsae zur Sllirkung ihres Kernmaterial
üherwachungssystems; 

5. begrlifJr flI4IIerdem die von der Organisation getroffe
nen Maßnahmen und BeschiOsae zum Ausbau ihrer Aktivitäten 
der technischen Hi1fe und Zusammenarbeit; 

6. wilniJgt die unparteilichen Bemühungen des GeneraJ
direktors und des Sekretariats der Organisation um die 
Durchführung des zwischen der Organisation und der Demo
kratischen Volksrepublik Korea nach wie vor in Kraft befind1i
chen KernmateriaJOberwachungsabkommens und fordert die 

'" ln!ema!Ionale~on, 1NFCIRC/449. 



Demokratische Volksrepublik Korea nachdrOcklich auf, mit 
der OrganisatIon bei der vollstllndlgen Durchfllhrung des 
KemmateriaIliberwachungsabkommens ohne weitere Verzöge
rungen ZUS8JDmenzuarbeiten und der OrganisatIon Zugang zu 
aIleu für die KernmateriaUlberwachung maßgeblicheu Infor

. mationen und Orten zu gewähren; 

7. w/lnlIgt tllf!JenIem die energischen Anstrengungen, die 
der GeueraldIrektor der Organisation und seine Mitarbeiter im 
Hinblick auf die Durchfllhrung der Resolutionen des Si
cherheitsrats 687 (1991) vom 3. April, 700 (1991) vom 
15. August und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 unternom
men haben, und betont, daß Irak seine Zusammenarbeit mit der 
OrganisatIon fortsetzen muß, damit die vollstllndlge Durch
fDhrung der einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrats auf 
lange Sicht sichergestellt ist; 

8. forden aIle Staaten mif, aIles zu tun, um deu un
erlaubten Handel utit Kerumaterial zu unterbinden, und 
begrOßt die Initiativeu, die die OrganisatIon ergriffen hat, um 
die dlesbez!Iglicheu internationalen KoopetationsbemOhungen 
zu verstärken; 

9. appellien an alle Staaten, Ver1ragsstaaten des Überein
kommens über uukleare Sicherheit zu werden; 

10. ersucht deu GeueraIsekretii, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der neunundvieIzigsten Thgung der 
Generalvers8!Dmlung zu übermitteln, soweit es sich auf die 
Tätigkeit der OrganisatIon bezieht. 

90. PlenorsIIvmg 
15. Dezember 1994 

49187. DIe SltoatiOD Im Nahen Osten 

A 

JBRUSALEM 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/120 E vom 

10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
381180 C vom 19. Dezember 1983,39/146 C vom 14. Dezem
ber 1984,401168 C vom 16. Dezember 1985,411162 C vom 
4. Dezember 1986, 421209 D vom 11. Dezember 1987, 43/54 
C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 1989, 
45183 C vom 13. Dezember 1990,46182 B vom 16. Dezember 
1991,47163 B vom 11. Dezember 1992 und 48159 A vom 
14. Dezember 1993, in deuen sie festgestellt hat, daß alle 
Gesetzgebungs- und VerwaltungsmaBnahmen der Besatzungs
macht Israel, die den Charakter und den Status der Heiligen 
Stadt lernsa1em geändert haben oder lindern sollten, ins
besondere das sogenannte "Grundgesetz" über lernsa1em und 
die ErkUlrung Jerusa1ems zur Hauptstadt von Israel, null und 
nichtig sind und unverzl1glich rllckgllngjg gemacht werden 
mllssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten, die diplomatische Ver
tretungen in lerusalem eingerichter haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

ruu:h Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
20. Oktober 19941:14, 

". AJ49/SS6. 
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1. stellt fest, daß Israe1s Beschluß, die Heilige Stadt 
Jernsa1em seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gilltigkelt besitzt; 

2. mlfJbillJgt die von einigen Staaten unter Vemtoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgefiJhrte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach lerusalem 
und ihre Weigernng, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. forden diese Staaten erneut mif, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschli
gigen Resolutionen der Vweiaten Nationen zu halten; 

4. ersucht deu GeueraIsekretii, der Generalversammbmg 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

DER SYRISCHB GaLAN 

DIe Generalversammlung, 

91. Ple1uusttzung 
16. Dezember 1994 

ruu:h Behandlung des Punktes "Die Situation im Nabeu 
Osten", 

KeMlnis tuJhmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
vom 20. Oktober 1994"4, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

in Bekriiftigung des Grundprinzips der Unzu1lIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut bekriqtlgend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. A~ 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf deu besel.teu syrischen GoIan Anwendung findet, 

tutIefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Vemtoß gegen 
die einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrata und der 
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besatzung 
stehenden syrischen Galan zurllckgezogen hat, 

TfIlt Befriedigung über die Veranstaltung der Friedens
konferenz über deu Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage 
der Resolutionen des Sicherheitsrata 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, in 
der Hoffnung, daß bei deu Verbandlungen mit Syrien und 
Libanon betrllchtllche konkrete Fortschritte im Hinblick auf 
die HerbeifOhrung eines gerechten, umfassenden und dau
erhaften Friedens in der Region wzielt werden, 

1. erldllrt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt bat; 

2. erklllrt tlI!fJerdem, daß der Beschluß der Knesset vom 
11. November 1991 über die Annexion des besetzten syrischen 
Galan einen schweren Verstoß gegen die Resolutinn 497 
(1981) des Sichwheits.tats darstellt und daher null und nichtig 
ist und keinwlei GOltigkeit besitzt, und fordert Israel auf, ihn 
rilckgllngig zu machen; 

'" V_ NIIIIomm, 7hmty Serles. Vol. 75. Nt. 973. 
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3. bekrliftigt Ihre Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kri~nung in der Anlage zum Haager 
Abkommen von 1907 sowie des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Scbutze von Zivilpersonen in Kriegs

> zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte 
syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle 
Verttagsparteien dieser Obereinkilnfte auf, ihre Verpflichtun
gen aus diesen ÜbereinkiInften unter allen Umständen ein
zuhalten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen; 

4. stellt erneut fest, daß die andauernde Besetzung des 
syrischen Galan und dessen De-facto..Annexion ein Hindernis 
auf dem Wege zur HerbeifOhrung eines gerechten, umfassen
den und dauerhaften Friedens in der Region darstellen; 

5. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchfilhrung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
gesamten besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm1ung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

91. Plenars/lvmg 
16. Dezember 1994 

49188. Frledensprozeß Im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweu auf ihre Resolution 48/58 vom 14. Dezember 
>1993 und die Resolution 1994/29 des Wirtschafts- und 
Sozia1rats vom 27. Juli 1994, 

betonend, daß die Herbeifilbrung einer nmfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der intemationaIen 
Sicherheit beitragen wird, 

unter HinweU auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
l1ber den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 und die anschließenden bilateralen Verhandlungen sowie 
die Thgungen der molti1atera1en Arbeitsgruppen und erfreut 
über die breite internationale Unterstützung für den Friedens
prozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der molti1atera1en Arbeitsgruppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregiooaIer Thilnehmer mitwirken, 

eingedenk der von der Regierung des Staates Istael und der 
PaIästioensischen Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington unterzeichneten Gnmdsatzerklärun~11ber 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und 
des danach am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten Ab
kommens über den Gaza-S1reifen und das Gebiet von Jericho" 
sowie ihrer Vereinbarung vom 29. August 1994 über die 
vorbereitende Übertraguiig von Befugnissen und Verant
wortlichkeiten, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washingtun 
unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und Jotdanien 

'" SIehe C8rnogIe __ for _ -. The HtIgue 

Conventions and DfJc/amtIons of 1899 and 19f1l (New Ymk, 0xf0nI 
UDivemity ~ 1915). 

über eine gemeinsame 'Thgesordmmg, der am 25. Juli 1994 
von Jotdanien und Israel unterzeichneten BrkllIrung von 
Wasbiogton127 und des Jordanisch-Israelischen Friedensver
trags vom 26. Oktober 1994, 

mit Genugtuung über die Erklärung des vom 30. Oktober 
bis 1. November 1994 in Casahlanca ahgehaItenen Wirt
schaftsgipfels für den Nahen Osten und Nordafrika128

, 

1. begrl4fJt den in Madrid begunnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bllateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet Ihre uneingeschrilnkte Unte:rstfJt1.ung für die 
bisherigen Fortschritte im Friedensprozeß, insbesondere die 
von der Regierung des Staates Istael und der Pallistinensiscben 
Befreiuagsorganisation unterzeichnete Clrundsatzerkllg 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung. 
das danach von der Regierung des Staates Israel und der 
PalIIstinensischen Befreiungsorganisation, der VdilleteJm des 
palfistinensiscben Volkes, unterzeichnete Abkommen über den 
Gaza-Streifen und das Gebiet von Jericho, ihre Vereinbarung 
vom 29. Angust 199411ber die vorbereitende Übertragung von 
Befugaisaen und Verantwortlichkeiten und das Abkommen 
zwischen Israel und Jordanien über eine gemeinsame Thges
ordnung, die von Jotdanien und Israel am 25. Juli 1994 
unterzeiehnete Erklärung von Wasbington und den jordanisch
israelischen Friedensvertrag vom 26. Oktober 1994, die 
wichtigen Schritte auf dem Wege zu einem umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten darstellen, 
und fordert alle Parteien nachdtl1ck1ich zur Umsetzung der 
getroffenen Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, bei den anderen 'Thil
verhandlungen der arabisch-israelischen Verhandlungen im 
Rahmen des Friedensprozess rasche Fortschritte zu erzielen; 

5. begrl4fJt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington ahgehaltenen Konferenz zur UntersHltzllng des 
Friedens im Nahen Osten, namentlich die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die anschließende Arbeit der =::e::t:' der Weltbank, begrüßt außerdem die vom 

vorgenommene Ernennuag des 
"Sonderkoordin der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten" und fordert die Mitgliedstaaten nachdrilcldich auf, 
dem paJllstinensischen Volk wilhre.nd der Übergangszeit rasch 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewilbren; 

6. forden alle Mitgliedstsaten at.if, den Parteien in der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewllhren und den Friedensprozeß zu unterstl1tzen; 

7. ur der A14tfassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstl1tzung der Verwirklichung der Gnmd
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

'" Al49ßOO.S/19941939, Anhang; siehe 0jfIcIal RßctmIs oftIuJ Security 
Cound/, Forty-1IinIh r ...... SuppIement/o,July. AusustandSeptanlJe 1994, 
l»Immont SlI9941939. 

'" Al49/645, AIIIIang. 
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8. btifiJrwortet die regionale Entwicklung und Zusam
~~~~~~E~~~~~ 
von Madrid bereits mit ~ Arbeit begonnen wurde. 

91. PlenarsItvmg 
16. Dezember 1994 

49189. Verwirklichung der ErkIIInmg iiber die GewIIh
nmg der UDBI>bI!ngIgkeIt. an koloDlale LiInder und 
VIIIker 

Die GeneralversCl1ll11llung, 

. 1/IlCh Pr4fung des Berichts des Sonderausschusses fIIr ~ 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erklärung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale Län~ und Vößrer12", 

unter Hinweis ~ ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. JJezember 1960 mit ~ Erklärung Ober die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer sowie ~ alle 
ihre danach verabschi~ Resolution~ betreffend die Ver
wirklichung ~ Erklärung, zuletzt Resolution 48152 vom 
10. Dezember 1993, und die einschillgigen Resoluti~ des 
Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitisung des 
Kolonialismus eine ~ Prioritäten ~ Vereinten Nation~ fIIr 
die 1990 bego=e Dekade ist, 

sich zutiefst ~ Notw~di~t, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung ~ l~ des ~lonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom 
22. November 1988 gefordert, 

von neuem ihn;r tJberzeugung Ausdruck verk/hend, daß es 
notwendig ist, ~ Kolonialismus zu beseitigen, und daß es 
ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierullg und 
Verletzungen ~ grundlep~n Mensch~hte vo1lstlindig 
und restlos zu beseitigen, 

mit GenugtuUlig darflber, daß Palan am 1. Oktober 1994 
die Unabhängigkeit erlangt hat, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, WIIlI der Son
deransschuß E Hinblick auf die wirksame und vo1lstlindige 
Verwirklichung ~ Erklärung und die DurchfDhnmg ~ 
an~ einschlägig~ Resolutio~ ~ Vereinten Nationen 
zur Entko1onialisierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an ~ Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von ~ Mitarbeit 
und aktiv~ Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an ~ 
Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer fortbesteh~ 
Bereitschaft, in ~ unter ihrer Verwaltung steh~ Gebieten 
Besuchsdelegatio~ ~ Vereinten Nation~ zu empfang~, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nich1betei1igung 
bestimmter Verwaltungsmächte negativ ~ die Arbeit des 
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informationsquelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehendoo Gebiete vorenthalten wurde, 

sich bewqfJt, daß die vor kurzem unabhängig gewo~~ 
und die kurz vor ~ Unabhängigkeit ste~~n Staaten ~ 

... 0ßIde/Jes PraIokDll tkr GeneraIversmnmIg, Netl1III1IdvIm:Igsts 
Tasung, BeIIose 23 (A/49123). 

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf ~ 
Gebieten drinpd die Hi1fe ~ Vereinten N~ und ihres 
systimJs von Orgsnisation~ ~ötigen, 

sowie sich bewqfJt, daß die verblei~den Gebiete ohne 
Selbstregierung, darunter insbeson~ die kleinen Insel
gebiete, ~ wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie ~ 
an~ Gebieten dringend die Hi1fe ~ Vereinten Natio~ 
und ihres Systems von OrgsniS8tio~ ~ötigen, 

1. bela4fIlgt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle ancfe. 
= . Resolutio~ zur Entkolonialisierung, namentlich ihre 
Resolution 43/47, in ~ sie die 1990 beg~e Dekade zur 
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus 
erk1lirt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemBß diesen 
Resolution~ ~, alles Erforderliche zu tun, um ~ Völkern 
~ hetreffe~n Gebiete die möglichst baldige uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Rechts ~ Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des ~lonia
Iismus in jedweder Erscheinungsform - einschließlich Rassis
mus und wirtschaftlicher Ausbeutlmg - mit ~ Charta ~ 
Vereinten Nati~, ~ Allgemeinen Erklärung ~ Men
sch~hte13O und ~ Erklärung über die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer unvereinbar 
ist; 

3. bekriijligt ihn; Entschlossenheit, auch künftig aIIes zu 
tun, . was fIIr eine vo1lstlindige und rasche Beseitigung des 
~loniaIismus und die gewissenhafte Einba1tung ~ ent
sprechenden Bestimmungen ~ Charta, ~ Erklärung Ober die 
Gewllhrung ~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und 
Völlrer und ~ Allgemeinen Erklärung ~ M~henrechte 
durch alle Staaten erforderlich ist; 

4. bela4fIlgt abermals ihn; UnterstQlzung fIIr die Bestre
bung~ ~ unter ~lonialherrschaft steh~ Völker, ihr 
Recht ~ Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
~; 

5. billigt ~n Bericht des Sonderausschusses fIIr den 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erkliirung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer Ober seine 
TIltigkeit E Jahre 1994, mit ~ Arbeitsprogramm fIIr 
1995131; 

6. fonJen alle Staaten, ins~ die Verwaltungs
mlIchte, sowie die ~rganisatio~ und an~ Organi
satio~ des Systems ~ Vereinten Nation~ mif, innerhalb 
ihres jeweilip Zuständigkeitsbereichs ~ Empfehlunp des 
Son~husses E Hinblick ~ die Verwirklichung ~ 
Erklärung und die DurchfDhnmg an~ einsch1llgiger 
Resol~ ~ Vereinten Natio~ Geltung zu verschaffen; 

7. fonJen die Verwaltungsmächte mif, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher ~ 
sonstiger Interessen in ~ unter ihrer Verwaltung stehen~ 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis fIIr die Wahr
nehmung des Rechts ~ Völlrer dieser Gebiete ~ Se1bst
bestimm1mg und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fonJen die Verwa1tungsmächte .rdem mif, 
militlIrische Aktivitäten in ~ unter ihrer Verwaltung steh~
~n Gebieten einzustellen und in Befolgung ~ entspre-

". ResoIutIm! 217 A (lD). 
131 0ßIde/Jes ProtoIwIl tkr GeneraIversmnmI N~ 

Tagung, BeIIose 23 (A/49/2!), Kap. I, Absc1mIII J. 
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chenden Resolutionen der Generalversammlung ihre 
Militärstiitzpunkte dort zu beseitigen, und richtet die dringliche 
Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder Ein
mischungshandlungen gegen andere Staaten hineinzuziehen; 

9. fordert alle Staaten IlIJChdriJcklich auf, den Völkern 
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwen:len 
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs

. mlIchte im Benehmen utit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um jede 
erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur SIfir
kung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu 
nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin JIlICh ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverztlgliche und voll
stlindige Verwirklichung der ErkIlirung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit noch nicht wahrgenommen haben, alle von 
der Generalversammlung gebilligten Maßnahmen betreffend 
die Internationale Dekade zur Beseitignng des Kolonialismus 
durcbzufllhren, und dabei insbesondere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitignng der letzten 
Überreste des Kolonia1ismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer flInfzigsten Thgung darUber Bericht zu 
erstatten; 

b) konkrete Vorschllige zu unterbreiten, die dem Si
cherheitsrat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den 
Kolonialgebieten. die geeignet sind, den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu bedrohen, zweckdienliche Maß
nahmen aufgnmd der Charta zu erwägen; 

c) die Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) und 
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonia1isierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

tl) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmllßige 
Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet 
sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, 
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahr
mnelnnen; 

e) alles Erfmderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erkllirung und für die Durchfilhrung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens 
der nationalen und internationalen Organisationen zu versi
chern; 

11. fordert die Verwaltungsml!chte auf, den Sonderaus
schuß bei der Wahrnehmung seines Auftrags auch kOnftig ZU 
unterstiltzen und Besuchsdelegationen in den Gebieten 
aubunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand 
verschaffen und die Wflnsche und Bestrebungen der Ein
wohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordert aqßerdem diejenigen Verwaltungsmllchte, die 
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben, 

. auf, dies auf der Ausschußtagung 1995 zu tun; 

13. beschließt. daß der Sonderausschuß auf seiner Thgung 
1995 im Kontext der Begehung des flinfzjgsten Jahrestages der 

Vereinten Nationen eine Halbzeitflberprilfung des AktIons
p1nns der Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonia
lismus132 vornehmen wird; 

14. er.suchtden GeneraIsekretii die Sonderorganisatonen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbsttegierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten Hilfe 
zu gewIIhten und damit gegebenenfalls auch nach der Wahr· 
nehmung des Rechts dieser Gebiete auf Selbstbestimrmmg und 
Unabhängigkeit fortzufahren; 

15. er.sucht den GeneraIsekretii dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verflignng zu atellen, die für 
die DurchfDhrung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisienmg be!ieffcnden Resolntionen und Bescblllsse 
der Generalversammlung und des Sonderanaschusses erfor
derlich sind. 

9 L PlenarsiI:omg 
16. Der,ember 1994 

49190. Verbreitung von lDformatlonen Ober cIfe Enßro!o. 
nIalIsIerung 

Die Generalversammlung, 

IlIJCh PrUfuns des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der ErklIirung 8ber 
die Gewährung der UnabbJingigkeit an kolonia1e Länder und 
Völker, dss die Verbteitong von Infonnationen 8ber die 
Entkolonia1isierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
8ber die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung betrlfft"'. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erkllirung 8ber die Gewährung der 
Unahh!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker sowie auf die 
anderen Resolutionen und BeschlUsse der Vereinten Nationen 
zur Verbreitung von Informationen 8ber die Entko1onia1isie
rung. insbesondere die Resolution 48/53 der Generalversamm
lung vom 10. Dezember 1993. 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich· 
keitsarbeit als Instrument zur Fönlerung der Zielsetzungen der 
Erklllrung sowie eingedenk der Rul1e, welche die Welt
öff'entlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonia1gebiete bei 
der Brringnng der Selbstbestimmung und Unabh!!ngigkelt 
wirkaam zu unterstlltzen, 

Im Bewt4fltseln der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbteitong von Informationen 8ber 
die ~onia1isierung. 

1. bl/Ugt dss im Bericht des Sonderausscbusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erkllirung Ober die Gewllhrung 
der Unabb!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker entbaltene 
Kapitel be!ieffend die Verbteitung von Informationen 8ber die 
Entkolonialisierung und die AufklIirung der Öffentlichkeit 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung; 

2. hiIlt es filr wichtig. daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonia1isierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemilhungen um eine miIglichst weite 

'" SlebeA/46I634IRev.l undKorr.1. 
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Verbreitung von Informationen fIber die Entkolonialisierung 
intensivieren. mit dem Ziel. die internationale öffentliche 
Meinung noch stlIrker flIr die vollstllndige Entkolonialisierung 
bis zum Jahr 2000 zn mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär. unter BerlIcksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfilgung stehenden 
Medien, einschließJjch Presse, Rundfunk und Fernsehen, daflIr 

. zn sorgen, daß die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benelni:ten mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über die Probleme 
der Entkolonialisierung sammeln. ausarbeiten und verbreiten 
zn lassen und insbesondere die Zeitschrift Objecttve: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen. Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decoloniztltlon (Entko
lonialisierung). weiter zu veröffentllchen und mehr informa
tionen fIber alle Gebiete zu geben. mit denen sich der Sonder
ausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur weiteren 
Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen Sprachen 
auswäblen liißt; 

b) sich bei der ErffIllung der vm:genannten Aufgaben um 
die uneingeschränkte Kooperation der Verwaltungsmächte zu 
bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisiernng ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zn 
verstärken; 

cl) durch regehnllßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechenden 
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen, ins
hesondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu un
terhalten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstiltzung der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Informationsverbreitung über die 
Entkolonialisierung zu bemühen; 

f) auch kllnftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zn lassen; 

g) daflIr zu sorgen. daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über die zur Durchfllhrung 
dieser Resolution ergriffenen MaßnaInnen zu berichten; 

4. ersucht alle Stnsten, insbesondere die Verwaltungs
milchte. sowie die Sonderorganisationen und dle anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
auch die besonders an der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaat1ichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs die großange1egte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Informationen zn veranlassen beziehungsweise zn intensi
vieren; 

s. ersucht den Sonderausschuß, die DurchflJbrung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversamm1ung auf 
ihrer fflnfzigsten Tagung darüber Bericht zn erstatten. 

91. Plenarsttvmg 
16. Dezember 1994 

49/91. NamIbIa-FoD der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2248 (S-V) vom 19. Mai 
1967. mit der sie den Rat der Vereinten Nationen flIr Südwest
afrika als rechtmäßige Verwaltungsbehörde des Gebiets bis zu 
dessen Unabhängigkeit geschaffen hat"'. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2679 (XXV) vom 
9. Dezember 1970. mit der sie den Namibia-Funds der 
Vereinten Nationen eingerichtet hnt, sowie auf ihre Resolution 
3112 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973. mit der sie den 
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als 'Il:\"lIhRnder des 
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen eingesetzt hnt, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 8-18/1 vom 
23. April 1990. mit der sie die Republik Namibia in die 
Vereinten Nationen aufnahm, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 A vom 
11. September 1990. ia der sie die Auflösung des Nami
bis-Rats der Vereinten Nationen beschloß. nachdem dieser sein 
wichtiges Mandat ertlIllt hatte. dns ihm von der Generalver
sammlung in ihrer dns Gebiet betreffenden Resolution 2248 
(S-V) übertragen worden war. und ia der sie den General
sekretär 'ersuchte. im Benehmen mit der Regierung Namibias 
unverzllglich Vorkehrungen zn treffen, um die Üliergabe der 
Programme. Aktivitäten und VermÖgeDSWerte des Nami
bia-Rats der Vereinten Nationen an die Regierung NamtDias zn 
koordinieren, so auch der Archivsammlungen. die unter 
anderem die wichtigsten Resolutionen und Beschlllsae der 
Vereinten Nationen zur Namibiafrage und andere einschlligige 
Dokumente und den offiziellen Schriftverkehr sowie ins
besondere auch die Dokumente im 711sa!1!1Dßllbang mit der 
Durchfllhrung der Verordnung Nr. I zum Schutz der Datflrli
chen Ressourcen Namibias"" und im 7lJsammenhang mit dem 
Beitritt Namibias zn internationalen ÜbereiokiInften und seiner 
Vertretung in den Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen und in den zwischenstaatlichen Organisationen enthn1ten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 B vom 
11. September 1990. in der sie beschloß. daß der Nami
bia-Fonds der Vereinten Nationen seine Tlltigkeit fortsetzen 
wird. um den ordnungsgemäßen Abschluß aller zn diesem 
Zeitpunkt aus dem Fonds finanzierten und in An1age II zn der 
Resolution aufgefilbrten Programme und Aktivitäten sicher
znstelJen, und daß der Generalversammlung zu gegebener Zeit 
ein diesbezflglicher Bericht vorgelegt wird, und außerdem 
beschloß. daß das Namibia-lostitut der Vereinten Nationen iu 
Anbetracht dessen. daß es seinen Auftrag ertlIllt hnt, der darin 
hestand, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den Freiheits
kampf der Namibier und die Errichtung eines unabhängigen 
Namibis fachlich zu unterstlltzen, und angesichts seiner akuten 
finanziellen Schwierigkeiten seine Arbeit am 30. September 
1990 einstellen soll. 

1. nimmt KennlnIs von dem Bericht des 'Ii'eubandaus
schusses flIr den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen136

; 

.34 MIt Ibrer R.,.rnntfnn 2372 (XXII) vom 12. J!IIli 1968 __ die 
Geoera1........mung. daß SfldweslDfiikakllnftis den Namen "N_' ~ 
weIde, und boscb\oJI, doll Rat der V_ NBIionen ftIr Sfldweslafrika in 
"NamIbIa-Rat der V __ ' mnznbenennen 
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2. beschließt. daß der einzige Student, der noch aus dem 
Namibin-Fonds der Vereinten Nationen finanziert wird, aus 
verwa!tungstechnischen Griinden mit den erforderlichen 
Mitteln bis zum Abschluß seines Studiums im Jnhre 1996 in 
das von der Sekretnriats-Hauptabteilung Unterstiltzungs- und 
FiIhruogsdienst fIIr die Entwicklung verwaltete Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen fIIr das 
siIdliche Afrika übernommen wird; 

3. beschließt atfIIerdem, daß in Anbetracht der Beendi
gung der aus den drei Konten - dem Konto des Programms 
zum Aufbau der namibischen Nntion. dem Allgemeinen Konto 
und dem Konto des Namihin-Instituts der Vereinten Natio
nen - finanzierten Aktivitäten des Namibin-Fonds der Ver
einten Nationen diese drei Konten des Fonds geschlossen und 
ihre Vermögenswerte an die Regierung Namibias übergeben 
werden. dsmit sie fIIr den dafiIr vorgesehenen Zweck, nämlich 
die Ausbildung der Nandbier. verwendet werden; 

4. beschUeßt hiermitfemer die Auflösung des Treuhand
ausschusses fiIr den Namibin-Fonds der Vereinten Nationen. 
da dieser sein Mandat erfiIIlt hat. 

92. P/enarsItzung 
19. Dezember 1994 

49/137. Die SItuation In Zentralamerlka: Vertahnm zur 
Herbelfiihnmg eines tragfilhlgen und dauerhaften 
FrIedens sowie Forlsc:hrltte bei der Gestaltung 
einer Region des FrIedens, der FreIheIt, der Dem0-
kratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen. insbesondere die 
ResoIutionen 4711 18 vom 18. Dezember 1992 und 481161 vom 
20. Dezember 1993. in der sie anerkannt hat. daß sich der 
uneingeschrlinkten. Verwirklichung von Frieden. Freiheit, 
Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika nach wie vor 
große Hindernisse in den Weg stellen und daß ein globaler 
Bezngsrahmen notwendig ist, der es der internationalen 
Gemeinschaft gestattet, die UnteIstiltzung der Bemühungen 
der zentralamerikanischen Regierungen in geeignete Bahnen 
zn lenken. und daß es wilnscbenswert wllre, die Unterstiltzung 
zn erhöhen, indem Mittel fIIr die Konsolidierung der gesetzte4 
Ziele bereitgestellt werden. dsmit die erzielten Fortschritte 
nicht infolge der begrenzten materiellen Möglichkeiten der 
Region geschmJUert oder zunichte gemacht werden. 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gilltigkeit der Ver
pflichtungen. welche die zentralamerikanischen Präsidenten 
am 7. August 1987 auf dem Esquipu1as-ll-Gipfeltreffen" 
sowie auf ihren späteren Gipfeltreffen. insbesondere auf dem 
vom '1:1. bis 29. Oktober 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffen. dem vom 18. bis 20. August 
1994 in Gukimo (Costa Rica) abgehaltenen filnfzehnten 
Gipfeltreffen". dem am 12. und 13. Oktober 1994 in Manngua 
abgehaltenen Zentra1amerikanisc Umweltgipfel fIIr eine 
bestsndfähige Entwicklung'" und der am 24. und 25. Oktober 
1994 in 'Thgucigalpa abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Frieden und Entwicklung in Zentralamerika'" eingegan
gen sind, auf dem ein Prioritätenrabmen fiIr die Ausarbeitung 
und Umsetzung einer neuen Strategie fiIr eine bestnndfähige 
Entwicklung festgelegt wurde. die politische. moralische, 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte mit ein
bezieht, 

im BewqfJtseln dessen. wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines trngftIhigen und dauerhaften 
Friedens in ZentmIamerika unte!StllIzt wenlen, und eingedenk 
dessen, daß das Zentralamerikanische Integrationssystem den 
institutionellen Rahmen fIIr die subregionale Integration 
darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwicklung in einer 
wirksamen. geregelten und kohlirenten Weise zn fIIrdem, 

llbel7.eugt von den Hoffnungen. die die Völker Zentral
amerikas bewegen. Frieden, Aussöhnung. Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. sowie von der Ver
pflichtung. ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog. 
Verhnndlung und Achtung der legitimen Interessen aller 
Staaten beizn1egen. entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeitiger 
voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung und der 
Nichtintervention. 

In Anerkennung der Wichtigkeit der Friedenssicherungsein
sätze, die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrats und mit 
UnterstlItzung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
gefilhrt worden sind, 

sowie In Anerkennung der Notwendigkeit einer Bewalmmg 
und WeiterllIbrung der dabei erzielten Ergebnisse durch neue 
und iunovative Initiativen. welche die in der Region herr
schenden neuen Gegebenheiten berIIcksichtigen. die einen 
neuen. auf einer integrierten Strategie fIIr eine bestnndfllhige 
Entwicklung in der Region aufbauenden Kms erfordern, 

In Bekr4ftigung der Überzeugung. daß es in ZenIralnmerikn 
keinen Frieden geben kann ohne bestandf!ihige EntwicIdung 
und Demokratie, die unnbdingbar sind fIIr die Umgestaltung 
der Region und die Verwirklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völker und Regierungen. daß Zentralamerika 
zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der bestnndf!lhigen Entwicklung wird, 

nachdrlJcklich hinweisend auf die Wichtigkeit der intemn
tionalen zusammenarbeit, was die Unterstiltzung der auf den 
jüngsten 1i'effen der zentralamerikanischen Präsidenten. 
insbesondere dem Zentralamerikanisn Umweltgipfel fIIr 
eine bestnndfähige Entwicklung und der Internationalen 
Konferenz über Frieden und Entwicklung in Zentralarnerika, 
vereinbarten integrierten Vorlage fIIr eine bestandfl!ldge 
Entwicklung angeht, 

betonend, daß es geboten ist, die Verpflichtungen in bezng 
auf die beschleunigte Schnffnng eines nenen Modells der 
regionalen Sicherheit in Zentralamerika einzuhalten. wie in 
dem Protokoll von 'Thgucigslpa vom 13. Dezember 1991137 

und in der Agenda und dem Programm fIIr konkrete Maß
nahmen zngunsten einer bestandf!ihigen Entwicklung vor
gesehen, die auf dem flinfzehnten 1i'effen der zentralamerika
nischen Prlisidenten in Gukimo verabschiedet wurden. 

etfn!ut über die Fortschritte, die bei den Friedensverhand
lungen erzielt worden sind, welche die Regierung Gnatemalas 
und die Unidad Revolucionaria Nacional Guntemaltecn mit 
Hilfe des Generalsekretärs und mit UnteIstiltzung der Gruppe 
der Freunde des guatemaltekischen Friedensprozesses (Kolunt
bien. Mexiko. Norwegen, Spanien, Venezuela und Vereinigte 

131 A!46/829-8/23310, AnhaDg lliö siehe 0jflcf0J Records ofthe Security 
Onmd/, FOTIy-s/xth Year, SUpp/mlemforOClDber, NovemberondDeamber 
1991, Do1mment 8/23310. 



D. Rao!ntImten ohne tlbet weisung an efnen Baup'8i!W 1mB 

Staaten von Amerika) fUhren, sowie Ilber den Beitrag der 
VersammJung der Zivilgesellschaft und anderer Guatemalte
ken im Rahmen der Verfassung und der Friedensabkommen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48f267 vom 
19. September 1994. in der sie bescbloß, im Bink1ang mit den 
Empfehlungen des Generalsekretli die Mission der Vereinten 
Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der 
ErfIlDung der Vetpf1ichtungen des Umfassenden Ahkommens 
Ilber die Menschenrechte in Guntema1a zu schaffen, 

betonend. welche große Bedentung sie dem Ahschluß der 
Verltand1ungen. der raschen Beendigung des internen bewaff
neten Konflikts und der vollständigen Einhaltung der verein
barten Vetpflichtungen durch die beiden Parteien beimißt, 
alles Faktoren, die mit dazu beitragen werden. daß das Volk 
von Guntema1a die sozialen und wirtschaft1ichen Probleme, 
denen sich das Land gegenllbersieht, erfolgreich Ilberwindet, 

unter Berl1cksichtigung dessen. daß sich die !leiden 
Parteien. die Regierung Guatemalas und die Unidad Revolu
cionaria Nacional Guntema1teca, verpf1ichtet haben. die 
uneingeschränkte Ausilbung der Menschenrechte herbei
zufUhren und mittels Dialog und Verltandlung nach Frieden zu 
streben. 

mit Genugtuung Ilber die AbbaJtung freier und demokrati
scher Wahlen in m Salvador. die Fortschritte bei der ErfIlDung 
der noch ausstehenden Vetpf1ichtungen. die im Rahmen des 
Friedensabkommens eingegungen wurden. den von seinen 
Unterzeichnern inuner wieder zum Ausdruck gebrachten 
politischen Willen sowie die UntelsUilzWlg seitens der 
verschiedenen politischen Krlifte in m Salvador fDr die 
beschleunigte Ulsung wichtiger noch offener Fragen, was fDr 
die Förderung der Aussöhnung und die Wahrung und Konsoli
dierung des Friedens in m Salvador unabdingbar ist, 

sowie unter Berlk:ks/chtigung der Anstrengungen, welche 
die Regierung Nicatag1l8S unternimmt, um breites nationales 
Einvernehmen zu fOrdern, was der beste Weg zur Konsolidie
rung des Friedens, zur nationalen Aussöhnung. ZIll Demoktntie 
und zu OOofandflibiger Entwicklung bei sozialer Gerechtigkeit 
ist, 

mit Genugtuung die Verabschiedung der Resolution 49116 
vom 17. November 1994 mit dem Titel "Internationale Hilfe 
fDr die Nonna1isierung und den Wiederaufbau N'"tcalllgnas: 
Nachwirkungen des Krieges und der Natnrkatastrophen" 
begrijJlend. in der die im Falle von NicatagUII herrschenden 
außergewöhn1ichen Umstllnde anerkannt weIden. 

In der Erwl:lgrmg. daß die Konsolidierung des Friedens in 
N"roaragea ein Schlllsse1faktor im zentralamerikanhen Frie
densprozeB ist und daß es dringend geboten ist, daß die inlet
nationale Gemeinschaft und das System der Vereinten Natio
nen NicatagUII auch weiterhin die Untetstlltzung gewähren, die 
es benötigt, um die Nonna1isierung und den Wiederaufbau auf 
wirtschaft1ichem und sozialem Gebiet VOlllßZUbringen. damit 
die Demokratie gestärkt und die Nachwirkungen des Krieges 
und der jllngsten Natnrkatastrophen Ilberwunden weIden, 

sowie In Anerkennung des wertvollen und wirksamen 
Beitrags der Veteinten Nationen und verschiedener staatlicher 
und nichtstaatlicher Mechanismen zu dem Prozeß der Demo
kllItisierung. Befriedung und Entwicklung in Zentralamerika 
wie auch der Wichtigkeit, die im Hinblick auf die allmllhliche 
Umgesta1tung Zentllllamerikas in eine Region des Friedens. 
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung sowohl dem 

politischen Dialog als auch der wirtschaft1ichen Zusammen
arbeit zukommt, die durch die Ministerkonferenz der Europäi
schen Union und der zentralamerikanisc Länder sowie 
durch die gemeinsame Initiative der Industrieliinder (Gruppe 
der Vierundzwanzig) und der Gruppe der kooperierenden 
Liinder (Gruppe der Drei)138 im Rahmen der Partnerschaft fDr 
Demokratie und Entwicklung in ZentraIamerika in Gang 
gesetzt wurden. 

eingedenk dessen, daß der durch die Internationale Konfe
renz Ilber zenttalamerikan FlOcht1inge eingeleitete ProzeB 
im Mai 1994 abgeschlossen wurde, daß das Entwicklungs
progmmm der Vereinten Nationen die Rolle der federfDbren
den Organisation übernommen hat, die zuvor vom Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fDr FlOcht1inge 
wahrgenommen wnrde, und daß das Mandat des Sonderp\ans 
fDr die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika'l 
abgelaufen ist, in dessen Rahmen das System der Vereinten 
Nationen wie auch die internationale Gemeinschaft und 
insbesondere die kooperierenden Länder den zentllllamerika
nischen Friedensprozeß untetstlltzt haben. 

in Anbetracht der Verpf1ichtungsetldlirung zugunsten der 
von Entwntzelung und von Konflikten und extremer Atmut 
betroffenen Bevlllkerungsgtappen. die im Rahmen der 
Konsolidierung des Friedens in Zentralamerika auf der letzten 
internationalen Thgung des Ausschusses fDr AnschluBmnB
nahmen an die Intetnationale Konferenz Ilber zentralamerika
nische FlOcht\inge am 29. Juni 1994 in Mexiko-Stadt ver
abschiedet wutde und in der die Regierungen der einberufen
den Staaten nachdrilcklich auf die Notwendigkeit hinwiesen, 
dem Beistaud fDr die entwntzelten Bevölkerungsgruppen 
Kontinuitllt zu verleihen, indem das Hauptgewicht nunmehr 
statt auf Nothilfeprogmmme auf StllItegien fDr eine bestund
flihige menschliche Entwicklung in del\ienigen Gebieten oder 
Bevölkerungsgruppen gelegt wird, denen die betreffenden 
Länder im Hinblick auf die Konsolidierung des Friedens und 
die Beseitigung der extremen Atmut Vorrang einräumen, 

In dem BewqfJtseIn, daß die zentralameriknnischen Länder 
die A11innz fDr die bestandfllhige Entwicklung ZentllIl
amerikas'" geschlossen haben, eine Initiative, die eine vielver
sprechende Phase der Neuausrichtung der regionalen Prioritä
ten einleitet, deten wirksame Umsetzung gtöBte Anstrengun
gen seitens der Regiernogen und der verschiedenen Sektoren 
det zentmlamerikanlhen Liinder sowie die Unterstfltnmg der 
internationalen Gemeinschaft erfordert, damit die tiefer 
liegenden strukturellen Ursachen der Krise in der Region 
überwunden werden, 

KenntnJs nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Oktober 19941lber die Situation in Zentralamerika139

• 

mit tiefer GenugtUung die VelJ'f1ichtungen von Thgucigal
pa zu Frieden und Entwicklungl'" begr4ßend. die auf der 
Intetnationalen Konferenz Ilber Frieden und Entwicklung in 
Ze$l1amerika verabscbiedet wurden. 

1. wIlrdlgt die" Anstrengungen. welche die zentral
amerikanischen Völker und Regierungen im Hinblick auf die 

'" Die Gmppo der koopeden"'den Länder. die __ "Gmppo der 
Drei-t besteht aus KoInmbfen Mexiko und Venezuela. 

'" N49/489 und Kmr.1. 
,<0 N49/639-S/I994/I247. AnbaDg U; siebe OßIdtzll1M:oTds ofthe SecurIty 

Cotnu:II, FOTty-ninth y"",. Supp1muintftJr October. NfNember und lhcember 
1994. Dokument 8/1994/1247. 



. Konsolidierung des Friedens unternehmen, indem sie die vernOnftigen Kräftegleichgewicht, dem Primat der zivilen 
ÜbereinkfInftci umsetzen, die auf den jllngsten Treffen der Macht, der Beseitigung der extremen Armut, der Förderung 
zentraIamerikanen Prflsidenten, insbesondere auf ihrem in einer bestandfIlhigen Entwicklung, dem Schutz der Umwelt 
GUJicimo (Costa Rica) abgehaltenen fllnb.ehnten Treffen, dem und der Beseitigung von Gewalt, Korruption, Thrrorismus und 
in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen Umweltgip- Drogen- und Waffeabundel aufbaut, eine Vetpflichtung, die 
fel fIIr eine hestandftlhige Entwicklung und der in Thgucigalpa auf dem fllnb.ehnten Treffen der zentraiamerikanischen 
abgehaltenen Internationalen Konferenz aber Frieden und Prflsidenten eingegangen wurde; 
Entwicklung in Zentralamerika, verabschiedet wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, die zentralamerikanischen 
Regierungen bei ihren Initiativen und Aktivitliten auch 
weiterhin nach Kräften zu unterstiltzen; 

2. unterstfltzt den Beschluß der zentralamerikanischen 
Prflsidenten, Zentralamerika zu einer Region des Friedens, der 
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu erklliren, wie 
in dem Protokoll von Tegucigaipa137 niedergelegt, und be
fürwortet die Initiativen, welche die zentralamerikanischen 
Länder im Rahmen der integrierten Strategie fIIr eine hestand
fähige Entwicklung und ausgehend von den jllngsten zentral
amerikanischen Treffen ergreifen, um diejenigen Regierungen 
zu stärken, die ihre Entwicklung auf Demokratie, Frieden, 
zusammenarbeit und der vollen Achtung der Menschenrechte 
aufbauen; 

3. verweist nachdrilcklich auf den in der Erklärung von 
GUJicimo141 enthaltenen und anf dem Umweltgipfel von 

. Managoa verabschiedeten Beschluß der zentralamerikanisc 
Präsidenten, durch welchen die als "Allianz fIIr eine bestand
fIlhige Entwicklung" bezeichnete nationale und regionale 
Strategie, eine umfassende zentralamerikanische Initiative anf 
politischem, moralischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet, konkretisiert und in ein Sofortmaß.. 
nahmenprogramm umgesetzt wurde, durch das die zentral
amerikanischen Länder hoffen, mit Unterstlltzung der inter
nationalen Gemeinschaft fIIr andere Regionen zum Vorbild fIIr 
eine hestandfähige Entwicklung zu werden; 

4. begrf4Pt die Anstrengungen der zentralamerikanhen 
Länder, das WJrtschaftswachstom im Kontext der mensch
lichen Entwicklung zu fIIrdern, sowie die bei der Festigung der 
Demokratie und der Konsolidierung des Friedens in der 
Region erzielten Fortschritte, die durch die erfolgreichen fairen 
und transparenten Wahlvorgllnge in Costa Rica, m Salvador, 
Honduras und Panama hinreichend unter Beweis gestellt 
wurden; 

5. verweist IJIfßerdem nachdracklich auf das seit 
1. Februar 1993 bestehende Zentralamerikanische Integrations
system und das beim Sekretariat der Vereinten Nationen 
registrierte Protokoll von Thgucigalpa, gibt ihrer vollen 
Unterstlltzung Ausdruck fIIr die Anstrengungen, welche die 
Zentralamerikaner unter der politischen FOhrung ihrer PrII
sidenten unternehmen, um den Integrationsprozeß im Rahmen 
des Zentralamerikanischen Integrationssystems voranzutreiben 
und auszuweiten, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationalen Organisationen auf, mit Zentralamerika 
wirksam zusammenzuarbeiten, damit es die subregionale inte
gration nachhaltig fIIrdern und festigen und diese somit zu 
einem wirksamen Mechanismus zur HerbeifUhrung einer 
bestandftlhigen Entwicklung machen kann; 

6. erkllirt e17U!Ul, wie wichtig es ist, daß ein neues Modell 
der regionalen Sicherheit geschaffen wird, das auf einem 

• 41 Al49f34O..S1l994/994. Anhang; siebe 0jJlciaI Reco,ds ufthe lIecurlty 
CmmcU, Forty-nInIh y...,. Supp-fo, JuIy. August and September 1994. 
DoImment 811994/994. 

7. forden die internationale Gemeinschaft und das 
System der Vereinten Nationen auf, vermehrte toohnische und 
finanzielle Unterstlltzung fIIr die fachgerechte berufliche 
Ausbildung der Polizei in den zentralamerikanischen Ländem 
zu gewäbren, um den Bestsnd der demokratischen institutio
nen zu sichern; 

8". nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnteIzeich
nung des Rabmenabkommens aber die Wledenmfnabme des 
Verhandlungsprozesses zwischen der Regierung Gm""""'l •• 
und der Unidad Revolucionaria Nacinnal GnatemaitecaI42, des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte und des 
Abkommens aber einen Zeitplan fIIr die Verhnndiungen t1ber 
einen tragflibigen und dauerhaften Frieden in GuntemaiaI4', des 
Abkommens aber die WIederansiedlung der durch den be
waffneten Konflikt entwurzelten Bevölkerungsgruppen und 
des Abkommens aber die Einsetzung der Kommission zur 
Klärung vergangener Menschenrechtsverletzungen und G&
walthandl~ die der guntemaltekischen Bevölkerung Leid 
zugefilgt hnben 44; 

9. anerkennt die :Redenhmg des Beschlusses der Regie
rung Guntemalas und der Unidad Revolucionatia Nacional 
Guntemalteca, ernsthaft und entschlossen zu verhandeln, damit 
ohne weitere Verzögerungen Friedensabkommen erzielt 
werden; 

10. forden die Beteiligten auf, den guntemaltekischen 
Friedeusprozeß rasch voranzutreiben, damit möglichst in
nerhalb der mit 31. Dezember festgesetzten Frist entsprechend 
den im Rabmenabkommen eingegangenen Verpflichtongen ein 
Abkommen aber einen tragfähigen und dauerhaften Frieden 
erzielt wird; 

11. dankt dem Genera1sekretär und der Gruppe der 
Freonde erneut fIIr ihre Anstrengungen zur Unterstfltzung des 
guntemaltekischen Friedensprozess sowie der Versammlung 
der Zivilgesellschaft und anderen Guatemalteken fIIr den 
Beitrag, den sie im Rahmen der Verfassung und der Friedens
abkommen zur Unterstlltzung dieses Prozesses leisten; 

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Schaffung 
der Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der 
Menschenrechte und der Erfilllung der Verpflichnmgen des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte in 
Guntemala und fordert im Zusammeabung mit den Men
schenrechten diejenigen, die es betrifft, nachdrOck\ich auf, 
ihren Verpflichtungen nach den bereits unterzeichneten 

, .. N49/61.Sfl994/S3. Anlumg; siebe 0jJlciaI Recotds uf thß lIecurlty 
CoundI. FDt/y-Il/nth Year. Suppkmentfo, January. FebtItary and Match 1994. 
00_ S/1994153. 

.0 N48IIJ28.SIl9941448. AnhfIIIge 1 und B; siebe OjJlciaIRecotds ufthe 
SeauIIy CoundI. Fotty-ninIh Year, SuppkmentfotAprll, MayandJrme 1994. 
OolnIIIIft11! 8/19941448 • 

... N48/954-SI19941151. AnhfIIIgeI andß; siebe siebe o.tfIdolRecotdsuf 
the lIecurlty Counct1, Fotty-ninIh Year, SuppI<mwIt 10' Jaly, August und 
Septembe, 1994.])0_ 8119941751. 
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ÜbereinkiInften namentlich dem Abkommen bebeffend die 
Mission, in vollem Umfang nachzukommen; 

13. nimmt Ql{/Jerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Anstrengungen, die der Clenemlsekretilr, die Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und die internationale 
Clemeinscbaft insgesamt unternehmen, um ihre Unterstiltzung 
tlIr den Friedensproze!l und insbesondere tlIr die Umsetzung 
der ÜbereinkiJnfte zu koordinieren, und ermutigt sie, auch 
weiterhin Unterstllt:zung tlIr den Frieden, die nationale Aus
söhnung, die Demokratie und die Entwicklung in Guatemala 
zu gewllbren; 

14. ermcht den Genera1sekretilr, den gl!!!lemaltekischen 
Friedensproze!I durch seinen Beauftragten weiter zu unter
stIItzen und auch weiterhin bei der Umsetzung der Überein
kfInfte behllflich zu sein; 

15. fordert die Regierung EI Salvadors und alle an dem 
FriedensprozeII beteiligten politischen Kriifte auf, a1les zu tun, 
um ihren wichtigen, noch nicht erfDllten Verpflichtungen 
entsprechend dem ~lan tlIr die Umsetzung der wichtigsten 
noch nicht ert1lIlten 0bereink0nfte'14:I nachzukommen und die 

, ÜbereinkIInfte in jeder Hinsicht voUinha1t1ich WIlZUlIeIZen, und 
ersucht den Clenemlsekretilr, im Benehmen mit der Regierung 
EI Salvadors, den Mitgliedstanten und den Sonderorganisatio
neo Verfahren auszuarbeiten, damit EI Salvndor im Rahmen 
des Friedensabkommens in der Zeit nach dem Abzug der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvndor die 
Unterstllt:zung und Hilfe erhlilt, die notwendig ist, um den 
Frieden und die Festigung und Konsolidierung der nationalen 
Anssöhnung, der Demokratie und einer beotandfllhigen 
Entwicklung zu gewllhrleisten; 

16. ermcht alle Staaten und bittet die internationalen 
Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, rasch und großzögig 
BIIf den gemeinsamen Appell der Regierung EI Salvndors und 
der Frente Farabundo Mart( para Ja Liberaci6n Nacional um 
die Bereitstelhmg der zusätzlichen Mittel zu reagieren, die zur 
vous1i!ndigen Umsetnmg des Friedensabkommens erfmderlich 
sind; 

17. spricht dem Genera1sekretilr und seinen Beauftragten 
erneut seine Anerkennung aus tlIr ihre wirksame, rechtzeitige 
Partizipation und ermutigt sie, ancb weiterhin a1les Erforderli
che zu tun, um zur erfolgreichen BrfIIIlung aller Vetpflichtun
gen beizu1ragen, welche die Parteien in dem Friedensabkom
men in EI Salvndor eingegangen sind, und sich insbesondere 
auch zu bemühen, die erforderlichen Mittel tlIr den Wieder

,aufbau und die Entwicklung des Landes zu mobili.sieren, die 
tlIr die Konsolidierung des Friedens und der Demokratie in EI 
Salvndor unabdingbar sind; 

18. wanUgt die Fortschritte, die das Volk und die Regie
rung N"teamgWIS bei ihren Bemoh.mgen um die Konsolidie
rung des Friedens, der Demokratie und der Aussöhnung unter 
den N"u:araguanern erzielt hoben, sowie den politischen Dialog 
und den wirIIIchaft1ichen und sozialen Konsuitationsprozeß 
zwischen allen Sektoren des T .andes, durch welchen die 
Grund1agen t1lr den Wtederaufbau des Landes gefestigt werden 
sollen; 

19. rmterstfl/V die Bebandlung, die Nicaragua in An
betracht der nach wie vor herrschenden außergewöhnlichen 
Umstlinde zuteil wird, damit die internationale Gemeinschaft 

und die FinanzinsIituti eine solche SonderbehnDdIung bei 
ihren Programmen zur Unterstllt:zung der wirtschaftli.ch 
Gesundung und des sozialen Wiederaufbaus des Landes 
berilcksichtigen können; 

20. gibt Ihrer Genugtuung Ausdruck i1ber die Einsetzung 
einer vom GeneraIsekretII koordinierten Unterstf1tzungsgruppe 
tlIr Nicaragua, die das Land aktiv bei den Anstrengungen 
unterstiltzt, die es zu seiner wirtscbaftlichen Gesundung und 
sozialen Entwicklung unternimmt, insbesondere was die 
Lösung seines Auslandsverschuldungsproblems sowie die 
Mobilisierung von Investitionen und nenen Mitteln anbetrifft, 
die es ihm ermöglichen werden, seine wirIIIchaft1ichen und 
sozialen Wiederaufbauprogramme fortzusetzen, und ersucht 
den Generalsekretilr, diese Anstrengungen auch weiterhin zu 
unte.rstiltzen; 

21. betont, wie wichtig der im Rahmen der Minister
konferenz zwischen der EuropIlischen Union und ihren 
MitgliOOsh!ale!! und den zentralamerikanhen U1Ddern unter 
Beteiligung der Gruppe der Drei138 als kooperierende LIlnder 
vonstatten gehende politische Dialog und die wirtscbaftliche 
Zusammenarbeit fiIr die BemDhungen der zentra1amerika
nischen U1Dder um die HerbeiflIhrung des Friedens, die 
Konsolidierung der Demokratie und die Gewllbrleistung einer 
bestandfllhigen Entwicklung sind; 

22. ermcht den Genera1sekretilr, den zentra1amerika
nischen UlDdemjede erdenkliche Hilfe bei der Konsolidierung 
des Friedens und der Strategie einer bestandfIIhigen Entwick
lung in der Region zu gewähren; 

23. aneriamnt die Wichtigkeit der bereits durchgefilhrten, 
der fortgeschriebenen und der noch nicht durchgeftlhrten 
Programme und ersucht die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, sowie die internationalen Inatitutio
neo, 'in Anbetracht des Umstands, cIaß die dem Sondetplan fiIr ' 
die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentra1amerika 
zugewiesenen Mittel erschöpft sind, die erforderlichen Mittel 
zu mobilisieren, damit zur Unterstlltzung der Ziele der Er
klärung von Gu4eimo'4J, der BIIf dem Gipfeltreffen in Mana
gua geschlossenen Allianz tlIr die bestandfllhige Entwicklung 
Zentra1amerikns38 und der BIIf der Internationalen Konferenz 
i1ber Frieden und Entwicklung in Zenbalamerika verabschie
deten Verpflic:htungen von Thgucigalpa i1ber Frieden und 
Entwicklung'" neue nationale und regionale Programme 
Bllfgestellt werden, mit dem Ziel zu verbindern, cIaß das in 
ZentraIamerika bisher Etreichte zunichte gemacht wird, ond 
sicherzustellen, cIaß der Frieden in der Region durch eine 
integrierte, bestarulfllhige Entwicklung konsolidiert wird; 

24. dankt der Hohen Knmmiasarin der Vereinten Nationen 
t1lr Flüchtlinge und dem Entwicklungsprogramm der Veteinten 
Nationen erneut tlIr die BrfIIIlung des Auftrags, der ihnen im 
Rahmen der Internationalen Konferenz tlIr zentraIamerikani
sehe Flüchtlinge erteilt wurde, und ersucht die internationale 
(lemejnschaft, die Region ancb weiterhin bei den Anstrengun
gen zu unterstfltzen, die zur Verwirklichung der am 29. Juni 
1994 in Mexiko-Stndt ve.rabschiedete Verpflichtungs
erklllnmg notwendig sind, die Thil der nenen Strategien t1lr 
eine bestamffilhige menscbliche Entwicklung zur Beseitigung 
der extremen Armut und zur Konsolidierung des Friedens in 
dem'neuen, in Zentra1amerika herrschenden Klima ist; 

25. weist nachtb1Jckllch hin BIIf die Vetpflichtungen zu 
einer bestandfllhigen Entwicklung, die BIIf dem fllnfzehnten 
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Treffen der zentralamerikaniscen Prilsidenten, dem Zentral
amerikanischen Umweltgipfel fIIr eine bestandfllhige Entwick
lung und der Internntionalen Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerikn eingegangen wurden, und 
fordert die Mitgliedstnaten und die Organe des Systems der 
Vereinten Nationen nachdr!lcklich auf, diese in jeder Welse zu 
unterstützen; 

26. spricht dem Genera1sekretllr erneut Ihre volle An
erkennung und ihren Dank fIIr die Anstrengungen aus, die er 
zugunsten des Bcfriedungsprozesses in Zentralamerikn 
unternimmt, insbesondere in denjenigen Ländern, in denen es 
notwendig ist, Frieden, nationale A"SSÖhmmg, Detnokratie und 
eine bestandflihige Entwicklung herbeizuflIhren und zu 
konsolidieren, wie auch den Gruppen der befreundeten Länder. 
die direkt zur Erreichung dieser Ziele beigetragen haben; 

27. beschließt. den Punkt "DIe Situation in Zentra1ameri
ka: Verfuhren zur Herbeif!lbrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der EmwickIung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 

. fllnfzigsten Thgung aufzunelunen; 

28. ersucht den Genera1sekretllr, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
Tagung über die Durchf!lhrung dieser Resolution Bericht zu 
etStatten. 

92. P/enms/lvmg 
19. Dezember 1994 

4!1m!l. Verstlirkte Koordinlernug der bmnonltilren Not
bßfe der Vereinten Nntinnen 

A 

VERSTÄRKTB KooRDINIBRUNG DER HUMANITÄREN 
NOT.IIILFJl DER VIlRmNTEN NATIONEN 

Die GeneralversammlJmg, 

In Bekrlijtlgung ihrer Resolutionen 461182 vom 
19. Dezember 1991. 47/168 vom 22. Dezember 1992 und 
48/57 vom 14. Dezember 1993. 

sowie In Bekriiftlgung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leit1inien, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschl!lsaen der 
. operativen Organisationen, Programme und Fonds des Systems 
der Vereinten Nationen betreffend ihre Mitwirkung an 
koonlinierten Maßna1unen in humanitllren Notstandssituatio-
nen, 

besorgt darüber. daß Naturkatastrophen und sonatige 
Notstandssituationen die Bemühungen der betroffenen Länder 
um eine hestandflihige Entwicklung behindern, 

In der Erkenntnis. da8 ein zunebmender Bedarf an humani
tären Hi1fsgfitem und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche, rechtzeitige und wirksame Reaktion 
der Vereinten Nationen auf humanitäre Katastrophen und 
Naturkntastrophen sowie sonstige Notstandssihlationen zu 
gewährleisten, sowohl was die Hilfsmaßuahmen als auch was 
den gleitenden Ühetgang zur Entwicklung betrifft, 

sowie In der Erkenntnis. daß die Koordinierung der 
humanitären Hilfsmaßna1uuen, insbesondere vor Ort, weiter 

verstllrkt werden muß, unter Berilcksicbtigung dessen, daß die 
Koonlinierung auf die Tlltigkeiten im Feld ausgerichtet sein 
soll, 

mil Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstimtione AusscbuJ! znr Zeit unternimmt, um Metho
den eines kohärenten und komplementllren Vorgehens zu 
eImbeiten, welche die zuständigen operativen Orgnuisationen 
und Entwicklungsakteure bei den Aktivitäteti anwenden 
können, die auf einen gleitenden Ühetgang zur Entwicklung 
ausgerichtet sind, 

sowie mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die 
Sekretariats-Hauptnbteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere im Znsammenhang mit der Internationa1en 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung, unternimmt, um 
Maßnahmen der Katastrophenvorbeugung, Katastrophenmi1-
derung und Katastrophenbereitschaft ZU fördern. 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tlltigkeit 
des Zentralen revolvierenden NotBtaIIdsfonds und der immer 
stIIrkercn Inanspruchnahme des Fonds seitens der operativen 
Orgnuisationen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretllrs 
vom 21. Juni und l. November 1994'46; 

2. nimmt Kenntnis von dem an die Generalversammlung 
gerichteten Bericht des Prilsidenten des Wlrtschafts.. und 
Sozia1mts über die informellen Konsultationen, die er gemiIß 
dem Beschluß 1994J291 des WIllSchafts.. und Sozia!rats vom 
Tl. Juli 1994 abgehalten hat; 

3. nimmt mtJerdem Kenntnis von den in dem Bericht des 
GeneraIsekretIl aufgefllhrten Maßnahmen zur verstIIrkten 
Koordinierung der hnmanitllren Hi1fe im Feld'" und anerkennt 
die Notwendigkeit, die systemweite Koordinierung weiter 
auszubauen und zu verstärken. namentlich auch die Zu
saminenarbeit zwischen den operativen Orgnuisationen, der 
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten und den 
nichtstaatlichen Orgnuisationen im Einklang mit der Resolu
tion 461182, mit dem Ziel, die Fähigkeit zu einetn raschen und 
koonlinierten Vorgehen im FaIlc von Naturkatastrophen und 
anderen Notstandssituationen zu verbessern und gleichzeitig 
den nichtpolitischen, neutralen und unparteiischen Charakter 
der humanitllren Aktivilliten zu wuhren; 

4. nimmt ferner Kenntnis von den Maßnabmen und 
Verfuhren. die vom S!lIndigen interinstitutionellen Ausschuß 
in bezog auf einen im jeweiligen Land IUlSll&!igen Koordinator 
vorgeschlagen wurden, und ersucht den Generalsekretär, unter 
enlspreChender Berllcksichtigung von Ziffer 39 der An1age zu 
Resolution 461182, über den WJrtschafts- und Sozia1rat im 
Jabre 1995 über die Angelegenheit weiter Bericht zu etStntten, 
namentlich auch über die Auswirkungen dieser Empfehlungen, 
unter voller Ber!lcksichtigung der Ansichten der Regierungen 
zu diesen Empfehlungen; 

5. betont, da8 es notwendig ist, daß der Ständige interin
stitutione1Ie Ausschuß unter der FiIhrung des Koordinators fIIr 
Nothilfe als Hauptmechani8JDus fIIr die interinstitutionelle 
Koordinierung fungiert, daß er häufig Zllsammentritt und daß 
er seine Tlltigkeit, unter anderem durch eine rasche Bekannt
machung seiner Schlußfolgerungen, auf transparente Welse 
wahrnimmt; 

". Al49/rn·Bl1994l8O und Kotr.l und Add.1. 
'41 Al49/177/Add.l-EIl994I8UIAdd.l, Kap. n. 
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6. anerkennt die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
und sonstigen in Betracht kommenden Stellen weiter auszu
bauen und zu verstärken. um die Fähigkeit zu einem raschen 
und koordinierten Vorgehen im Falle von Naturkatastrophen 
und andere Notstandssituationen zu verbessern; 

7. stellt fest. daß die Niltzlicbkeit des Zentralen revol
vierenden Nothilfefonds von den operativen Organisationen 
voll anerkannt wird, insbesondere weil er sie besser heflIhigt, 
den dringenden Erfordernissen in der FrOhphase von Naturka
tastrophen und anderen Notstandssitoationen, die eine 
systemweite Reaktion im Binldang mit Resolution 46/182 
verlangen, rasch zu entsprechen; 

8. anerkennt. daß es notwendig ist, fIIr eine ausreichende 
Mittelausstattung im Zentralen revolvierenden Nothilfefonds 
zu sorgen, und ersucht den Koordinator fIIr Nothilfe. die 
Staaten davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Mittel diese 
Schwelle unterschreiten; 

9. ersucht den Genem1sekretllr. weiterhin durch ent
sprechende Maßnahmen die Mittelausstattung im Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds zu sichern. unter anderem indem 
er den Staaten nahelegt, die Kosten von aus dem Fonds 
finanzierten Projekten mit hohem Vorrang zuriIckzuerstat 
und von den operativen Organisationen verlangt zu be
scheinigen, daß Vorschllsse aus dem Fonds in Überein
stimmung mit der Resolution 46/182 entnommen wurden, 

. welche die ordnungsgemllße Nutzung der Fondsmittel regelt; 

10. ersucht den Genera1sekretllr tl14fJenlem, festzustellen, 
inwieweit es möglich ist, Sachspenden zur Deckong der 
Erfordernisse in der FrOhphase VOn Notstnndssituationen ZU 
erbitten; 

11. anerkennt tl14fJerdem die Notwendigkeit, die im 
Rahmen des Zentralen revolvierenden Notstnndsfonds zur 
Verfügung stehenden Mittel zu erhöhen. so auch durch die 
rechtzeitige Rückzahlung der Mittel, bittet potentielle Geber. 
zusiltzliche Beitdlge an den Fonds zu entrichten. und ersucht 
den Generalsekretllr. weiterhin dieshezfigliche Konsoltntionen 
zu fiIhten und dabei voll zu berficksichtigen. daß fIIr den Fonds 
zusiltzliche Beitdige auf gesicherter, breiter Grundlage 
beschafft werden müssen; 

12. bittet den Generalsekretllr, sich weiterhin darum zu 
bemühen. die Tlltigkeit des Zentralen revolvierenden Nothilfe.. 
fonds in technischer und verfahtenstecbnischer Hinsicht zu 
verbessern und Mittel und Wege zu finden, damit der Fonds 
und die jeweiligen Notstnndsfonds der operativen Organisatio
nen sich stllrker ergänzen; 

13. fonlert die Staaten auf, auf konsolidierte Appelle zur 
Gewlihrung bmnanitllrer Hilfe rasch und großzfigig zu reagie
ren. unter BerOcksichtiF.g des Finanzierungsbedsrfs sowohl 
fIIr das schnelle Eingreifen als auch fIIr den Wlederautbau und 
die langfristige Entwicklung; 

14. fonlert alle in Betracht kommenden operativen und 
humanitllren Organisationen nachdrl1cklich auf, bei der 
Aufstellung der kollSOlidierten Beitragsappelle uneinge
scbrllnkt zusammenzuarbeiten und mitzuwirken, um den 
raschen Erlaß solcher Appelle auf der Grundlage spezifischer 
Prioritllten sicherzustellen; 

15. ersucht darum, daß die Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten und die Organisationen bei der Aufstellung 

der Appelle die Mittel hervorheben, die vom Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds entliehen worden sind, und 
angeben, welche Projekte daraus unterstfitzt wurden; 

16. betont, daß die Organisationen. die aus dem Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds Mittel entnommen haben, 
gehalten sind, dem Fonds diese Mittel als erstes aus den als 
Antwort auf konsolidierte Beitragsappelle eingegangenen 
freiwilligen Beitdlgen zurückzuerstatten, und fordert mit 
Nachdruck, die von dem Fonds vmgestreckten Mittel voll
stlindig und rechtzeitig zurückzuerstatten; 

17. unterstfUzt die Empfehlung des Stitndigen interin
stitutionellen Ausschusse'\, die Regelung beizubehalten. 
wonach die Koordinierung der Schnelleingreifmaßnahmen aus 
den Zinsen des Zentralen revolvierenden Notbilfefonds 
finanziert werden kann; 

1'8. fonlert alle operativen Organisationen nachdrl1cklich 
auf, mit der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere in der FrOhphase einer Notstnndssituation. 
dadurch voll zusammenzuarbeiten, daß sie ausreichende 
finanzielle und humane Ressourcen fIIr eine rasche Koordinie
rung zur VerfI1gung stellen, um so das Schnelleingteifver
mögen des gesamten Systems zu stllrken; 

19. betont die Notwendigkeit der Schaffung einer gesun
den und stabilen finanziellen Grundlage fIIr die Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten und bittet den Genera1sekretllr, 
alle Lösungsmöglichkeiten zu sondieren, um eine ausreichende 
Mittelausstattung aus dem ordentlichen Haushalt zu etZielen; 

20. begrl4fJt die Verabschiedung der Konvention über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nutionen und bei
geordnetem PersonalJ". 

B 

93. Plenarsitvmg 
20. Devnnber 1994 

TmLNAHMB VON FRmwIlLIGBN, DEN SOGENANNTEN "Wmss
HELMI!N", AN AKTIVITÄTEN DER VEREINTBN NATIONEN IM 
BEREICH HlIMANiTÄRl! HILFB, WIEDERAUFBAU UND TBCH
NISCIIB EN1'WIcKLllNGSZUSAMMENARBBIT 

Die GeneralverstlJ1l1lllung, 

In BekrIiftIgung ihrer Resolutionen 46/182 vmn 
19. Dezember 1991, insbescndere der in der Anlage dazu 
enthaltenen Leitlinien, der Resolution 47/168 vom 
22. Dezember 1992 und der Resolution 48/57 vmn 
14. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf die Resolution 19931205 des Wirtschafts.. 
und Sozialrats vmn 12. Februar 1993 und die einvernehmli
chen Schlußfolgerungen des 'IlIgungstei1s, den der Rat 1993 
Koordinienmgsfragen gewidmet iiat""', sowie den Rats
beschluß 1994/291 vom 27. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/264 vmn 
13. Mai 1991 und 48/162 vmn 20. Dezember 1993, 

In der ErwlJgung. daß es angesichts der wachsenden Zahl 
und Größenordnung und der Komplexität der Naturkatnstro-

l,u Resn!qtlan 49/S9. Anlage. 
... Siehe 0ß/'lJelIes Proto/aJ/I der Generalversammlung, AdltrmdvIs1%ipts 
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phen und sonstiger Notstandssitnationen notwendig ist, das 
jeweilige Potential der LlInder. die Aktivitliten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären NothiIfe auf Bereit
schaftsbasis zu unterstiltzen und einen reibungslosen ÜbeJ:gang 
von der Nothilfe zu NormaIisierung. Wtederaufban und 
Entwicklung zu fördern, voll zu nutzen, 

sowie in der ErwlJgll1lg. daß es geboten ist, die FIlhigkeit 
der einzelnen LlInder zur Durchfiihrung von Maßnabmen der 
Katastrophenvorbeugung. Katastrophenmilderung und Kata
strophenbereitschaft zu stärken und die Annut io den Entwick
lungs\lIndern zu beseitigen. um die Anfl!IUgke\t dieser LlInder 
zu mindern, 

mit Genagtuung Ober einzelstaatliche Initiativen. wie etwa 
die Aufstellung nationaler FmiwilIigenkorps unter der Be
zeichnung "Weißbe\me". die die EntwicklungsJiioder besser io 
die Lage versetzen sollen, die Aktivitilten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären Nothilfe sowie der 
Förderung eines reihungslosen ÜbeJ:gangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierung. zum Wiederaufbau und zur Entwieklung auf 
Bereitscbaftsbasis zu unterstfltzen. 

ferfUlr in Anerkennung der Rolle der Entwicklungshelfer 
der Vereioten Nationen. namentlich auch bei der Mobilisie
rung der flir die Bereitstellung humanitllrer Nothilfe, den 
Wiederaufbau und die technisclre Entwicklungszllsammen
arbeit erforderlichen Ressourcen. 

1. nimmt mit BefriedIgung Kenntnis von den Initiativen. 
die die ioternationale Gemeinschaft ergriffen bat, um eine 
rasche und angemessene Reaktion auf humanitäre Notstands
situationen zu ermöglichen und die Normalisierungs- und 
EntwicklungsbemOhungen der betroffenen LlInder wirksam zu 
unterstfltzen; 

2. regt zu freiwilIigen Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene an, die darauf abzielen, dem System der 
Vereinten Nationen auf Bereitscbaftsbasis !lpCziaIisierte 

. menschliche und technische Ressourcen flir die Nothilfe und 
die NormaIis~ zur Verfügung zu stellen, und nimmt io 
dieser Hiosicht DIlt GenugbJong davon Kenntnis, daß ins
besondere io den Entwicklungsländern nationale Freiwil
Iigenkorps geschaffen wurden; 

3. legt diesen nationalen Freiwilligenkorps flI4IJenlem 
nahe. die FIlhigkeiten zu entwickeln. die sie brauchen, um auf 
Feldebene und auf ihrem jeweiligen Fachgebiet mit dem 
System der Vereinten Nationen und den nichtstaatJicben 
Organisationen im Einklang mit den entsprechenden Be
stinunungen der Resolution 46/182 und der anderen ein
schlägigen Resolutionen der Vereioten Nationen ztJsammen
zuarbeiten; 

4. bittet die Regierungen, auf nationaler Ebene die 
Entwicklung innovativer Mechanismen zur Finnnzierung 
dieser nationalen Bereitscbaftskapazitäten, unter anderem 
durch Binbeziehung des privaten Sektors, zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär. dem WJrtschafts- und 
Sozialrat auf seioer Arbeitstagung 1995 einen Bericht vor
zulegen. der die Ansichten der Regierungen und der ent
sprechenden zwischenstaatliben Organisationen und zuständi
gen Stellen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
tnabesondere der Sekretariats-HauptabteUung Humanitäre 

. Angelegenheiten und der Freiwilligen der Vereinten Nationen. 
zu der Frage enthlIIt, wie die nationalen und regionaien Bereit
schaftsvorkehrungen gestllrltt werden können, namentlich auch 

durch die Schaffung und volle Nutzung nationaler Freiwil
Iigenkorps im Bereich der humaniti!ren Nothilfe sowie bei der 
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierong. zum WIederaufbau und zur Entwicklung, 
unter Berllcksichtigung der bestehenden Mandate und AktIvi
tliten des Systems der Vereinten Nationen; 

6. bittet den GeneraIsekretii io diesem Zusammenhang, 
in dem auf der Arbeitstagung 1995 des WirtBchafls- und 
Sozialrals zu prIIfenden Bericht unter anderem ancb dar
zustellen, wie er das Potential der nachstehenden MaBnahl1!ll!! 
bewertet: 

a) die Koordioierung der von I'iomlstaatUchen Fmiwil
Iigenkorps durchgeftlhrten Aktivitilten durch die ~ 
abteilung Humanitäre Angelegenheiten und die FmiwilIigen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der unterstlltzenden 
Rolle des residierenden Koordinators auf LlInderebene; 

b) die EinrichbJog eines eigenen Schalters innerhalb des 
FreiwilIigen Sonderfonds des Entwicklungshelferprogramms 
der Vereinten Nationen flir die Weiterleitnng von Finanz
mitteln flir operative Zwecke; 

c) die Verwendung von Datenbanken innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur KoordioieruDg und 
Erleichterung der raschen Unterstlltzung des Systems der 
Vereinten Nationen durch nationale FmiwilIigenkorps; 

ti) die Sammlung von Erfahrungen auf nationaler Ebene, 
unter anderem hinsichtlich der Auswabl und Ausbildung. der 
Dislozierung, derRechlsstellung und Sicherheit sowie der 
wirksamen Nutzung von VerfDgungsbereitschaftsabkommen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr außerdem, der General
versammlung auf ihrer fIInfzigsten Thgung im Rahmen seines 
Jahresberichts Ober die verstärkte Koordioierung der fmrmmitJi
ren Nothilfe der Vereinten Nationen, im Einklang mit Resolu
tion 46/182, Ober die Durchflllmmg dieser Resolution Bericht 
ZU erstatten. 

93. Pknarsitvtng 
20. Der.ember 1994 

4'1140. Internationale Notbllfe fUr Frieden, Normalltllt 
und den WIederaufbau des krIegszersI6rte Afgha
nIstan 

Die Generalversammlll1lg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/119 vom 
18. Dezember 1992 und 48/208 vom 21. Dezember 1993 
belXeffend die Internationale Nothilfe flir Frieden, NormaIitl1t 
und öen Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan, 

Kenntnis ne1unend von dem Bericht des GeneraIsekreUlrs 
vom 22. November 1994"". 

dem Volk MghanistaDS Frieden und Wohlstand wfJn
sehend, 

UJtlefst besorgt Ober die enormen Verluste an Menschenle
ben. die ZeIstörung von Sachwerten und die schweren Schä
den an der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Afgha
nistans nach fOnfzebn Kriegsjabren, 

... A/49/688. 
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in Bekriiftigung der Bereitschaft der Vereinten Nationen, eben. BemOhungen des EntwickIungsprogmmms der Vereinten 
das Volk von Afghanistan bei seinen BemOhungen zu unter· Nationen, 
stiI1zen, die internen politischen Differenzen beizulegen, indem 
sie die nationale Aussöhnung erleichtern, die zur Wu:derher· 
stellung einer wirklich repräsentativen Regierung auf breiter 
Basis sowie zur Einleitung des Prozesses der Normallsierung 
und des Wiederaufbaus in seinem Land fUhren wird, 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär Mah· 
moud Mestiri zum Leiter der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan ernannt hat, und mit dem AUsdruck 
ihrer Anerkennung für die BemOhungen der Snndermlasion um 

· die Wiederherstellung des Friedens, der NonnaIität und der 
nationalen Aussöhnung sowie die Verwirklichung des Ziels 
der NonnaIiBierung und des Wtederaufbaus des kri .......... • 
Btörten Afgbanis1an, - .. -

mit dem Ausdruck Ihrer UnterstfJtomg für die kontinuierli· 
chen BemOhungen der Sondermission, namentlich die ersten 
Schritte, die von dieser Mission unternommen wurden, um 
einen politiachen Prozeß einzuleiten, in dem alle 'Thile der 
afgbanisehen Gese1lachaft vertreten sind, 

in Anerkennung der BemOhungen, welche die Organisation 
der Islamischen Koaferenz und andere internationale Organi. 
sationen zur Unterstiltzung der Sondermission unternehmen, 

mit wachsentler Besorgnis feststellend, daß die bewaffneten 
Feindseligkeiten zwischen den Gruppen im Land trotz der 
wiederholten Appelle des Sicherheitsrats und des Generalse
kretlb:s zur Einstellung der Feindseligkeiten andauern, so auch 
die unterschiedslosen Angriffe auf Zivilpersonen und andere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere 
soweit sie unter der Zivilbevölkerung eine Hungersnot her· 
vorrufen, was zu einer beträchtlichen Anzahl von Toten, zur 
Vertreibung der Bevölkerung und zur Zerstörung der wirt· 
schaftlichen und sozialen Infrastruktor des Landes gefilhrt bat, 

zutiefst besorgt über das Problem, das die Millionen von 
ScIriItzenabwelnminen in Afghanistan darstellen, die nach wie 

· vor viele afgbanisebe Flüchtlinge daran hindem, in ihre Dörfer 
zurilckzukebren und ihre Felder zu bestellen, 

In Anbetracht der engen Wechselbeziehung, die zwischen 
der Neubelebong der WJrtschaft und der Stärkong der FI1hig. 
keit Afghanistans besteht, wirksame Schritte in Richtung auf 
die Verwirklichung dieser Ziele und die Gewiihrleistung von 
Frieden und NonnaIität im Land zu ergreifen, 

unterstreichend, wie wichtig die Normallsierung und der 
Wiederaufbau Afghanistans für den Wohlstand seines Volkes 
sind, das in den ftlnfz.ebn Jahren des Krieges und der Zer· 
atörung viele Entbehtungen auf sich nehmen mußte und 
wiihrend der gesamten Dauer des Konflikts nicht die Möglich· 
keit hatte, seine Entwicklung zu betreiben. 

in dem Bewl4ßtsein, daß Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten Llindern zlIblender und vom Krieg 
heimgesuchtet Binnenstaat nach wie vor unter einer äußerst 
kritischen Wtrtschaftslage leidet, 

mit Genugtuung die BemOhungen begrijßend, welche der 
Generalsekretär unternimmt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die akuten Probleme des 
Wiederaufbaus in Afghanistan zu lenken, 

erkl4rend, daß dtingend internationale Maßnahmen 
eingeleitet werden ml1ssen, um Afghanistan bei der Wu:derhCl'-

· stellung der Grundve.t'S011!UDg und der Infrastruktor des Landes 
beb/Wich zu sein, und mit Genugtuung über die diesbezl1gli· 

mit Dank für die Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das die Repatriierung 
afgbanischer Flüchtlinge aus den Nachbarillndern auch 
weiterhin untersti1tzt, 

allen Regierungen dankend, die den afgbnnischen FlÜCht
lingen Hilfe gewIIhrt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Islamischen Republik Iran, und in An· 
erkennung der Notwendigkeit internationaler Hilfe bei der 
freiwilligen Repatriierung und Wtederausiedlung der F1ücht· 
Iinge und Binnenvertriebenen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Staaten sowie die 
zwiscbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Schritte zur Deckong des humanitären Bedarfs Afghanistans 
unternommen haben und auch weiterhin unternehmen, und mit 
dem Ansdruck ihres Dankes an den GeneraIsekretII und seinen 
Persönlichen Beauftragten, die die entsprechende humanillire 
Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koordiniert haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrungen des PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats zu Afgbanistan vom 24. Januar. 23. MIItz, 
11. August und 30. November 1994"'1, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIseIaetII 
und .schließt sich den darin enthaltenen Bemerkongen und 
Empfehlungen an; 

2. ersucht den GeneraIsekretlI, die nach Resolution 
481208 eingerichtete Snndermlasion der Vereinten Nationen in 
Afghanistan ZU ermächtigen, ihre BemOhungen um die 
Erleichterung der natiODBlen Aussöhnung und des Wiederauf· 
baus in Afghanistan fortzusetzen. indem sie insbesondere die 
möglichst baldige Schaffung eines in jeder Weise reprIIsentati. 
yen und auf breiter Grundlage beruhenden Hohen Rates 
fördert, der befugt ist, 

a) eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe auszu· 
handeln und zu Überwachen; 

b) eine nationale Sicherheitsstreitkraft zu schaffen und zu 
überwachen. deren Aufgabe darin besteht, die Sicherheit im 
genzen Lande zu gewiihrleisten und die Einsammlung und 
Sicherung der schweren Waffen im Land zu beaufsichtigen; 

c) eine annehmbare Übergangsregierung zu bilden, die 
unter anderem die nationale Sicherheitsstreitkraft llberwachen 
könnte, bis die für freie und faire Wahlen im gesamten Land 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, gegebenenfalls 
unter Rückgriff auf traditionelle Entscheidungsstrukturen wie 
eine "Gruße Versamm1ung". die bei der Schaffung dieser 
Voraussetzungen behi1flich sein könnte; 

3. fordert alle Afghanen, ~ndere die FiIhrer der 
kriegfilbrenden Parteien, arif, einer sofortigen Waffenruhe und 
einer raschen MachtiIbergabe zuzustimmen und die BemOhun· 
gen der Snndermission um die Erleichterung des nationalen 
Wiederaufbaus zu unterstiltzen. den Prozeß im Hinblick auf 
die zilgige Bildung einer annehmbaren Übergangsregierung zu 
beschleunigen und in Afghanistan eine in jeder Weise re
präsentative und auf breiter Grundlage beruhende Regierung 
wiederherzustellen; 

'" S/PRSTß99414. 12, 43 bozIeIumgsweIse 77; _ 0jf/dßu.. ProkotkDll 
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4. fordert alle Staaten auf, 

a) die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Mghanistnns zu achten. jedwede Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Afghanistans strikt zu unterlassen und das 
Recht des afghanischen Volkes, selbst über sein Geschick zu 
bestimmen. zu achten; 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frieden in Mghnnistno zu fördern, den weiteren Zustrom von 
Waffen an die Parteien zu verhindern und diesem zerstöreri
schen Konflikt ein Ende zu setzen; 

5. ersucht den Generalsekretär. auch weiterhin alles zu 
tun. um auf der Grundlnge der in seinem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen Pläne für den nationalen Wiederaufbau und die 
Nonna1isierung auszuarbeiten, beginnend mit den Bereichen 
des Friedens und der Sicherheit; 

6. appeUiert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen. an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. vorrangig jede finanzielle, 
technische und materielle Hilfe für die Wiederherstellung der 
Grundversorgung und den Wiederaufbau Mghanistans sowie 
für die Wiederansiedlung der Flüchtlinge und Binnenver
triebenen bereitzustellen. und appelliert an die internationalen 
F"manz- und Entwicklungsinstitntionen. bei der Planung des 
Wiederaufbaus Mghanistans behilflich zu sein; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf den 
vom Generalsekretär für den Zeitraum vom 1. Oktober 1994 
bis 30. September 1995 erlassenen konsolidierten Appell zur 
Gewlihrung humanitärer Nothilfe für MgbanistaD zu reagieren, 
und dabei das Besteben des Notbi1fe-Treubandfonds für 
Afgbanistan zu berllcksichtigen; 

8. ersucht den Generalsekretär llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fIIn1Zigsteo Thgung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt. den Punkt "lnternationale Notbi1fe für 
Frieden. NonoaIität und den Wiederaufbau des kriegszer.. 
störten Mgbanistann in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fIIn1Zigsten Tagung aufzunehmen. 

93. P/enQnitzung 
20. Dezember 1994 

49114L ZUSIIIIlIIleJIa1 zwischen den Vereinten Nationen 
nnd der KarIbischen Gemeinschaft 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/8 vom 16. Oktober 
1991. mit der sie der Karibischen Gemeinschaft Beobachter
status gewährt hat, 

sowie unter Hinweis darauf. daß die Vereinten Nationen 
unter anderem das Ziel verfolgen. eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuflIhren. um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer. kultureller und humanitärer Art zu 
lösen. 

ferner unter Hinweis darauf. daß in der Charta der Ver
einten Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Behandlung von Angelegenheiten vor
gesehen ist, bei denen mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen zu vereinbarende Maßnahmen regionaler 
Art und andere Aktivitäten angebracht sind. 

eingedenk dessen, daß mit dem am 4.1u1i 1973 in Chagna
ramas ('Iiinidad und Tobago) unterzeichneten Vertrag von 
Chaguaramas152 zur Errichtung der Karibischen Gemeinschaft 
ein ständiges Organ für die innerregiona1e Zusammenarbeit, 
Konsultation und Koordinierung geschaffen wurde, mit dem 
Auftrag. die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick
lung' voranzutreiben und insbesondere die verfögbaren 
H\lIIIWIl'eSSO\I auf die bestmögliche Weise für eine 
bestandfllhige Entwicklung zu nutzen. 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretlI 
vom 11.1uni 1992 mit dem TItel n Agendn für den Frieden" 
und seines Berichts vom 6. Mai 1994 mit dem TItel n Agenda 
für Entwicklung·' und der diesbezüglichen Konsultationen 
innerhaIb der Vereinten Nationen und der Regionalorgsnisatio-
nen. 

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der vom 4. bis 
7.1u1i 1994 in Bridgetuwn abgehaltenen filnt7.ehnten Tagung 
der Konferenz der Regierungschefs der Karibischen Gemein
schaft .... 

in Bekriiftlgung der Notwendigkeit, die zwischen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft bereits bestehende Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie 
der politischen und humanitäten Angelegenheiten zu ver
stätken, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit der Koordinierung der 
Verwendung der verftlgbaren Ressourcen, damit die den 
beiden Organisationen gemeinsamen Ziele gefördeitwerden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Regierungs
chefS der Karibischen Gemeinschaft, wonach sie die Ver
stätkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Sekretariaten der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft für wiinschenswert halten. und von ihtem an den 
Generalsekretär der Kan"bischen Gemeinschaft gerichteten 
Ersuchen. diese Angelegenheit mit dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu verfolgen"'; 

2. bittet den Generalsekretär. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft die erforderli
che Maßnnhmen zu ergreifen. um die ZnsammC118fbeit und 
Koordinierung zwischen den beiden SeIae1ariaten zu fnrdern 
und auszuweiten. damit die beiden Orgsnisationen besser in 
der Lage sind, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

3. ersucht den Oeneralsekretllr. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft Zusammet!
kIinfte zwischen ihten Vertretern zu fnrdern, die Konsultatio
nen über Politiken, Projekte, Maßnahmen und Verfahren zur 
Erleichterung und Ausweitung der Zusammenarbeit und 
Koordinierung dienen sollen; 

4. fordert die Sonderorganisationen und anderen Orgsni
sationen und Pwgiamme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrUcklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und dem Generalsekretär der Karibischen Gemein
schaft zusammenzuarbeiten, damit mit der Karibischen 
Gemeinschaft und den ihr angeschlossenen lnatitutionen 
Konsultationen und Programme im Hinblick auf die Er
reichung ihrer Ziele eingeleitet, aufrechterhalten und intensi
viert werden; 

'" V_ NaIIonen, n....ty &rli13. VoL 946, Nt. 13489. 
'" A/49/229. Anbang. 
, .. SIehe A/49/229. Anbang. 



5. ersucht den Generalsekretär fl14IIerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Thgung einen 
Bericht Ober die Durcbfllbrung dieser Resolution vorzulegen; 

6. beschUeßt. den Punkt 'Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
vorll\ufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

93. plenarsttzung 
20. Dezember 1994 

49n42. Neue Agenda der Vereinten Nationen fIir die 
Entwicklnng Afrikas In den uoonzlger Jahren 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451200 und 45/253 
vom 21. Dezember 1990. die sich utIt Rohstoffen beziehungs
weise mit der Programmplanung befassen und in denen die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine 
der fOnf Gesamtprioritäten im mittelfristigen Plan fIIr den 
Zeitraum 1992-1997'" bezeichnet wird. 

in Bekri;ifligung ihrer Resolution 461151 vom 18. Dezember 
1991. deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten Nationen 
fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren enthält, 

sowie in Bekr4fllgung ihrer Resolution 48/214 vom 
23. Dezember 1993 Ober die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren, 

eingedenk dessen. daß die afrikanischen Länder ihre 
VoIkswirtschaften. insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen. mit dem Ziel, die afrikaniscben Produktions-. 
Verteilungs- und Vennarktungssysteme zu modernisieren. die 
Produktivität zu steigern und trotz der fortbestehenden 
Instabilität der Preisc zahlreicher Grundstoffe, der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen VoIkswirtschaften. der schweren Belastung durch die 
Schulden und den Schuldendienst und der sich daraus fIIr die 
afrikanischen Volkswirtschaften ergebenden schwerwiegenden 
Beschränkungen die afrikanischen Ausfuhrerillse zu stabilisie
ren und zu erhöhen. 

mit Besorgnis feststellend. daß sich die afrikanischen 
Staaten bei ihren Bemühungen. sich zu ihrem Nutzen am 
Welthandel zu beteiligen, nach wie vor wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gegenOhersehen und daß zahlreiche Länder. 
insbesondere in Afrika, im Hinblick auf ihre Exporterillse von 
einer begrenzten Anzahl von Rohstoffen abhlingig sind, 

in der Erwllgung. daß in Anbetracht insbesondere des 
Abschlusses der Verhandlungen im Rahmen der Uruguay
Runde bei der Diversifizierung der Volkswirtschaften dieser 
Länder weitere Fortschritte erzielt werden müssen und daß die 
internationale Gemeinscbaft die afrikanischen Länder bei ihren 
Bemühungen um die Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften 
unterstOtzen muß, damit sie aus der Umsetzung der Uruguay
Runde vollen Nutzen ziehen können. 

betonend. daß Diversifizierungsprojekten in afrikanischen 
Ländern. insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländern. der Zugang zu bilateraler und multilateraler Fi
nanzierung und zu teehnischer Zusammenarbeit, namentlich 
auch zur SOd-SOd-Zusammeoarbeit, erleichtert werden muß. 

'" OJfId$lks ProtoIcoU tkr Generalversammlung, S~ste 
Tagung,BeIlage 6 (A/47/61R8v.1). Val. I, PJOgIannn4S. 
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in Anerkennung der positiven Auswirkungen der betdlcht
lichen MittelzutlOsse an Afrika im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die Initiative 
des Privatsektors bei der Benennung und Einleitung von 
bestandfilhigen Diversifizierungsprojekten und bei der 
Programmdurcbfllbrung zu spielen hat, 

in Bekrllftlgung der in den Ziffern 29 und 30 der Nenen 
Agenda entbaltenen Verpflichlung zu MittelzutlOsseo, ein
schließlich privater Direktinvestitionen. und der wichtigen 
Rolle, die sie bei bestandfllhigen Diversifizierungsprojekten 
spielen. 

Ke1lfl11lis nehmend von den Operationen des zweiten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds fIIr Rohstoffe sowie 
Kenntnis nchmend von den jOngsten diesbezüglichen in
itiativen und Erörterungen, welche die Aktivierung eines 'Ibils 
der Mittel des ersten Schalters ermöglichen sollen, mit dem 
Ziel. Maßnahmen zur Entwicklung des Rohstoffmarkts zu 
unters1lltzen. 

eingedenk der laufenden Verhandlungen Ober die Wieder
aufflllIung des im Rahmen der AfrikanIschen Enlwicklungs
bank bestehenden Afrikanischen Entwicklungsfonds. 

feststellend, daß der Gemeinsame Fonds fOr Rohstoffe im 
Rahmen seiner UntclstOtzUllg fIIr die Entwicklung Projekten 
der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen 
Brzeuger-lExportlllnder höchsten Vorrang einräumt, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel fIIr eine bestendfllhige Entwicklung autbringen utits
sen, unler anderem durch Politiken zur Förderung der heimi
schen Spartätigkeit, verbesserte und leicht zugllngliche 
Bankeinrichlungen und die weitere Verbesserung der her
kömm1ichen Praktiken der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Ke1lfl11lis nehmend von dem Bericht der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Ober die 
Notwendigkeit und DurchfOhrbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe und über 
Probleme im ZUS8mmeabang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften. insbesondere die Schaffung 
eines Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe .... 

1. bekri;ifligt die hohe Pri.orität. die im mittelfristigen Plan 
fIIr den Zeitraum 1992-1997 der wirtschaftlichen Gesundung 
und Entwicklung Afrikas beigemessen wird, insbesondere 
auch der wirksamen Umsetzung der im Programm 45"" 
beschriebenen Neuen Agenda der Vereinten Nationen fOr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren; 

2. legt allen Organen. Organisationen und Programmen 
der Vereinten Nationen eindringlich nahe. die Prioritäten der 
Neuen Agenda in ihr Mandat einzubeziehen, fIIr ihre Umse\
zung ausreichende Mittel zuzuweisen und die Nutzung der 
vorhandenen Mittel weiler zu verbessern; 

3. empfiehlt. daß interessierten afrikanischen UIndem im 
Rahmen der Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten geholfen wird, 
die Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Neuen Agenda unternommenen Maßnahmen zu überwa
chen und die Mitwirkung von Gruppen auf Gemeinwesen
eben.e, insbesondere von Frauen, sicherzustellen; 

,,, Siehe Al48/33S und Add.1 und 2. 
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4. fordert die internationale Gemeinschaft erneut mif, 
ihren Verantwortlichkeiten und· Verpflichtungen nach der 
Neuen Agenda tatkrIlftig nachzukommen, damit den An
strengungen Afrikas eine volle und spUrhare UnterstOtzung 
zuteil wird; 

5. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen, die Em
pt1ingerländer und die GebeIländer nachdrllckllch mif, bei der 
Konzipierung, Ausgestaltung und Durchft1hrung von Struktur-
8D)lAl!S'mgspolitiken in Afrika besonderes Augenmerk auf die 
Beseitigung der Armut und auf die Bewältigung der sozialen 
Auswirkungen dieser Politiken zu legen und sich dabei VOlIIID
gig auf öffentliche Investitionen, Fmanzreformen, Reformen 
der öffentlichen Unternehmen, die Ausweitung der Exporte 
und eine effiziente öffentliche Verwaltung zu konzentrieren; 

6. bekr4ftigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur 
Förderung der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirt
schaften; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Lücken zu 
schließen, die bei der Bereitstellung von Mitteln filr die 
Diversifizierung damit zusammenbiingender Aktivitliten in 
Afrika gegebenenfalls bestehen; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrilc1dich 
mif, die Mitte1zut1i1sse nach Afrika zu erhöhen, da diese filr die 
Neubelehung des Wachstums und filr eine hestandfäbige 
Entwicklung der afrikanischen Volkswlrtschaften, die wirk
S8JDC UnterstOtzung der politischen und wirtschaft1ichen 
Reformen, die zahlreiche afrikanische Länder zur Zeit durch
fIIhren, und die Ahfederung nachteiliger sozialer Auswirkun
gen unerläßlich sind; 

9. bekriJftigt die in den Zlft'ern 23 bis 28 der Neuen 
Agenda enthaltenen Empfehlungen in bezog auf das Schul
denprohlem Afrikas und hinet die internationale Gemeinschaft 
in diesem Zusammenhang, sich utit der Auslnndsverschul
dungskrlse Afrikas und den Schuldenproblemen der afrika
nischen Länder zu befassen und dabei den Vorscblng der 
Einberufung einer internationalen Konferenz iIher die Ans
lnndsverschuldung Afrikas auch weiterhin ernsthaft in Erwä
gung zu ziehen; 

10. fordert die Staaten, die sich erneut verpflichtet haben, 
die international vereinhatten Ziele zu verwirldichen, nämlich 
0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts filr die öffentliche 
Entwicklungsbilfe und 0,15 Prozent filr die am wenigsten 
entwickelten Länder aufzuwenden, nachdrilckllch mif, den von 
ihnen in dieser Hinsicht eingegangenen Verpflichtungen so 
bald wie möglich nachzukommen, und fotdert alle Staaten 
nachdrücklich auf, ein besseres Umfeld filr die Verwirklichung 
der als notwendig emchteten Anhehung des Fmanzmittel
zuflusses an Afrika um real vier Prozent pro Jahr zu schaffen, 
wie in Zlft'er 29 der Neuen Agenda ausgefilhrt; 

11. anerkennt die dringende Notwendigkeit, auf die 
konkreten wlrtschaftlichen Prohleme einzugehen, denen sich 
die afrikanischen Staaten bei ihren Bemühungen um die 
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften und ihrer Grundstoffe 
gegenühersehen, sowie auf die Schwierigkeiten, auf die sic bei 
der in Inanspruchnahme der im Rahmen der internationalen 
Organisationen bereits bestehenden FllIlI11ZD1echanismen 
stoßen; 

12. bittet die Staaten, die sich an dem im Rahmen der 
Afrikanischen Entwicklungshank bestehenden Afrikanischen 
Entwicklungsfonds beteiligen, der Diversifizierung der 
afrikanischen Rohstoffe besondere Beaclnung zu schenken, 

damit dieser Prozeß beschleunigt wird, und bittet sie, umge
hend die Bereitstellung eines angemessenen ersten Sonder
heitrags zur Fmanzierung der Vorhereitungsphase von 
Rohstoffdiversifizierungsprojekten und -prognunmen in 
afrilgmischen Uindem in Erwägung zu ziehen; 

13. bittet die entsprechenden multilateralen Institutionen, 
der filr die Rohstoffdiversi6zierung in Afrika bestimmten Hilfe 
hohe Prioritlit einzuriiumen, insbeaondere in der Vorherei
tungsphase solcher Projekte, unter Berflcksichtigung der 
Dringlichkeit der Angelegenheit; 

14. fordert die entwickelten Länder nachdrilckllch mif, die 
Anstrengungen der afrikanischen Länder im Hinblick auf die 
Diversifizierung ihrer Rohstoffe auch weiterldn zu unter
stIItzen, indem sie ihnen unter anderem technische und 
finanzieUe Hilfe filr die Vorhereitungsphase ihrer Rohstoff
diversifizierungsprogramme gewähren; 

15. ermutigt die afrikanischen Länder erneut, im Zu
sammenhang mit der Aufstellung neuer Fmanzierungsrege
lungen zur Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe im 
Einklang mit Resolution 48/214 der Generalversammlung 
nationale Diversifizierungsrilte einzusetzen; 

16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Interinstitutionelle Arbeitsgruppe filr die Umsetzung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fIIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren der Behandlung der Di
versifizierung der afrikanischom Volkswlrtschaften und der 
Koordinierung der Aktivitllten der zuständigen Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet hohe Prioritlit einräumt, und bittet die Arbeits
gruppe, der Afrikanischen Entwicklungshank in Fragen 
betreffend die Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe 
Bero1llngsdienste zur Verfllgung zu stellen; 

17. bittet den Verwaltungsrat des GwwinS8JD1I1J Fonds filr 
Rohstoffe, bei der PrIIfung der weiteren Aktivitliten des Fonds 

a) im Rahmen seiner Untersliltzung filr die Entwicklung 
von Rohstoffen die besonderen Bedilrfnisse der afrikanischen 
Länder zu herilcksichtigen, die im Hinblick auf ihre Export
erlöse in hohem Maße von einer kleinen Anzahl von Roh
stoffen ahbiingig sind; 

b) Untersti1tzungsmnalunen,namentlichDurchf1lhrbar.. 
keitsstudien, zur Diversifizierung ihres Exportsektors zu 
erwägen; 

c) praktische Möglichkeiten und angemessene Mittel zu 
erwägen, um den Zugang zur Finanzierung von VOlbeIeitemIen 
Studien filr Diversifizierungspjekte in Afrika zu ermöglichen 
und zu erleichtern, so auch Uber regionale und subregionale 
Stellen; 

18. bittet die Gruppe der Afrikanischen Entwicklungs
hank, einen Katalog von Kriterien filr die Ermittlung von 
Diversifizierungsjekten auszuarbeiten und nach Bedarf jede 
sonstige Hilfe zu gewllbren; 

19. bittet die Geberlllnder, in ihren bilateralen Hillli
protirammen auch weiterhin das Hauptgewicht auf die Di
versifizierung der afrikanischen Volkswlrtschaften, ins
besondere der Rohstoffe, zu legen; 

20. fordert die afrikanischen Länder nachdrllc1dich mif, 
ihre BemUhungen zur Verbesserung des Investition-klimas 
fortzusetzen, und fotdert die Geherländer nachdrUcklich auf, 
diese Bemilhungen unter anderem dadurch zu unterstIItzen, 
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daß sie vermehrte UnterstillzuDg fiIr die Erschließung der 
Humanressourcen und den Wiederaufbau und die Entwicklung 
der sozialen und wirtscbaftlichen Infrastruktur gewilbren; 

21. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
auf ihrer filDfzil!llteD. 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fIIhrung dieser Resolution vorzulegen: 

22. beschließt. in die vorlllufige 'IlIgesordmmg ihrer 
fllnfLigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Umsetztmg der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Iahren" mri'znnehmen; 

94. Plenanit.vmg 
23. Detember 1994 

411/143. FInanz!. der Vereinten Nationen 

DIe Generalverstl11ll1llung. 

unter Hinweis auf Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

mlt tkm Ausdruck ihm' tiefen Besorgnis Ober die Fmanzla
ge der Organisation, 

in Anbetracht der von den Mitgliedstaaten wllhrend der 
Generaldehatte zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Ober 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. die unter 
anderem dadurch entstanden sind, daß die MitgJiedstaaten ihre 
finanziellen VeIpflich!nngen der Organisation gegenOber nicht 
rechtzeitig und vollstllndig erftIllt haben, 

Ke1l1lt1lis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationenm und von seiner am 
12. Oktober 1994 vor der Generalversammlung abge~n 
Brklllrung Ober die preldire Finanzlage der Organisation .... 

sowie in Anbetracht der von den Mitgliedataaten in! 
Verlauf der Plenarsitzung bei der Behandlung der Finanzlage 
der Organisation unter Punkt 10 der 'Thgesordnnng ihrer 
neunundvierzigaten 'Thgnng geiiußerten Anaichten, 

sich bewl!fJt, wie wichtig und dringlich es ist, der Organisa
tion eine tragflIhige finanzielle Baaia zu sichern. 

sich ebetifalls b~t. daß die Lösung der ernsten Finanzla
ge der Organisation politische Mallnabmen erfordert, 

in BekriIftlgung der Rolle des F!Inften Ausschusses der 
Generalversammlung in bezog auf Haushalts- und Finanz
angelegenheiten und der Wichtigkeit dessen, daß alles getan 
wird, um eine möglichst breite Einigung in! EinIdanIl mit der 
in! FIInften Ausschuß festgelegten Praxis und in Uberein
stimmung mit Versammlungssesolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 herbeizuf!lbren. 

1. beschlltlfJt. zusilIzliche Maßnahmen zu prüfen, die eine 
solide und tragflIhige finanzielle Baaia fiIr die Organisation 
gewllbr1eisten sollen; 

2. beschlltIfJt ~ zu diesem Zweck eine hochran
gige. allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe unter 
dem '&:si1z des PrIIsidenten der Generalversammbmg und mit 
zwei atellvertretenden Vorsitzenden einzurichten; 

1$1 0jfIde/ks ProJokoll der ~ NBU1IU1IdvIerzIgste 
T_ &!/kJ", 1 (A14911). 

'" SIehe 0.fJIcIal1hcmds oftllll Genel'lll AssembIy. Forty-ninIh SessIon, 
PImtJrj Me8Ifngs. 2S. Si1zung, und Korrigendum. 

3. ersucht die hochrangige Arbeitsgruppe, der General
versammlung Ober den F!Inften Ausschuß einen Bericht Ober 
den ·Stand ihrer Arbeit, bei der m!lglichst breite Einigung 
herbeigef!lhrt worden sein soll, zur PrDfung vor dem Ende 
ihrer neunund'Vierzil!llteD. 'Thgnng vorzulegen. 

94. Plenanit.vmg 
23. Dezember 1994 

411/215. Unterstiltmng bei der MInendlumuug 

Die Generalvel'Sll1llllÜung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn zur UnterstIItz!mg 
bei der Minenrllumung. die am 19. Oktober 1!193 ohne 
Abstimnnmg verabschiedet wurde, 

in Bekr4ftlsung ihrer tiefen Besorgnis Ober daa enorme 
humsoitlIre Problem, daa ilnrch daa Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen 
verursacht wird, die ernsthafte und langfristige soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen fiIr die Bevölkerung verminter 
Länder mit sich bringen und ein Hindernis fiIr die R!lclckebr 
von Fl!Ichtlingen und anderen Vertriebenen, fiIr humanitIIre 
Hilfsmaßnabmen und fiIr den Wiederaufbau und die wirt
scbaftliche Entwicklung sowie fiIr die Wiederherstellung 
normaler sozialer Verhliltnisse darstellen, 

mlt tkm Ausdruck hlJchster Beunruhlgung über die stIIndig 
wachsende Zahl von Minen und anderen nicht zur Wirkung 
gelangten Vonichtungen infolge von bewaffneten Konflikten, 

zutiefst besorgt darlIber. daß die Anzahl der jedes Iahr 
gelegten Minen die Zahl der Minen, die ionerhalb des gleichen 
Zeitraums geräumt werden können, exponentiell !lbersteigt, 
und lIbeJ:zeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Verstllrkung der Minenriiumbemöhungen der internationalen 
Gemeinschaft, 

in der ErwIJsung. daß es notwendig ist, gegebenenfalls die 
Orte aufzuzeichnen. an denen Minen gelegt worden sind, 

mlt tkm erneutenAusdruck Ihrer Bes/f.lr:oIIIg Ober die groBe 
Zahl der Minenopfer. insbesondere unter der Zivilbevölkerung, 
und in diesem Znsammenhang Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1994/94 der Menschenrechtskommission vom 
9. März 1994 Ober die Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf daa Leben von Kindern .... 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wirkung gelangte Vonichtungen fiIr die 
Sicherheit, die Gesundheit und daa Leben des an humanitären, 
friedensichernden und Wiederaufbauprogr mitwir
kenden Personals darstellen, 

diesbez!lglich verweisend auf ihre Resolution 4sn9 vom 
16. Dezember 1993 zu dem Übereinkommen Ober daa Verbot 
oder die Beschrilnkung des Einsatms bestimmter konventio
neller Waffen, die !IbermlIßige Ver1etzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können"·. und darauf. daß der Ge
neralsekretlir eine Konferenz zur ÜberprIIfung und Ab
IIndernng dieses Übereinkommens einberufen hat, unter 
besonderer Ber!lcksichtigung der Arbeit der Gruppe von 
Regierungsaachverstlindigen, die derzeit mit den Vorbereitun-

.. , SIehe 0.fJIcIal Records of tIIII EcoJ/omIc und SocIaI CtnmcJ/, Il194. 
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gen zur Überprüfung dieses Übereinkommens, namentlich mit 5. betont in diesem Zusammellbang erneut, wie wichtig 
Vorrang des Protokolls Ober das Verbot oder die Bescbrän- es ist, daß die Vereinten Nationeo die Aktivitllten im Zu
kung des Einsatzes von Mineo, Sprengfalleo und anderen lWDmeohang mit der Minemiimnnng koordinieren, so anch 
Vorrichtungen (Protokollll)'''', beschäftigt sind; diejenigen der RegionaIorganisatioeo, insbesondere soweit sie 

AufklIInmg und Ausbildung betieft'eo; sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 K vom 
16. Dezember 1993, in welcher zu einem Moratorium ftIr die 
Ausfuhr von Schlltzeoabwehrmineo aufgerufen wird, 

eingedenk dessen, daß in dieseo Bereicheo bedeutende 
Fortschritte erzielt werdeo mOssen, 

In der ErwlJgung, daß neben den Staaten, deneo die 
Hauptrolle zukommt, auch die Vereinten Nationeo auf dem 
Gebiet der Unterstlltzung bei der Minenräumung eine wichtige 
Aufgabe haben, 

diesbeziIgIich mit Genugtuung Ober die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen, die Einrichtung nationaler Minenräum
kapazitIIten in jeoeo Ländern zn fördern, in deoeo Minen eine 
ernsthafte Bedrohung der Sicherheit, der Gesundheit und des 
Lebens der örtlichen Bevölkernng darste11eo, 

mit Genugtuung feststellend, daß in das Mandat mehrerer 
Friedenssicherogseinsätu Bestimmungen betreffend Mineo
rlhnnarbeiten aufgenommeo Wotdeo sind, die unter der Leitung 
der Sekretarials-Hanptahteilung FriedenssichernngseinslUze im 
Rahmen solcher Einsätu durchgefllhrt werdeo, 

mit Lob ftIr die vom System der Vereinten Nationen, deo 
Geber- und Empflingerregiernngen, dem Internationaleo 
Komitee vom Roten Kreuz und nichtstaatIicheo Organisatio
neo bereits eotfa(teten Aktivitäten mit dem Ziel, Lösungen ftIr 
Probleme im zusammenhang mit dem Vothandeosein von 
Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtun
gen zu findeo, 

insbesondere mit Lob ftIr die vom Geoera1sekretlir bereits 
eotfa(teten Aktivitäten, namentlich die Bestimmung der 
Sekretarials-Hanptahteilung Hnmanitäre Angelegenheiten zur 
An1auütelle innerbaIb der Vereinten Nationen ftIr die Koordi
nierung der Minemiimnnng und damit zusammenhllngender 
Fragen, 

1. dankt dem Geoeralsekretlir ftIr seineo omfassendeo 
Bericht über die UnleIstiitzung bei der Minenrllumung'O' und 
nimmt mit Interesse die darin enthaltenen Vorschläge sowie 
die in dem Addeodum zn dem Bericht eothaltenen Beiträge der 
Mitgliedstaaten und der Gremien mit Beobachterststus in der 
Generalversamm1ung zur Kenntois; 

2. begrliJlt die Einrichtung eines freiwilligen Treu
handfonds durch deo Generalsekretlir, nameotlich zur Fi
nanzierung von Informations- und Ausbildungsprogrammeo 
im Zusammenhang mit der Mineru:äumung und zur Erleichte
rung der Einleitung von Minenrliumoperationen; 

3. rI4ft die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaat1icheo 
und nichtstaatIichen Organisationen und Stiftungen auf, 
Beiträge zn dem freiwilligeo Treuhandfonds zu entrichten; 

4. bittet alle zustiindigeo multi1ateraIen und nationaleo 
Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Vereinten 
Nationeo Aktivitäten im Zusammenhang mit der Minenräu· 

. mung in ihre Tätigkeiten zur hnmanitären, sozialeo und 
wirtschaftlichen Unterstlitzung aufzunehmeo; 
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6. /obt deo Geoeralsekretlir ftIr seine BemiIhungeo um 
die Nutzung vorhandener Ressoun:eo zur Stärkung der 
Kootdioienmgsrolle der Vereinten Nationeo und ermutigt ihn, 
diese Bemllhungen im Hinblick auf eine wirksamere UnterstIIt
zung bei der Mineorilnmung durch die Vereinten Nationeo 
fortzusetzen; 

7. nimmt in diesem Zusammenhang davon KenntnIs, daß 
im Zuge der derzeitigen Neucnganlsation der Sekre1ariats
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten eine Gruppe 
Minenrilumung und Gruudsatzfrageo eingerichtet wotdeo ist, 
die mit UnterstIi1znng anderer Sekretarintseinheteo, insbe
sondere mit der facblicheo Unterstiltzung der Hauptabteilung 
Priedenssicherungsein ftIr die Wahrnehmung des 
Kootdioierungsaufttags der Hauptabteilung verantwortlich ist; 

8. forrJert die Mitgliedstaat"'!, die Regionalcnganlsatio
nen,.die staatIicheo und nichtstaatIicheIi Organisationeo und 
die Stiftungen nochdrilckUch auf, dem Geoeralsekretlir 
weiterhin ihre volle Untersliltznng und Znsa1DJDooarbeit zutei1 
werdeo zu lassen und ihm insbesondere alle Informationeo und 
Daten sowie eotsprecheode sonstige Ressoun:eo zur Verfi1-
gung zu stellen, die bei der Stärkung der Koordinierungsrolle 
der Vereinten Nationen in den Bereicheo Aufk1Ilrnng Ober die 
Minengefahr, Ausbildung, Erfassung, Mineosuche und 
-riinmung, wissenschaftliche Forschung betreft'eod Minen
riinm- und Minensuchtechnologie sowie Infotmationeo Ober 
medizinische AusrOstungsgegenstiinde und VeIsorgungsgOter 
und deren Verteilung nützlich sein könnten; 

9. forrJert alle Staaten, insbesondere soweit sie die 
eotsprecheodeo Kapazitäten besitzen, auf, die erforder1icheo 
Infonnationeo und gegebenenfalls technische und materielle 
Hilfe zur Verfilgung zu stelleo und im Einklang mit dem 
Völketrecht die angelegteo Minenfelder. Minen und Spreng
falleo zu entfernen oder zu eotschlirfeo; 

10. forrJert die Mitgliedstaateo und die staatlicheo und 
nichtstaatlicheo Organisationen, die dazu in der Lage sind, auf, 
die wissenschaftliche Forschung zu fördern, die darauf 
gerichtet ist, rasche Fottschritte bei der Mineosuch- und 
Minenrliumtechnologie herbeizufilhreo; 

11. ersucht den Geoera1sekretlir zu erwiigeo, so bald wie 
möglich eine internationale 'llIgung Ober Minenräumung 
abzuha1ten, bei der gleichzeitig anch ein Sachverständigen
treffen und ein Treffen potentieller Geber stattfindeu sollte, mit 
dem Ziel, die Arbeit der Vereinten Nationen und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern; 

12. ersucht den Genera1sekretlir aqfJerdem, der General
versammlung vor iIner fIInfzigsteo Thgung eineo Bericht Ober 
die im vergangeneo Jahr eotfalteten Aktivitllten der Vereinten 
Nutionen zur Unterstlltznng bei der Minenrliumung und 
insbesondere Ober die Tätigkeit des freiwilligen Treuhand
fonds vorzu1egen; 

13. beschließt, deo Punkt nUnterstIi1znng bei der Minen
riiumungn in die vorläufige 'Thgesordnung iIner :t1Infdgsten 
Thgung aufzunehmeo. 

95. PIeMt'Slt:umg 
23. Dezember 1994 




